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  Gemeindeversammlung Glarus Süd 

Donnerstag, 26. Juni 2025, 19.00 Uhr 

Gemeindezentrum, Schwanden

Gemäss Art. 53 des Gemeindegesetzes ist die Gemeindeversammlung öffentlich. Nicht 
stimmberechtigte Personen sind als Zuhörer zugelassen, soweit die räumlichen 
Verhältnisse dies gestatten und dadurch die Ermittlung des Mehrs nicht beeinträchtigt 
wird. Sie dürfen die Verhandlungen und Abstimmungen nicht stören und sich nicht daran 
beteiligen. 

 
 
 
 
 
 

Informationen zur Gemeindeversammlung neu auch per VoteInfo-App: 
 

Jetzt kostenlos herunterladen und informiert bleiben. 
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Fahrplan Busfahrten zur Gemeindeversammlung Glarus Süd  

Ihr Stimmrechtsausweis zur Gemeindeversammlung gilt als kostenloser Fahrschein in den 
unten aufgeführten Verbindungen.   
Ab Elm, Linthal und Schwändi gelangen Sie mit den Linienkursen zum 
Gemeindezentrum/Sporthalle in Schwanden und wieder zurück nach Hause.  

Alle Busse verkehren bis und ab Schwanden, Gemeindezentrum/Sporthalle. Die Rückfahrt 
erfolgt zeitnah nach Ende der Gemeindeversammlung.  
 

Kleintal Grosstal 
Elm, Steinibach 17:56 

 
    

Elm, Rüfi 17:56 
 

    
Elm, Chappelen 17:57 

 
    

Elm, Sportbahnen 17:59 
 

    
Elm, Obmoos 17:59 

 
    

Elm, Altersheim 18:00 
 

Linthal, Post 17:55 
Elm, Dorf 18:01 

 
Linthal, Bebié 17:56 

Elm, Station 18:03 
 

Linthal, Bahnhof 17:59 
Elm, Schwändi 18:04 

 
Anschluss Braunwald ab 17:55 

Elm, Meissenboden 18:05 
 

Linthal, Braunwaldbahn 18:02 
Matt, Brummbach 18:07 

 
Rüti GL, Dorfmitte 18:06 

Matt, Station 18:08 
 

Betschwanden, Schulhaus 18:08 
Matt, Dorf 18:10 

 
Diesbach, Feldstrasse 18:09 

Engi, Landesplattenberg 18:12 
 

Hätzingen, Rössliplatz 18:11 
Engi, Hinterdorf 18:12 

 
Luchsingen, Dorfplatz 18:13 

Engi, Dorf 18:14 
 

Leuggelbach, Abzw. Haslen 18:15 
Engi, Weberei 18:15 

 
Haslen GL, Zünli 18:18 

Engi, Vorderdorf 18:18 
 

Haslen GL, Hinterhaslen 18:19 
Wart 18:21 

 
Haslen GL, Chappeli 18:19 

Schwanden, Au 18:23 
 

Nidfurn, Abzw. Bahnhof 18:21 
Schwanden, Bahnhof 18:26 

 
Schwanden, Spittel 18:22 

Schwanden, Gemeindezentrum 18:30 
 

Schwanden, Gemeindezentrum 18:22 

Schwändi/Thon Sool/Mitlödi 
Schwändi, Lassigen 18:14 

 
    

Schwändi, Güetli 18:15 
 

Sool, Schulhaus 18:14 
Schwändi, Post 18:16 

 
Sool, Dorfmitte 18:15 

Schwändi, Adler 18:17 
 

Sool, Untersool 18:16 
Schwanden, Thon 18:19 

 
Mitlödi, Schulhaus 18:21 

Schwanden, Buchen 18:20 
 

Mitlödi, Kirche 18:23 
Schwanden, Schulhausstr. 18:21 

 
Schwanden, Gemeindezentrum 18:28 
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 Traktanden 
 
 

Seite 

1. Begrüssung und Mitteilungen 
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2. Jahresrechnung Gemeinde Glarus Süd 2024 
Genehmigungen  

- Jahresrechnung 2024 
- Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten 
- Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 
- Schlussabrechnungen 
- Bericht Geschäftsprüfungskommission 
- (Anhang Unterlagen ab Seite 37) 
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3. Jahresrechnung Technische Betriebe Glarus Süd (tbgs) 2024 
- Genehmigung Geschäftsbericht 2024 inkl. Jahresrechnung und  

Bericht der Revisionsstelle 
- Genehmigung Verwendung der Abgaben 
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- Genehmigung Geschäftsbericht 2024 inkl. Jahresrechnung und 

Bericht der Revisionsstelle  
 

9 

5. Wahl für den Rest der Amtsdauer 2022 – 2026 
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6. F. Hösli AG, Schwanden  
- Genehmigung Baurechtsvertrag  

12 

7. Entwässerungsstollen Braunwald  
- Genehmigung Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit von  

CHF 1.954 Mio. 
 

17 

8. Gemeindehaus Schwanden  
- Genehmigung Projektänderung für kostenoptimierte Variante  
- Genehmigung Verpflichtungskredit über CHF 8'372’711 
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9. Anträge zuhanden einer nächsten ordentlichen oder ausserordentlichen 
Gemeindeversammlung und Umfrage 
 

 

   
   
   

Sprachform 

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich gleichermassen auf alle Geschlechter. 
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Unsere Gemeinde Glarus Süd steht vor zahlreichen Herausforderungen, die klare und 
vorausschauende Entscheidungen erfordern. Nicht nur seitens des Gemeinderats, sondern 
insbesondere durch die Gemeindeversammlung als oberstes Organ. 
Die Themenbereiche Nutzungsplanung, Gemeindefinanzen, Wagenrunse und das 
Entwässerungsprojekt Braunwald fordern den Gemeinderat und die Verwaltung intensiv 
und das zusätzlich zum laufenden Tagesgeschäft.  
 
Als Gemeindebehörde ist es uns ein Anliegen, Sie rechtzeitig und transparent über die 
traktandierten Geschäfte zu informieren – direkt und über die Medien. Denn oft reicht das 
Memorial allein nicht aus, um den vollen Kontext zu erfassen. So wurden die 
Mitarbeitenden der Gemeinde Glarus Süd am 6. Mai 2025 an einem Informationsanlass 
über den erfreulichen positiven Rechnungsabschluss 2024 informiert. 
 
Am Donnerstag, 19. Juni 2025, um 19.00 Uhr, laden wir Sie herzlich zum öffentlichen 
Informationsanlass im Gemeindezentrum Schwanden ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich 
eingehend über die Traktanden der Gemeindeversammlung vom 26. Juni 2025 zu 
informieren. Auch dieses Jahr versprechen die Traktanden, eine spannende und 
bedeutende Versammlung zu werden.   
 
Oft hört man, die Gemeindeversammlungen der drei Glarner Gemeinden seien schlecht 
besucht und hätten an Repräsentativität verloren. Für Glarus Süd trifft das 
erfreulicherweise nicht zu: Sie haben mit Ihrer grossen Beteiligung an vergangenen 
Versammlungen eindrücklich gezeigt, dass Ihnen die Zukunft unserer Gemeinde am 
Herzen liegt. 
 
Dafür und für Ihr fortwährendes Engagement danken wir Ihnen herzlich. 

Der Gemeinderat Glarus Süd vor dem fertiggestellten Schutzdamm in Schwanden.  

v. l.: Stefan Maduz, Gabi Aschwanden, Hansueli Rhyner, Hansruedi Forrer (Gemeindepräsident), Markus Marti,  

Rafaela Hug, Martin Baumgartner. Foto: Fridolinwalcher.ch/lunax 
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2.  Jahresrechnung Gemeinde Glarus Süd 2024 

 Genehmigungen 
 - Jahresrechnung 2024 
 - Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten 
 - Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 
 - Schlussabrechnungen 

     - Bericht Geschäftsprüfungskommission 
______________________________________________ 
 

Archiv-Nummer 
10.06 
 

Die Unterlagen zur Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Glarus Süd befinden sich im 
Anhang des Memorials sowie auf der Homepage der Gemeinde Glarus Süd (www.glarus-
sued.ch/Politik/Gemeindeversammlungen/2025).  

 
Sie umfassen:  

2.1  Bericht zur Jahresrechnung 
2.2  Gesamtüberblick Jahresrechnung 2024 
2.3  Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2 
2.4 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 
2.5  Erfolgsrechnung nach Kostenstellen / Zusammenzug 
2.6 Investitionsrechnung 
2.7 Bewegungs-Bilanz 
2.8 Kennzahlen auf einen Blick 
2.9  Anhang zur Jahresrechnung 2024 

2.9.1  Rechnungslegungsgrundsätze 
2.9.2.1 Eigenkapitalnachweis 
2.9.2.2 Geldflussrechnung - indirekte Methode 
2.9.3.1 Beteiligungsspiegel 
2.9.3.2 Gewährleistungs- und Beteiligungsspiegel 
2.9.4 Anlagespiegel/Pendenzen aus dem Jahresabschluss  
2.9.5 Zusätzliche Angaben 
2.9.6 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.9.7.1 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung/Kreditkontrolle GR & GV 
2.9.7.2 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung/Kreditkontrolle aller Projekte 
2.9.8.1 Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 
2.9.8.2 Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen (Details) 
2.9.9 a Spezialfinanzierungen Wasser - Abwasser 
2.9.9 b Spezialfinanzierungen Wasserversorgung  
2.9.9 c Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung  
2.9.9.1 Verbindlichkeiten Fonds, Legate und Stiftungen im Fremdkapital 
2.9.9.2 Fonds im Eigenkapital 

2.10  Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
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3. Jahresrechnung Technische Betriebe  
    Glarus Süd (tbgs) 2024 
    -  Genehmigung Geschäftsbericht 2024 inkl.       
       Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle  
    -  Genehmigung Verwendung der Abgaben  
______________________________________________ 
 

 
Archiv-Nummer 
10.06 

Der Geschäftsbericht 2024 der tbgs wird den Stimmberechtigten als separate Beilage mit 
dem Memorial abgegeben. Er umfasst insbesondere Bilanz, Erfolgsrechnung und Bericht 
der Revisionsstelle. 

 
3.1 Ausgangslage 
 
Bei Erträgen von insgesamt CHF 31'151'438, einem Aufwand für Energie, Material, Waren 
und Fremdleistungen von CHF 16'919'366 und einem Betriebsaufwand von CHF 10'479'442 
(einschliesslich CHF 5'345'785 für Personalaufwand sowie Abschreibungen von  
CHF 3'773'858 und weiteren Kosten) resultiert ein Betriebsergebnis von CHF 3'752'632. 
Nach dem Erfolg aus den betriebsfremden Liegenschaften von CHF 71'219 und der 
Verzinsung des Dotationskapitals mit CHF 200'000 ergibt sich für das Jahr 2024 ein 
Unternehmensgewinn von CHF 3'623'851. 
 
3.2 Gewinn und Verzinsung des Dotationskapitals   
 
Die Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Glarus Süd und den tbgs vom 
21. Dezember 2020 regelt die Verzinsung des Dotationskapitals und die pauschale 
Gewinnabgabe wie folgt:  
 
Verzinsung Dotationskapital 2.5%  CHF    200'000 

Gewinnanteil Gemeinde  CHF    300'000 
 
3.3 Anträge des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Geschäftsbericht 2024 
(separate Beilage) der tbgs inklusive Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle zu 
genehmigen und CHF 200'000 als Verzinsung des Dotationskapitals sowie CHF 300'000 
Gewinnanteil, ergebend insgesamt CHF 500'000, der laufenden Rechnung der Gemeinde 
Glarus Süd zuzuweisen. 
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2.11 Anträge des Gemeinderates 

Gestützt auf den Bericht zur Jahresrechnung mit den genannten Details beantragt der 
Gemeinderat der Gemeindeversammlung: 

2.11.1 Genehmigung der Jahresrechnung 2024; 

2.11.2 Genehmigung der Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten; 

2.11.3 Genehmigung der Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen; 

2.11.4 Genehmigung der Schlussabrechnungen; 

2.11.5 Genehmigung des Berichtes der Geschäftsprüfungskommission. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zur Jahresrechnung basiert 
auf den Gemeinderatsbeschlüssen vom 1. und 25. April 2025, auf den von der 
Finanzverwaltung zur Verfügung gestellten, umfangreichen Unterlagen sowie auf der 
Besprechung mit der von der GPK beauftragten externen Revisionsstelle BDO Glarus vom 
8. April 2025.

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 66'074'084 und einem Gesamtertrag von 
CHF 66'327'231 schliesst die Jahresrechnung auf den ersten Blick mit CHF 253'147 positiv, 
aber unspektakulär ab. Erst wenn die Einlage von CHF 2'000'000 in die finanzpolitische 
Reserve berücksichtigt wird, erkennt man, wie gut der Abschluss 2024 ausgefallen ist. 

Der gute Jahresabschluss darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die schlechte 
Finanzlage der Gemeinde weiterhin besteht. Von einem Haushaltgleichgewicht gemäss 
Art. 34 FHG ist die Gemeinde weit entfernt, und von den Nettoinvestitionen im 
Verwaltungsvermögen in der Höhe von CHF 8'904'251 können lediglich CHF 4'146'966 mit 
eigenen Mitteln gedeckt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von CHF 4'757'285 lässt die 
Verschuldung somit auch im abgelaufenen Rechnungsjahr ansteigen. Ausserdem verweist 
die GPK auf die Finanzkennzahlen und deren Beschreibung im Bericht zur Jahresrechnung 
des Gemeinderats. 

Aufgrund der Prüfungsresultate der externen Revisionsstelle sowie derjenigen der GPK 
entspricht die Jahresrechnung 2024 den gesetzlichen Bestimmungen und es wurde nicht 
auf Sachverhalte gestossen, welche nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprächen. 

Deshalb empfiehlt die GPK der Gemeindeversammlung, allen Anträgen des 
Gemeinderates zur Jahresrechnung 2024 zuzustimmen. 
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3. Jahresrechnung Technische Betriebe  
    Glarus Süd (tbgs) 2024 
    -  Genehmigung Geschäftsbericht 2024 inkl.       
       Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle  
    -  Genehmigung Verwendung der Abgaben  
______________________________________________ 
 

 
Archiv-Nummer 
10.06 

Der Geschäftsbericht 2024 der tbgs wird den Stimmberechtigten als separate Beilage mit 
dem Memorial abgegeben. Er umfasst insbesondere Bilanz, Erfolgsrechnung und Bericht 
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Verzinsung Dotationskapital 2.5%  CHF    200'000 

Gewinnanteil Gemeinde  CHF    300'000 
 
3.3 Anträge des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Geschäftsbericht 2024 
(separate Beilage) der tbgs inklusive Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle zu 
genehmigen und CHF 200'000 als Verzinsung des Dotationskapitals sowie CHF 300'000 
Gewinnanteil, ergebend insgesamt CHF 500'000, der laufenden Rechnung der Gemeinde 
Glarus Süd zuzuweisen. 
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2.11 Anträge des Gemeinderates 
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2.11.4 Genehmigung der Schlussabrechnungen; 

2.11.5 Genehmigung des Berichtes der Geschäftsprüfungskommission. 
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Bei einem Gesamtaufwand von CHF 66'074'084 und einem Gesamtertrag von 
CHF 66'327'231 schliesst die Jahresrechnung auf den ersten Blick mit CHF 253'147 positiv, 
aber unspektakulär ab. Erst wenn die Einlage von CHF 2'000'000 in die finanzpolitische 
Reserve berücksichtigt wird, erkennt man, wie gut der Abschluss 2024 ausgefallen ist. 

Der gute Jahresabschluss darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die schlechte 
Finanzlage der Gemeinde weiterhin besteht. Von einem Haushaltgleichgewicht gemäss 
Art. 34 FHG ist die Gemeinde weit entfernt, und von den Nettoinvestitionen im 
Verwaltungsvermögen in der Höhe von CHF 8'904'251 können lediglich CHF 4'146'966 mit 
eigenen Mitteln gedeckt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von CHF 4'757'285 lässt die 
Verschuldung somit auch im abgelaufenen Rechnungsjahr ansteigen. Ausserdem verweist 
die GPK auf die Finanzkennzahlen und deren Beschreibung im Bericht zur Jahresrechnung 
des Gemeinderats. 

Aufgrund der Prüfungsresultate der externen Revisionsstelle sowie derjenigen der GPK 
entspricht die Jahresrechnung 2024 den gesetzlichen Bestimmungen und es wurde nicht 
auf Sachverhalte gestossen, welche nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprächen. 

Deshalb empfiehlt die GPK der Gemeindeversammlung, allen Anträgen des 
Gemeinderates zur Jahresrechnung 2024 zuzustimmen. 
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3.3.1  Genehmigung des Geschäftsberichtes 2024 inklusive Jahresrechnung und 
Bericht der Revisionsstelle der Technischen Betriebe Glarus Süd; 

3.3.2  Genehmigung der Verwendung, d. h. Zuweisung des Totals von CHF 500’000 
an die laufende Rechnung; 

3.3.3   Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 
 
 

 
 
 
 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zur Jahresrechnung basiert auf 
dem Geschäftsbericht (inklusive Jahresrechnung) der tbgs und dem Bericht der internen 
Revisionsstelle OBT sowie dem Gemeinderatsbeschluss vom 25. April 2025. 

In Übereinstimmung mit der internen Revisionsstelle empfiehlt die GPK der 
Gemeindeversammlung, den Geschäftsbericht 2024 inklusive der Jahresrechnung 2024 der 
selbstständig öffentlich-rechtlichen Unternehmung Technische Betriebe Glarus Süd zu 
genehmigen. 
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4. Jahresrechnung Glarus Süd Care (GLSC) 2024 
    - Genehmigung Geschäftsbericht 2024 inkl.        
      Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle   
______________________________________________ 
 

 
Archiv-Nummer 
13.05.00 
 

Der Geschäftsbericht 2024 der GLSC wird den Stimmberechtigten als separate Beilage mit 
dem Memorial abgegeben. Er umfasst insbesondere Bilanz, Erfolgsrechnung und Bericht 
der Revisionsstelle. 

 
4.1 Ausgangslage 
 
Die Glarus Süd Care als selbstständig öffentlich-rechtliche Anstalt der Gemeinde umfassen: 
Schwanden Alterszentrum mit Alters- und Pflegeheim, Alterssiedlung (AZS) 
Linthal Alters- und Pflegeheim Haus zur Heimat (HzH) 
Elm Alters- und Pflegeheim Sernftal (APHS)  

4.2 Kurzbeschrieb der Jahresrechnung 
 
Bei Erträgen von insgesamt CHF 19'208'054.62 und einem Aufwand von CHF 20'779'262.83 
(Personalaufwand CHF 15'874'095.55, Betriebsaufwand CHF 3'449'260.70, Abschreibungen 
und Zinsen CHF 1'455'906.58) resultiert ein negatives Betriebsergebnis von  
CHF -1'571'208.21. Unter Berücksichtigung des ausserordentlichen Ergebnisses beträgt der 
Jahresverlust von Glarus Süd Care CHF -1'537'473.49.  
Die Erträge konnten dank guter Auslastung bei gleichbleibenden Taxen um knapp 5% 
erhöht werden. Demgegenüber stieg jedoch der Personalaufwand hauptsächlich durch 
den vermehrten Einsatz von temporären Mitarbeitern um 11% an. Dies führte bei leicht 
erhöhtem Betriebsaufwand (+4%) und Abschreibungen (+2%) zum negativen 
Jahresergebnis.  
Nach wie vor wird das Ergebnis von Glarus Süd Care stark von den Abschreibungen und 
dem Unterhalt der Infrastruktur an den drei Standorten beeinflusst. Interne und externe 
Transformationskosten im Rahmen der Veränderungen in der Leitung und Verwaltung 
verursachten im Jahr 2024 ebenso Mehrkosten. Die in der zweiten Jahreshälfte 
eingeleiteten Kosteneinsparungen und Angebotsanpassungen wirken mittel- bis langfristig 
und konnten im Geschäftsjahr 2024 nur einen geringen positiven Ergebnisbeitrag 
beisteuern. 
 

4.3 Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Geschäftsbericht 2024 
(separate Beilage) der Glarus Süd Care (GLSC) inklusive Jahresrechnung und Bericht der 
Revisionsstelle zu genehmigen.  
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3.3.1  Genehmigung des Geschäftsberichtes 2024 inklusive Jahresrechnung und 
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genehmigen. 
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4.3.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes 2024 inklusive Jahresrechnung und 
Bericht der Revisionsstelle der Glarus Süd Care (GLSC);  

4.3.2 Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 
 
 
 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zur Jahresrechnung basiert auf 
dem Geschäftsbericht (inklusive Jahresrechnung) von GLSC und dem Bericht der internen 
Revisionsstelle, CURIA AG, sowie dem Gemeinderatsbeschluss vom 25. April 2025. 

In Übereinstimmung mit der internen Revisionsstelle empfiehlt die GPK der 
Gemeindeversammlung, den Geschäftsbericht 2024 inklusive der Jahresrechnung 2024 der 
selbstständig öffentlich-rechtlichen Anstalt Glarus Süd Care zu genehmigen. Alles andere 
würde zu keiner Lösung der offensichtlichen Probleme im Bereich Altersvorsorge beitragen. 
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5. Wahl für den Rest der Amtsdauer 2022 - 2026 
    - Vertretungen in Zweckverbände 
______________________________________________ 

 

 
Archiv-Nummer 
16.00 
 
 

5.1 Ausgangslage 
 
Die Gemeindeordnung regelt in Art. 8 Abs. 1 bis 3 die Wahlbefugnisse der 
Stimmberechtigten. Zudem präzisiert der Kommentar zur Gemeindeordnung die 
Wahlbefugnis im Detail, dies insbesondere für die Vertretungen in die Zweckverbände.  
 
Die Gemeindeversammlung hat für den Rest der Amtsdauer 2022 - 2026 zu wählen: 
 
Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland (ZAG)  
 
Die Gemeinde Glarus Süd ist durch zwei Mitglieder in der Delegation sowie einem Mitglied 
in der Vorsteherschaft im Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland (ZAG) vertreten. 
Mit dem Rücktritt von Herrn Hannes Schiesser aus dem Gemeinderat per Ende Juni 2024 ist 
seine Vertretung als Delegierter im ZAG neu zu bestimmen: 
 
Frau Rafaela Hug, amtierende Departementsvorsteherin Tiefbau und Werke, stellt sich für 
eine Wahl als Delegierte im Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland (ZAG) zur 
Verfügung. 
 
 
5.2 Wahl 
 
Gestützt auf die Ausführungen nimmt die Gemeindeversammlung folgende Wahl vor:  
 
- Wahl der Delegierten in Zweckverbände 
 - Eine Delegierte in den Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland (ZAG) 
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4.3.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes 2024 inklusive Jahresrechnung und 
Bericht der Revisionsstelle der Glarus Süd Care (GLSC);  
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6. F. Hösli AG, Schwanden  
- Genehmigung Baurechtsvertrag 
____________________________________________ 
 

Archiv-Nummer 
20.10 
 
 

6.1 Ausgangslage 
 
Die F. Hösli AG ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das seit 1929 am Standort 
Schwanden tätig ist. Als Betrieb im Bau-Nebengewerbe bietet die Firma mit rund 20 
Angestellten Dienstleistungen in den Bereichen Spenglerei, Sanitärtechnik, 
Energieberatung und Bauführung an. Die Unternehmung ist lokal tief verwurzelt und ein 
wichtiger Bestandteil des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in Schwanden. 
 
Am 29. August 2023 wurde die F. Hösli AG durch den Erdrutsch an der Wagenrunse massiv 
getroffen. Ein grosser Teil des Betriebsgebäudes im Gebiet Herren, Schwanden, wurde 
verschüttet. Die betroffene Parzelle 1548, auf welcher sich der Betrieb befand, liegt seither 
in einer sogenannten roten Sperrzone mit erheblicher Gefährdung gemäss der offiziellen 
ereignisbezogenen Gefahrenkarte vom 29. November 2023. 
 
Eine Fortführung des Betriebs am bisherigen Standort ist damit ausgeschlossen. Um den 
Fortbestand des Unternehmens und die damit verbundenen Arbeitsplätze in Schwanden zu 
sichern, mussten rasch neue Lösungen gefunden werden. 
Seit Herbst 2023 arbeiten die F. Hösli AG, die Technischen Betriebe Glarus Süd (tbgs) und 
die Gemeinde Glarus Süd gemeinsam an einer Lösung zur Umsiedlung des Betriebs 
innerhalb des Gemeindegebiets, wobei die F. Hösli AG in der Zwischenzeit im alten 
Feuerwehrgebäude in Schwanden (Parzelle 429, Grundbuch Schwanden) ihren Betrieb 
wiederaufgenommen hat. Diesbezüglich besteht derzeit ein Mietverhältnis mit den tbgs, 
der aktuellen Eigentümerin des alten Feuerwehrgebäudes. 
 
Nach eingehender Prüfung verschiedener Optionen kristallisierte sich das alte 
Feuerwehrgebäude in Schwanden (Parzelle 429, Grundbuch Schwanden) nicht bloss als 
temporärer, sondern als idealer neuer Standort für die F. Hösli AG heraus. Der 
Gemeinderat unterstützte diese Stossrichtung in mehreren Beschlüssen.  
 
Um die Ansiedlung der F. Hösli AG am neuen Standort definitiv zu ermöglichen, sind der 
Rückkauf des alten Feuerwehrgebäudes von den tbgs (zu den gleichen Konditionen, wie 
der Verkauf im Jahr 2015 erfolgt ist) sowie der Abschluss eines Baurechts- und 
Dienstbarkeitsvertrages notwendig. Nichtsdestotrotz wird die Nutzung des 
Feuerwehrplatzes für die Öffentlichkeit weiterhin gewährleistet. 
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          Foto: Linus Reichelt, Glarner Nachrichten  

 
6.2 Vertragsinhalt und Rahmenbedingungen 
 
Der ausgehandelte Baurechts- und Dienstbarkeitsvertrag regelt die Bedingungen für die 
Nutzung des alten Feuerwehrgebäudes sowie des umliegenden Areals durch die F. Hösli 
AG und stellt gleichzeitig die Wahrung der öffentlichen Interessen sicher. 
 
Baurecht: 
Der F. Hösli AG wird ein Baurecht für eine Laufzeit von 80 Jahren eingeräumt. Das Baurecht 
bezieht sich auf die Parzelle 429 in Schwanden, auf welcher sich das alte 
Feuerwehrgebäude befindet. Der jährliche Baurechtszins beträgt mindestens CHF 10'000 
und entspricht der langjährigen Praxis der Gemeinde bei vergleichbaren Objekten. 
 
Dienstbarkeiten: 
Zur Nutzung des Areals durch die F. Hösli AG werden Fuss- und Fahrwegrechte, Nutzungs- 
und Überbaurechte eingeräumt. Diese Rechte sind vertraglich so ausgestaltet, dass 
gleichzeitig die öffentliche Nutzung des Feuerwehrplatzes gewährleistet bleibt. 
 
Vorkaufsrecht: 
Die F. Hösli AG erhält ein gesetzliches Vorkaufsrecht an der Parzelle 429. Sollte die 
Gemeinde Glarus Süd diese Parzelle dereinst verkaufen wollen, kann die Unternehmung 
von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Dies schafft langfristige Planungssicherheit für 
den Betrieb. 
 
Mietverhältnis: 
Das bisherige Mietverhältnis der F. Hösli AG mit den tbgs wird im gegenseitigen 
Einvernehmen aufgehoben, sobald der neue Baurechtsvertrag abgeschlossen wurde. 
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und entspricht der langjährigen Praxis der Gemeinde bei vergleichbaren Objekten. 
 
Dienstbarkeiten: 
Zur Nutzung des Areals durch die F. Hösli AG werden Fuss- und Fahrwegrechte, Nutzungs- 
und Überbaurechte eingeräumt. Diese Rechte sind vertraglich so ausgestaltet, dass 
gleichzeitig die öffentliche Nutzung des Feuerwehrplatzes gewährleistet bleibt. 
 
Vorkaufsrecht: 
Die F. Hösli AG erhält ein gesetzliches Vorkaufsrecht an der Parzelle 429. Sollte die 
Gemeinde Glarus Süd diese Parzelle dereinst verkaufen wollen, kann die Unternehmung 
von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Dies schafft langfristige Planungssicherheit für 
den Betrieb. 
 
Mietverhältnis: 
Das bisherige Mietverhältnis der F. Hösli AG mit den tbgs wird im gegenseitigen 
Einvernehmen aufgehoben, sobald der neue Baurechtsvertrag abgeschlossen wurde. 
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6. F. Hösli AG, Schwanden  
- Genehmigung Baurechtsvertrag 
____________________________________________ 
 

Archiv-Nummer 
20.10 
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und Überbaurechte eingeräumt. Diese Rechte sind vertraglich so ausgestaltet, dass 
gleichzeitig die öffentliche Nutzung des Feuerwehrplatzes gewährleistet bleibt. 
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Öffentliche Nutzung: 
Der Feuerwehrplatz bleibt weiterhin als Parkplatz und als Veranstaltungsfläche 
(beispielsweise für die Chilbi Schwanden) bestehen. Veranstaltungen auf dem Platz 
bedürfen einer Bewilligung der Gemeinde. Die F. Hösli AG wird mindestens zwei Wochen 
vor der Veranstaltung schriftlich informiert, damit die betrieblichen Abläufe koordiniert 
werden können. 
 

 
Quelle: Geoviewer 

  
6.3 Eckwerte zur Entwicklung des Grundstücks 
 
Die Parzelle Nr. 429, Grundbuch Schwanden, umfasst eine Fläche von 537 m². Das sich 
darauf befindliche Gebäude wurde 1908 erstellt und 2008 ausser Dienst gestellt. Es ist im 
regionalen Denkmalverzeichnis von Glarus Süd eingetragen. Eigentümerin ist derzeit die 
tbgs. Der Verkehrswert der Liegenschaft beträgt CHF 440'000 (Schätzung vom Oktober 
2023). 
Die F. Hösli AG plant, das bestehende Gebäude umfassend zu sanieren und betrieblich 
weiterzuentwickeln. Die Architekturplanung erfolgt durch ein regionales Büro, das 
Baugesuch wurde im Dezember 2024 eingereicht und öffentlich publiziert. Eine Einsprache 
ist hängig. 
Folgende bauliche und betriebliche Massnahmen sind vorgesehen: 

 Sanierung des bestehenden Hauptgebäudes;  
 Erweiterung durch ein Vordach zur witterungsgeschützten Be- und Entladung; 
 Einrichtung von Büro-, Lager- und Werkstatträumen; 
 Nutzung des Areals gemäss Dienstbarkeiten (Fuss- und Fahrwegrechte, 

 Überbaurecht); 
 Erhalt der öffentlichen Nutzung des angrenzenden Feuerwehrplatzes gemäss 

 Gemeindepraxis.  
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Die geplante Entwicklung ermöglicht die langfristige betriebliche Nutzung am neuen 
Standort und trägt zur Reaktivierung einer seit Jahren ungenutzten und baulich 
sanierungsbedürftigen Gemeindeliegenschaft bei. 
 
6.4 Bedeutung für die Gemeinde  
 
Mit dem Abschluss des Baurechtsvertrages kann der Standort eines traditionsreichen, lokal 
stark verankerten Unternehmens in Schwanden langfristig gesichert werden. Die F. Hösli 
AG schafft Arbeitsplätze, bietet Lehrstellen an und trägt zur wirtschaftlichen Vielfalt der 
Gemeinde Glarus Süd bei. 
 
Zugleich wird das historische Feuerwehrgebäude einer nachhaltigen und sinnvollen 
Nutzung zugeführt. Durch die Kombination von gewerblicher Nutzung und öffentlicher 
Zugänglichkeit bleibt der Feuerwehrplatz auch künftig ein wichtiger Treffpunkt und 
Veranstaltungsort für die Bevölkerung. 
 
Das Projekt trägt somit nicht nur zur wirtschaftlichen, sondern auch zur gesellschaftlichen 
Entwicklung von Schwanden bei. 
 
6.5 Zuständigkeit der Gemeindeversammlung  
 
Gemäss Art. 11 Abs. 2 lit. d der Gemeindeordnung Glarus Süd ist für die Einräumung von 
Dienstbarkeiten mit einem Wert über CHF 250'000 die Gemeindeversammlung zuständig. 
Die gleiche Zuständigkeit besteht bei der Einräumung von Kaufrechten zugunsten Dritter 
an gemeindeeigenen Grundstücken (Art. 11 Abs. 2 lit. c der Gemeindeordnung). Der Wert 
des Baurechts mit einer Laufzeit von 80 Jahren beträgt knapp CHF 1 Mio., womit die 
Zustimmung der Stimmberechtigten erforderlich ist.  
 
Die Vorlage umfasst zwei Hauptentscheide: 
 
Zustimmung zum Abschluss des Baurechts- und Dienstbarkeitsvertrages;  
Zustimmung zur Einräumung eines Vorkaufsrechts zugunsten der F. Hösli AG. 
 
6.6 Antrag des Gemeinderates  
 
Gestützt auf die vorstehenden Erläuterungen beantragt der Gemeinderat der 
Gemeindeversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 
6.6.1 Der Abgabe der Parzelle Nr. 429, Grundbuch Schwanden (ehemaliges 

Feuerwehrgebäude Schwanden), im Baurecht für 80 Jahre an die F. Hösli AG, 
Schwanden, wird inklusive gesetzlichem Vorkaufsrecht gemäss Art. 682 Abs. 2 
ZGB zugestimmt; 

 
6.6.2 Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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Öffentliche Nutzung: 
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 Gemeindepraxis.  
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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) basiert auf dem 
Gemeinderatsbeschluss vom 01. April 2025. 

Die GPK empfiehlt den Antrag des Gemeinderates zur Annahme, die Parzelle 429, 
Grundbuch Schwanden (altes Feuerwehrgebäude Schwanden), im Baurecht an die F. Hösli 
AG, Schwanden, abzugeben. Der Beschluss erfolgt in Übereinstimmung mit der 
Gemeindeordnung Glarus Süd, Art. 11 Abs. 2 lit. d, Finanzbefugnisse der Gemeinde-
versammlung. 

Mit dem Abschluss des Baurechts- und Dienstbarkeitsvertrages zwischen der Gemeinde 
Glarus Süd und der F. Hösli AG bleibt die Nutzung des Feuerwehrplatzes als Parkplatz 
sowie als Fest- und Chilbiplatz erhalten und berücksichtigt somit die Bedürfnisse der 
Unternehmung und der Öffentlichkeit. 
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7. Entwässerungsstollen Braunwald   
- Genehmigung Zusatzkredit zum Verpflichtungs-
kredit von CHF 1.954 Mio. 

____________________________________________ 
 

Archiv-Nummer 
11.11 
 
 

7.1 Ausgangslage 
 
Der Boden in Braunwald ist ständig in Bewegung und rutscht auf tiefer liegenden 
Gesteinsschichten in Richtung Tal. Im Ort Braunwald und in den darunterliegenden 
Gebieten im Tal bestehen infolge dieser «permanenten Rutschung» erhebliche 
Schutzdefizite. Zur massgebenden Reduktion der Bewegungen, zur Verhinderung von 
Schäden an Infrastrukturen und Gebäuden und zur Verhinderung von 
Beschleunigungsschüben, die zu Murgängen bis ins Tal führen, ist die Realisierung eines 
Entwässerungsstollens geplant. Bauherrschaft ist die Entwässerungskorporation 
Braunwald (EKB). 
 
Eine ausführliche Erläuterung des Phänomens «Rutschung Braunwald» und der geplanten 
Baumassnahmen in Form eines Kurzfilmes findet sich auf www.geologiebraunwald.ch und 
in den nachfolgenden Kapiteln. 
 
An der Gemeindeversammlung vom 24. November 2017 genehmigten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Glarus Süd, auf Basis der damals von 
der EKB errechneten Gesamtprojektkosten von CHF 27 Mio. (+/- 20%) zur Planung und 
Umsetzung des Bauvorhabens, die Übernahme von 50% der nicht durch Kanton, Bund oder 
Dritten getragenen Restkosten. Dies ergab einen von der Gemeindeversammlung 
bewilligten Kredit zulasten der Gemeinderechnung von CHF 2.025 Mio. (+/- 20%). 
 
In den vergangenen 8 Jahren wurde das Projekt auf Basis von Sondierbohrungen vertieft, 
die Umsetzungsorganisation und die Kosten überprüft sowie nach Behandlung von 
Einsprachen bewilligt. Parallel dazu wurden Kantonsbeiträge durch den Regierungsrat des 
Kantons Glarus genehmigt. Zusätzlich genehmigte die Landsgemeinde vom 05.09.2021 die 
Übernahme eines freien Kantonsbeitrages von maximal CHF 1.622 Mio. 
 
Der aktualisierte Kostenvoranschlag weist die Gesamtkosten zur Umsetzung des Projektes 
von CHF 45.925 Mio. inklusive Mehrwertsteuer aus, was die Genehmigung von 
Zusatzkrediten auf Seite Entwässerungskorporation Braunwald und der Gemeinde Glarus 
Süd bedingt. 
 
Die Entwässerungskorporation hat an ihrer ausserordentlichen Hauptversammlung vom 
25. April 2025 den erforderlichen Zusatzkredit in der Höhe von CHF 1.954 Mio. genehmigt. 

7.2 Entwässerungskorporation Braunwald 
 

Die EKB wurde im Jahr 1981 gegründet. Art. 2. der Statuten beschreibt den Zweck der EKB 
wie folgt: „Die Korporation bezweckt die Stabilisierung von Geländebewegungen im 
besiedelten Gebiet Braunwald in der Gemeinde Glarus Süd zum Schutz von Personen und 
Sachwerten sowie die Verhinderung lokaler Geländeausbrüche.“ Die EKB hat als erste 
grössere Entwässerungsmassnahme 1985 im Grantenboden eine ca. 160m lange 
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Abb. 1 Zentraler Bereich der Rutschung Braunwald mit den grössten Bewegungen 

 

 

Abb. 2 Schnitt durch Rutschung mit mittleren Geschwindigkeiten der Bewegung 

 

7.4 Projektbeschrieb 
 

Bereits seit Jahren, insbesondere nach dem Ereignis im Frühling 1999, wird intensiv nach 
Möglichkeiten gesucht, die Bewegungen grossräumig wesentlich zu verlangsamen. 
 
Das ausgearbeitete Projekt sieht den Bau eines rund 918 m langen Stollens in stabilen 
Felsschichten unterhalb des Dorfes Braunwald und einen 155 m langen Stich in Richtung 
Bergstation der Braunwaldbahn vor. Aus diesem Stollen werden drainierende, das Wasser 
abführende Bohrungen ausgeführt. Diese reduzieren den Wasserdruck im Boden auf Höhe 
des Gleithorizontes. Dadurch erhöhen sich die Festigkeiten in den gleitenden Schichten, 
was die Rutschung verlangsamt und stabilisiert. Insbesondere zeigen die durchgeführten 
Modellierungen die Wirkung, dass Beschleunigungsschübe, die zu Murgängen bis in Tal 
führen, fast vollständig ausgeschlossen werden können. 
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Sickerwand realisiert. Durch diese Sickerwand konnten die Rutschungen rund um das 
Märchenhotel massiv reduziert werden. 
 
Seither erkundet die EKB das langfristige Bewegungsverhalten der Rutschmasse mit 
umfangreichen jährlichen Messungen und Auswertungen und sie beteiligt sich an 
Instandsetzungsmassnahmen am Meteorwasserleitungsnetz von Braunwald. Parallel dazu 
hat sie das Projekt Entwässerungsstollen Braunwald ausgearbeitet. 
 
Nach der Projektrealisierung obliegt der Unterhalt des Entwässerungsstollens der 
Entwässerungskorporation Braunwald. 
 
7.3 Rutschung Braunwald 

 
Braunwald liegt auf einer seit Zehntausenden von Jahren sich bewegenden Rutschmasse, 
die ihren Ursprung in den zerrissenen Felswänden am Seblengrat hat. Das betroffene 
Gebiet umfasst rund 4 km2; die Bewegungsgeschwindigkeiten liegen in Normaljahren je 
nach Ort bei 0.5 – 4 cm/Jahr. In nassen und schneereichen Jahren mit rascher 
Schneeschmelze treten insbesondere im untersten Dorfbereich Beschleunigungen auf, die 
bis zu 10 cm/Jahr betragen. Diese gefährden Gebäude und Infrastrukturanlagen und 
können durch Rutschprozesse sowie daraus folgend ausgelöste Murgänge auch grosse 
Auswirkungen im Tal haben.  
 
In den letzten rund 100 Jahren sind mehrere Grossereignisse bekannt: 

 Die Schubphase im Jahr 1930/31 führte zu starken Deformationen und Schäden im 
Bereich der Bergstation der Braunwaldbahn. Infolgedessen wurden bis 15 m tiefe 
Sickergräben im Bereich der Bergstation erstellt. 

 Im Jahr 1964 ereignete sich eine weitere Schubphase mit Hangrutschen und 
deutlichen Setzungen im Bereich Bergstation und Grantenboden. 

 1979/80: Rutschung Teufrus beim Märchenhotel mit Murgang bis nach Rüti.   
 1999 ereignete sich das Grossereignis der Rutschung Bätschen mit einem Murgang 

von 100'000 m3, welcher bis in die Linth in Rüti floss und diese staute. 
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Auf Basis der in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführten Sondierbohrungen und 
Abklärungen durch die Fachexperten konnte die optimale Lage des Stollens sowohl in der 
Situation wie auch bezüglich dessen Höhenlage geklärt werden. Resultat ist ein 
Stollenportal in der Niederschlacht, in unmittelbarer Nähe zur Talstation der 
Gruppenumlaufbahn. 
 

 

Abb. 3 Luftaufnahme Braunwald mit Lage Entwässerungsstollen und Schemaschnitt 

Abb. 4 Situation heute, ohne Entwässerungsstollen 
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Abb. 5 Entwässerungsstollen mit Drainagebohrungen mit Darstellung der Wirkung 

 
Die Baustelle wird so organisiert, dass der Skibetrieb ungehindert und sicher stattfinden 
kann. Materiallieferungen auf die Baustelle und der Abtransport von Ausbruchmaterial 
und Gerätschaften erfolgen über eine Bauseilbahn, die nach der Erstellung des Stollens 
wieder zurückgebaut wird. Personen benutzen die Standseilbahn. 
 
Die Umsetzung des Projektes ist mit Auswirkungen auf die Umwelt, hauptsächlich in Form 
von temporären Rodungen des Waldes, verbunden. Für die diesbezüglichen Eingriffe sind 
ausgleichende ökologische Ersatzmassnahmen im Rahmen der Wiederaufforstung 
berücksichtigt. 
 

7.5 Verwertung Ausbruchmaterial 
 

Eine besondere Herausforderung für das Projekt bildet die Verarbeitung des aus dem 
Stollen anfallenden Ausbruchmaterials. Aus technischer Sicht ist die Deponierung des 
Ausbruchmaterials auf der Rutschmasse in Braunwald nicht möglich, weil sich die 
Zusatzlast negativ auf das Bewegungsverhalten auswirkt. Zusätzlich sind Deponiekosten 
nach den Vorgaben des Bundes nicht subventionsberechtigt. 
 
Die Schaffung einer objektspezifischen Deponiezone ausserhalb des Rutschgebietes in 
Braunwald musste infolge der damit verbundenen hohen Kosten für die Ablagerung und 
den Transport für EKB und Gemeinde verworfen werden. 
 
Es ist deshalb vorgesehen, das Material mit der ohnehin für den Bau notwendigen 
Materialseilbahn ins Tal zu transportieren und einen Grossteil nach Aufbereitung für 
Bauarbeiten im Tal zu verwenden. Für den restlichen Anteil werden Ablagerungsstandorte 
geprüft. 
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Abb. 5 Entwässerungsstollen mit Drainagebohrungen mit Darstellung der Wirkung 

 
Die Baustelle wird so organisiert, dass der Skibetrieb ungehindert und sicher stattfinden 
kann. Materiallieferungen auf die Baustelle und der Abtransport von Ausbruchmaterial 
und Gerätschaften erfolgen über eine Bauseilbahn, die nach der Erstellung des Stollens 
wieder zurückgebaut wird. Personen benutzen die Standseilbahn. 
 
Die Umsetzung des Projektes ist mit Auswirkungen auf die Umwelt, hauptsächlich in Form 
von temporären Rodungen des Waldes, verbunden. Für die diesbezüglichen Eingriffe sind 
ausgleichende ökologische Ersatzmassnahmen im Rahmen der Wiederaufforstung 
berücksichtigt. 
 

7.5 Verwertung Ausbruchmaterial 
 

Eine besondere Herausforderung für das Projekt bildet die Verarbeitung des aus dem 
Stollen anfallenden Ausbruchmaterials. Aus technischer Sicht ist die Deponierung des 
Ausbruchmaterials auf der Rutschmasse in Braunwald nicht möglich, weil sich die 
Zusatzlast negativ auf das Bewegungsverhalten auswirkt. Zusätzlich sind Deponiekosten 
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den Transport für EKB und Gemeinde verworfen werden. 
 
Es ist deshalb vorgesehen, das Material mit der ohnehin für den Bau notwendigen 
Materialseilbahn ins Tal zu transportieren und einen Grossteil nach Aufbereitung für 
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7.6 Projektorganisation 
 

Die Umsetzung des Projektes ist eine gemeinsame Aufgabe zwischen der 
Entwässerungskorporation Braunwald, der Gemeinde Glarus Süd und dem Kanton Glarus, 
die vom Bund unterstützt wird. 
 
Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen der Entwässerungskorporation 
Braunwald, dem Regierungsrat und der Gemeinde Glarus Süd am 1. Februar 2024 wurden 
die obersten politischen Entscheidungsträger für die Umsetzung des Stollenprojektes an 
vorderster Front in das Projekt eingebunden. Im sogenannten Steuerungsausschuss sind 
Stand heute der zuständige Regierungsrat, Thomas Tschudi, der Gemeindepräsident, Hans 
Rudolf Forrer, und der Präsident der Entwässerungskorporation, Markus Hefti, vertreten. 
 
Für die eigentliche Umsetzung des Stollenprojektes ist die Baukommission zuständig. Sie 
wird durch einen extern beauftragten Tunnelfachmann geführt und setzt sich aus je einem 
Vertreter der Entwässerungskorporation, dem Kanton (Abteilung Wald und 
Naturgefahren) und der Gemeinde Glarus Süd (Departement Wald und Landwirtschaft) 
zusammen. Zudem ist die Gemeinde Glarus Süd im siebenköpfigen Vorstand der EKB mit 
zwei Vertretungen aus der politischen respektive Verwaltungsebene vertreten. 
 
Die Beitragszahlungen der Gemeinde Glarus Süd gegenüber der EKB als Bauherrin werden, 
gestützt auf diesem Gemeindeversammlungsantrag, kontinuierlich erfolgen. Die Freigabe 
der durch die EKB gestellten Beitragstranchen erfolgen, auf Antrag der 
Gemeindeverwaltung, durch den Gemeinderat Glarus Süd nach dessen vorgängiger 
Prüfung und Freigabe. Mit diesem Ablauf wird für die Gemeinde Glarus Süd als Mit-
Restkostenträger sichergestellt, dass insbesondere die nicht beitragsberechtigten Kosten 
paritätisch beurteilt, entschieden und getragen werden. 

 

7.7 Kosten 
 

Die Genehmigung der Kredite zur Umsetzung des Entwässerungsstollens Braunwald 
erfolgte bewusst in einer sehr frühen Phase des Projektes auf Grundlage einer Vorstudie. 
Hintergrund ist, dass die Grundlagenbeschaffung über Sondierbohrungen zur Vertiefung 
des Projektes bereits hohe finanzielle Mittel beanspruchte und ein Grundsatzentscheid 
über die Notwendigkeit des Projektes für die Auslösung dieser nächsten Schritte vorliegen 
musste. 
 
Mit der seither erfolgten Weiterentwicklung des Projektes über mittlerweile bald 10 Jahre 
entstand der nun vorliegende, aktuelle Kostenvoranschlag. Basierend auf der ersten 
Kostenprognose vom 2016 hatten folgende wesentliche Hauptfaktoren einen Einfluss auf 
die Höhe des nun bereinigten Kostenvoranschlages: 
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 Weiterentwicklung der Vorstudie über die Bohrkampagne 2017 zum eigentlichen 
Bauprojekt mit den erweiterten Erkenntnissen über den Baugrund und den 
genauen Standort des Stollenportals;  

 Festlegen der technischen Eckpunkte des Entwässerungsstollens und der 
Bestimmung der Anzahl und Ausführung der Drainagebohrungen;  

 Festlegen der Verwertung des Ausbruchsmaterials; 
 Ausschreibung und Vergabe des Hauptloses der Tiefbauarbeiten inklusive der 

notwendigen Bauseilbahn; 
 Allgemeine Teuerung infolge der langen Zeit zwischen den Grundsatzentscheiden 

und der rechtsgültig erteilten Baubewilligung im September 2024;  
 Ausserordentlicher Teuerungsschub für Tiefbauarbeiten infolge Corona-Pandemie 

und Ukrainekrieg.  
 
Der von der zuständigen Baukommission vorgeschlagene und vom Steuerungsausschuss 
genehmigte aktualisierte Kostenvoranschlag von CHF 45.925 Mio. bildet die Grundlage für 
die Umsetzung des Stollenprojektes. Er enthält ausreichende Reserven für geologische 
Risiken und Unvorhersehbares. Preisbasis ist der 16.01.2025. Die Genauigkeit beträgt +/- 10 
%. 
 
7.8 Nutzen-/Kostenverhältnis 

 
Das Verhältnis zwischen dem erzielten Nutzen und den investierten Kosten wurde nach 
den Vorgaben des Bundes ermittelt. Dieses Verhältnis liegt auch mit den aktuell 
vorliegenden Kosten mit einem Faktor von über 10 noch immer weit über dem geforderten 
Mindestwert von 1.0. Übersetzt heisst dies, dass ohne Umsetzung des Projektes langfristig 
höhere Kosten für die Gemeinschaft entstehen als mit der Projektumsetzung. 
 
7.9 Finanzierung 
 
Die umfangreichen Vorarbeiten für das Stollenprojekt, namentlich die 3D-Modellierung 
zum Nachweis der Wirksamkeit, die Vorstudie und die Ausarbeitung des Bauprojektes 
wurden durch die EKB mit Unterstützung von Kanton und Bund, ohne zusätzliche Beiträge 
der Gemeinde, finanziert. Für die Leistungen ab 2019 gilt folgender Kostenteiler für die 
Planung und Umsetzung des Projektes: 

1. Anteil Bund und Kanton, zusammen 80% der anrechenbaren (subventions-
berechtigten) Kosten. 

2. Anteil der an der Landsgemeinde beschlossenen zusätzlichen Kantonsmittel von 
5%, maximal CHF 1.622 Mio. 

3. Entwässerungskorporation Braunwald als Bauherrschaft und Gemeinde Glarus Süd, 
je die Hälfte der übrigbleibenden Restkosten, nach Abzug der Beiträge von Dritten 
an die Projektkosten. 

 
Die EKB hat mit der Zustimmung zum Grundsatzentscheid 2017 ihre Anlagenbeiträge 
verdoppelt, um Mittel für die Tilgung der Restschuld über einen Zeitraum von 40 Jahren zu 
beschaffen. 
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7.10 Antrag des Gemeinderates 

Gestützt auf die Ausführungen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, 
nachstehenden Anträgen zuzustimmen: 

7.10.1 Genehmigung der Übernahme des Restkostenanteils von CHF 1.954 Mio. 
(+/- 10%, inkl. MWST) als Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit der 
Gemeindeversammlung vom 24.11.2017 Entwässerung des Rutschgebietes 
Braunwald mit «Stollen kurz optimiert»;  

7.10.2 Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) erachtet das Projekt zum Bau eines 
Entwässerungsstollens in Braunwald als sinnvoll und notwendig. Damit können die 
Geschwindigkeit der Geländebewegung stark reduziert und die Gefahr grossräumiger 
Rutschungen deutlich vermindert werden. Die GPK hat darum auch den ersten 
Kreditantrag an der Gemeindeversammlung vom Herbst 2017 unterstützt. Die GPK 
bedauert die grosse Erhöhung der Kosten gegenüber dem Projekt von 2017. Sie unterstützt 
aber nach wie vor dieses Vorhaben und den damit verbundenen Kreditantrag. Sie 
empfiehlt, in der Projektorganisation eine unabhängige Kostenkontrolle und ein 
Vertragsmanagement (Versicherungen, Nachträge) einzurichten und die Baufreigabe erst 
zu erteilen, wenn eine definitive Beitragszusicherung des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) 
im erwarteten Umfang vorliegt. 
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Für die Gemeinde Glarus Süd zeichnet sich nachfolgendes Bild ab:  
- bereinigter Kostenvoranschlag Stand per 1.1.2025, CHF 45.925 Mio. inkl. MWST, +/- 

10%; 
- voraussichtlicher Anteil der Restkosten ohne Abzug eventueller Leistungen Dritter, 

CHF 3.979 Mio. 

Im Jahr 2017 wurde die Übernahme von CHF 2.025 Mio. +/- 20% durch die 
Gemeindeversammlung genehmigt. Zusammen mit diesem Grundsatzentscheid wurde 
auch dargelegt, auf welcher rechtlichen Grundlage die Kostenbeteiligung der Gemeinde 
basiert. Sie wird zum besseren Verständnis nachfolgend noch einmal aufgeführt: 

 
Art. 198 EG ZGB 
1.   Die Pflicht zu der in Artikel 197 Abs. 1 ausgesprochenen Verbauung und 

Sicherstellung liegt: 
 a. auf den Gemeinden oder Tagwen, in deren Huben solche Flinsen, 

Erdrutschungen, Wild- und Waldbäche ihren Ursprung und Verlauf haben;  
 b. auf den Besitzern derjenigen Liegenschaften und Bauwerke, welche von den 

Flinsen, Erdrutschungen usw. direkt begrenzt oder indirekt gefährdet sind. 

Art. 15 EG zum Kantonalen Waldgesetz 
1. Wo es der Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten erfordert, sichern der 

Kanton und die Gemeinden die betroffenen Gebiete vor Lawinen, Rutschungen, 
Erosion, Steinschlag, Felssturz, Murgängen und Hochwasser. Vorbehalten bleiben 
die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch über die 
Wuhrpflicht und Offenhaltung der Wasserläufe. 

 

Art. 11 Gemeindereglement Schutzmassnahmen an Wasserläufen Glarus Süd 
2. Der Gemeinderat kann fallweise einen Anteil der Restkosten zulasten der 

Gemeinderechnung beschliessen, namentlich wenn: 
 a. an einer Massnahme ein besonders hohes Interesse der Allgemeinheit 

besteht;  
 b. die Belastung der in der Beitragspflicht einbeziehenden Grundeigen-

tümer(innen) ohne Gemeindeanteil unzumutbar wäre. 
 

Wie alle anderen Grundeigentümer im Perimeter der EKB ist die Gemeinde Glarus Süd über 
ihre Grundstücke und den sich darauf befindenden Bauten gemäss Statuten der EKB 
veranlagt.  Zusätzlich zu ihrer Veranlagung als Grundeigentümerin werden der Gemeinde 
Glarus Süd so viele Anlagen zugeteilt, als dies 20% der gesamten an die Grundeigentümer 
von Braunwald verrechneten allgemeinen Anlagenbeiträgen entspricht. 
 
Nach Massgabe dieser gesetzlich bindenden Veranlagung trägt die Gemeinde Glarus Süd 
über ihre Anlagequoten der EKB weitere zusätzliche rund CHF 500‘000 an die Kosten für 
das Stollenprojekt. Diese Kosten fallen kontinuierlich über den Realisierungs- sowie 
Abschreibungszeitraum an. 
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8. Gemeindehaus Schwanden   
    - Genehmigung Projektänderung für 

kostenoptimierte Variante  
    - Genehmigung Verpflichtungskredit über  

CHF 8'372’711 
____________________________________________ 

 

 
Archiv-Nummer 
13.05.00 
 
 

8.1 Ausgangslage 
 
Das in die Jahre gekommene Gemeindehaus (GH) in Schwanden ist stark sanierungs-
bedürftig und es drängt sich eine unaufschiebbare Gesamtsanierung auf. Es erfüllt weder 
die heutigen Anforderungen an einen funktionalen Verwaltungsstandort noch an 
Barrierefreiheit oder Arbeitssicherheit. Die Mängel am Gebäude sind optisch kaum zu 
übersehen, viel schwerwiegender sind jedoch die Mängel bei diversen Installationen, wie 
z. B. in den Bereichen Elektroinstallationen, Sanitäreinrichtungen, welche prekäre 
hygienische Zustände aufweisen, oder aber auch bezüglich Heizungsanlage. Es kommt 
regelmässig zu Störungen an den Anlagen, die teilweise dazu führen, dass der Betrieb 
unterbrochen wird. Die räumliche Enge, ungenügende technische Ausstattungen, fehlende 
Barrierefreiheit und die Anordnung der Büros erschweren einen effizienten 
Verwaltungsbetrieb zusätzlich. Schon im Rahmen der Gemeindefusion wurde erkannt, dass 
ein zentrales Verwaltungsgebäude wesentliche Vorteile bringt – sowohl für die interne 
Zusammenarbeit der verschiedenen Departemente als auch im Hinblick auf Bürgernähe, 
Zugänglichkeit und Effizienz. Diese Überlegungen bildeten die Grundlage für eine 
mehrjährige Planungsphase mit verschiedenen Projektvarianten. Dank dem 
Entgegenkommen der Nachbarschaft stehen der Gemeinde heute zudem die Orangerie 
(ein Nebengebäude) sowie ein grosser Teil der angrenzenden Grünfläche kostenneutral 
zur Verfügung, was neue Möglichkeiten für eine nachhaltige Nutzung und eine attraktive 
Umgebungsplanung schafft. 
 
Am 19. November 2020 genehmigte die Gemeindeversammlung den Planungskredit für 
das Variantenstudium und den Architekturwettbewerb mit CHF 210'000. Am 23. Juni 2022 
genehmigte die Gemeindeversammlung einen weiteren Planungskredit in der Höhe von 
CHF 300'000 sowie den Zusatzkredit in der Höhe von CHF 987, welcher mit der 
Jahresrechnung 2023 von der Gemeindeversammlung bereits genehmigt wurde, für die 
sogenannte Variante ZWEI, welche eine Erweiterung und funktionale Umgestaltung des 
Gemeindehauses vorsah. Mit diesem Entscheid wurde eine klar priorisierte Richtung 
eingeschlagen: die zentrale Unterbringung der Departemente Gesellschaft und Sicherheit 
(GuS) sowie Wirtschaft und Finanzen (WuF) in Schwanden. Weitere Varianten, darunter die 
"sanfte Sanierung" (Variante NULL) und die umfassende Zentralisierung aller 
Departemente (Variante EINS), wurden damals ebenfalls geprüft, aber verworfen. 
 
Nach Abschluss der Planungsvorarbeiten genehmigte die Gemeindeversammlung am 
22. Juni 2023 die Umsetzung der Variante ZWEI und damit das umfassende Sanierungs- 
und Ausbauprojekt des Gemeindehauses Schwanden. Diese Zustimmung umfasste den 
Rückbau und Neubau der inneren Strukturen des Gebäudes mit Aufstockung für einen 
unterteilbaren Mehrzwecksaal, den Anbau eines neuen Treppenhauses mit Lift zur 
Gewährleistung der Barrierefreiheit ("Laube"), die Erstellung einer Tiefgarage sowie den 
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Einbau einer Photovoltaikanlage und einer Grundwasser-Wärmepumpe. Ebenso 
vorgesehen war der Umbau der Orangerie zur Nutzung durch das Departement Wirtschaft 
und Finanzen. 
 
Durch diese Massnahmen sollten 38 zeitgemässe Arbeitsplätze in Schwanden entstehen 
und fünf von sieben Departementen zentral untergebracht werden. Gleichzeitig wäre eine 
strategische Reserve für ein künftiges Verwaltungswachstum geschaffen worden. 
 
8.2 Sistierung und Überarbeitung 
 
Im Zuge der weiteren Projektentwicklung und der angespannten Finanzlage der Gemeinde 
zeigte sich jedoch, dass eine Umsetzung des gesamten Projekts im ursprünglich geplanten 
Umfang und mit einem Kostenrahmen von CHF 9'975'000 finanzpolitisch nicht mehr 
tragbar war. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt im Herbst 2024 sistiert. Die 
Sistierung diente dazu, das Vorhaben grundlegend zu überprüfen, Varianten zu entwickeln 
und eine für die Gemeinde Glarus Süd tragfähige Lösung zu erarbeiten. 
 
Der Gemeinderat hat sich mit der Finanzierung des sistierten Projekts auseinandergesetzt 
und hat dafür im Glarnerland ansässige Institutionen für eine Übernahme oder 
Mitfinanzierung des Projekts angefragt. Lediglich eine Institution zeigte Bereitschaft, das 
Projekt zu übernehmen und an die Gemeinde zu vermieten oder einen Miet-/Kaufvertrag 
abzuschliessen. Der dazu verwendete Renditesatz wurde mit rund 4% vorgeschlagen. Die 
Prüfung der Auswirkungen auf die Verschuldung zeigte, dass die Kaufabsichten dazu 
führen, dass die Position trotzdem bilanziert werden muss und damit für die 
Schuldenbremse unwirksam wird. Vor diesem Hintergrund kann kein Vorschlag für eine 
Drittfinanzierung des Gemeindehauses unterbreitet werden. 
 
Ein vollständiger Projektabbruch wurde ebenfalls geprüft, jedoch aufgrund der zu 
erwartenden hohen Zusatzkosten (Entschädigungen, Notsanierungen, neue 
Planungsarbeiten) verworfen.  
 
8.3 Aktueller Stand und gewählte Lösung 
 
Im Anschluss an die Sistierung erarbeitete der Gemeinderat eine kostenoptimierte 
Variante, welche am 1. April 2025 beschlossen und weiter ausgearbeitet wurde. Die 
kostenoptimierte Variante ermöglicht die dringend notwendige Sanierung des 
Gemeindehauses, verzichtet aber auf die Erstellung einer Tiefgarage und verschiebt den 
Umbau der Orangerie auf einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren.  
 
8.4 Projektbeschrieb kostenoptimierte Variante 

Im Dachgeschoss des sanierten Gemeindehauses wird anstelle des im Ursprungsprojekt 
geplanten Mehrzwecksaales das Departement Wirtschaft und Finanzen untergebracht. Die 
übrigen Stockwerke werden gemäss ursprünglicher Planung erneuert, wobei der Fokus auf 
einer funktionalen, effizienten Raumaufteilung liegt. Die Barrierefreiheit wird durch den 
Einbau eines Liftes im neuen Laubenanbau gewährleistet. Zudem werden moderne Heiz- 
und Energietechniken eingesetzt, namentlich eine Grundwasser-Wärmepumpe und eine 
vollflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Umgebung wird funktional gestaltet 
und es entstehen oberirdische Parkierungsanlagen, die für Mitarbeitende und die 
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Gemeindehaus 3. Obergeschoss 

Das dritte Obergeschoss wird neu geplant und gezeichnet werden. Der bisher geplante 
Saal entfällt und es entstehen Arbeitsplätze für das Departement Wirtschaft und Finanzen. 
Die geplanten Besprechungsräume werden in zwei Einzelbüros umgewandelt und 
zusätzlich wird ein Aufenthaltsraum für das Personal eingerichtet. 

Departement Bezeichnung 

Wirtschaft und Finanzen Büroräume Departemente/Finanzverwaltung/Tourismus 
und Wirtschaftsförderung (Grossraumbüro plus zwei 
Einzelbüros) 

Allgemein Allgemeine Erschliessung/Lift/WC-Anlage, 
Aufenthaltsraum 

 
Orangerie 
Die Orangerie wird derzeit noch nicht realisiert. Es ist jedoch vorgesehen, die Renovation 
bei ausreichenden finanziellen Mitteln innerhalb der nächsten zehn Jahre umzusetzen. Neu 
ist, dass der Saal, der im Gemeindehaus entfällt, in die Orangerie integriert werden soll. Es 
ist davon auszugehen, dass durch eine erneute Planung der Orangerie eine Optimierung 
der Kosten erzielt werden kann – insbesondere, wenn beispielsweise das Departement 
Präsidiales oder Schule und Familie in der Orangerie untergebracht werden könnte. Mit 
entsprechenden Planungsarbeiten sollte jedoch frühestens zwei Jahre vor dem 
vorgesehenen Umbau begonnen werden.  
 
Während der Bauphase wird die Verwaltung provisorisch in gemeindeeigene 
Liegenschaften ausgelagert, wodurch Mietkosten vermieden werden können.  
 
Die kostenoptimierte Variante nimmt Rücksicht auf die bereits ausgeführten Arbeiten an 
den Infrastrukturen, etwa die Sanierung der Mühlestrasse und den Ersatzbau der 
Trafostation im Innenhof, sowie die bereits getätigten Arbeiten im Aussenbereich der 
Orangerie. Zudem verhindern diese Variante nicht, dass irgendwann mal eine Tiefgarage 
gebaut werden könnte. 
 
8.5 Projektkosten und Finanzierung 
 
8.5.1 Kosten Originalprojekt 
Der ursprünglich beantragte, bewilligte und schlussendlich auch offerierte Betrag für den 
Umbau des Gemeindehauses belief sich auf CHF 9'975'000.00 (inkl. MWST), 
Kostengenauigkeit +/- 15%. 

In den CHF 9'975'000 waren folgende Beträge inkludiert: 
Kosten Tiefgarage:  CHF 1'496'000 
Kosten Orangerie:  CHF 1'201'500 
 
8.5.2 Kosten kostenoptimierte Variante 
Die Kosten für die Umsetzung der kostenoptimierten Variante belaufen sich auf  
CHF 8'372'711. Dieser Betrag ergibt sich nach Abzug der eingesparten Kosten durch den 
Verzicht auf die Tiefgarage und den Aufschub des Orangerie-Umbaus sowie unter 
Einbezug der infolge der Sistierung entstandenen Mehrkosten (z. B. Entschädigungen an 
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Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Die Umgebung, die Parkierungsanlage und das 
Dachgeschoss müssen neu erarbeitet, gezeichnet und wiederum durch die zuständige 
Gemeinde- und Kantonsinstanzen genehmigt werden.  
 

 
Ansicht Ost Gemeindehaus Ansicht Nord Gemeindehaus
 
Die kostenoptimierte Variante beinhaltet folgendes Raumprogramm: 
 
Gemeindehaus Untergeschoss 
Umsetzung wie geplant, die Tiefgarage entfällt jedoch. 

Departement Bezeichnung 

Allgemein Technikraum/Archiv- und Lagerräume/Putzraum 

Gemeindehaus Erdgeschoss 
Umsetzung wie geplant. 

Departement Bezeichnung 

Gesellschaft und Sicherheit Empfangsbereich mit Schalter/Büroräume Departement/ 
Bestattungsamt/Einwohnerkontrolle 

Allgemein allgemeine Erschliessung/Lift/WC 

 
Gemeindehaus 1. Obergeschoss 

Umsetzung wie geplant. 

Departement Bezeichnung 

Hochbau und 
Liegenschaften 

Büroräume 
Departement/Bauamt/Liegenschaftsverwaltung/Raum für 
öffentliche Auflage Baugesuche  

Allgemein Sitzungszimmer/allgemeine Erschliessung/Lift/WC-Anlage 

 
Gemeindehaus 2. Obergeschoss 

Umsetzung wie geplant. 

Departement Bezeichnung 

Tiefbau und Werke sowie 
Wald und Landwirtschaft 

Büroräume Departemente/Fahrbewilligungen/ 
Naturgefahren/Wasserversorgung 

Allgemein Allgemeine Erschliessung/Lift/WC-Anlage 
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Dachgeschoss müssen neu erarbeitet, gezeichnet und wiederum durch die zuständige 
Gemeinde- und Kantonsinstanzen genehmigt werden.  
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8.5.3 Finanzielle Auswirkungen/Finanzierung 
Die Kosten des Projekts belasten das Budget der Investitionsrechnung und den Finanzplan 
mit weiteren rund CHF 7.14 Mio. in den Jahren 2026 und 2027. Die Finanzierung erfolgt mit 
Fremdkapital, welches zurzeit mit rund 1% verzinst werden muss. Nach Abschluss des 
Projekts wird die Erfolgsrechnung mit einer linearen Abschreibung über 33 Jahre sowie 
Zins- und Unterhaltskosten belastet.  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Mehrkosten für die ersten Jahre. 
 

 
 
Dies bedeutet, dass mit einem Zinsaufwand bis 31.12.2025 in der Höhe von CHF 19'000 zu 
rechnen ist. Für das Jahr 2026 beträgt der Zinsaufwand CHF 60'000 und für das Jahr 2027 
CHF 89'000 bei einem Darlehenszins in der Höhe von 1%. Die Zinsen können sich jederzeit 
ändern.  
 
Nach Abschluss des Projekts (Zeitpunkt voraussichtlich 2027) ist mit jährlichen 
Abschreibungen in der Höhe von CHF 270'000 zu rechnen. Die Mehrkosten pro Jahr 
betragen rund CHF 380'000, inkl. Projekt Mühlestrasse. 
 
Die Finanzierung des kostenoptimierten Projektes erfolgt zulasten der restlichen 
Investitionen: Während die Planung und die teilweise erneute Ausschreibung spätestens 
im Frühjahr 2026 abgeschlossen werden sollen, ist der eigentliche Umbau des 
Gemeindehauses ab Frühling 2026 vorgesehen. Der Bezug des neuen 
Verwaltungsstandortes ist Ende 2027/anfangs 2028 geplant.  
 
Der Gemeinderat hat sich im letzten Jahr intensiv mit der finanziellen Situation unserer 
Gemeinde auseinandergesetzt und sich im letzten Herbst 2024 sehr herausfordernde Ziele 
gemäss nachfolgender Tabelle gegeben: 
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Architekten, neue Planungsaufwände und Kosten für die Schaffung der oberirdischen 
Parkierung). 
 
Im Detail setzen sich die neuen Projektkosten wie folgt zusammen: 
Beschreibung Kosten
Kosten Planung und Bauleitung 1'216'400
Kosten Renovierung Gemeindehaus 4'650'600
Teuerung aufgrund verspätetem Baubeginn Hauptgebäude 3% 139'518
Abbrucharbeiten 150'600
Leitungsumlegungen 230'000
Trafostation Anteil 245'000
Ausweichstandorte Engi, Haslen, Schwändi 37'000
Reserve diverses 613'593
Kosten Umbau 7'282'711
Mehrkosten Bau aufgrund kleinerem Volumen 100'000
Umgebung und neue Parkplätze 900'000
Planung und Bewilligung neue Parkierung oberirdisch 80'000
Umgestaltung Dachgeschoss für WuF 10'000
Mehrkosten auf Grund Änderungen 1'090'000

Total Kosten Gemeindehaus Schwanden 8'372'711  
Kostengenauigkeit +/-15% 
 
Durch die kostenoptimierte Variante konnte der ursprüngliche Kredit in der Höhe von 
CHF 9'975'000.00 auf CHF 8'372’711 reduziert werden. Bereits aufgelaufene Kosten aus der 
ursprünglichen Projektphase von CHF 1'229’581 werden angerechnet. Daraus ergibt sich, 
dass noch CHF 7'143’130 neu zu finanzieren sind. Die Kosten fallen somit rund 
CHF 1'602’289 tiefer aus als im ursprünglichen Projekt (CHF 9'975'000). Dies trotz 
zwischenzeitlicher Bauteuerung, der erneuten Planung der Umgebung sowie der bereits 
geleisteten Entschädigungszahlung an die Architekten. 
 
Kosten, die direkt im Zusammenhang mit dem Umbau des Gemeindehauses stehen: 
Gemeindehaus Schwanden Kosten
Baukostenstand Total am 10.4.2025 1'229'581
Planungskredite Gemeindehaus 510'987
Offene, noch nicht abgerechnete Arbeiten 60'000
Total 1'800'568  
Dieser Betrag ist resp. wird bereits dem bewilligten Kredit von CHF 9'975'000 belastet. 
 

Weitere Kosten, die im Zusammenhang mit dem Umbau Gemeindehaus angefallen sind: 
Verbundenes Projekt Mühlestrasse Kredit Kosten
Mühlestrasse Sanierung Strasse 360'000 312'411
Mühlestrasse Sanierung Wasser 150'000 133'692
Mühlestrasse Sanierung Abwasser 105'000 95'922
Total 615'000 542'025  
 
 

30 31



 

31 

 
 
8.5.3 Finanzielle Auswirkungen/Finanzierung 
Die Kosten des Projekts belasten das Budget der Investitionsrechnung und den Finanzplan 
mit weiteren rund CHF 7.14 Mio. in den Jahren 2026 und 2027. Die Finanzierung erfolgt mit 
Fremdkapital, welches zurzeit mit rund 1% verzinst werden muss. Nach Abschluss des 
Projekts wird die Erfolgsrechnung mit einer linearen Abschreibung über 33 Jahre sowie 
Zins- und Unterhaltskosten belastet.  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Mehrkosten für die ersten Jahre. 
 

 
 
Dies bedeutet, dass mit einem Zinsaufwand bis 31.12.2025 in der Höhe von CHF 19'000 zu 
rechnen ist. Für das Jahr 2026 beträgt der Zinsaufwand CHF 60'000 und für das Jahr 2027 
CHF 89'000 bei einem Darlehenszins in der Höhe von 1%. Die Zinsen können sich jederzeit 
ändern.  
 
Nach Abschluss des Projekts (Zeitpunkt voraussichtlich 2027) ist mit jährlichen 
Abschreibungen in der Höhe von CHF 270'000 zu rechnen. Die Mehrkosten pro Jahr 
betragen rund CHF 380'000, inkl. Projekt Mühlestrasse. 
 
Die Finanzierung des kostenoptimierten Projektes erfolgt zulasten der restlichen 
Investitionen: Während die Planung und die teilweise erneute Ausschreibung spätestens 
im Frühjahr 2026 abgeschlossen werden sollen, ist der eigentliche Umbau des 
Gemeindehauses ab Frühling 2026 vorgesehen. Der Bezug des neuen 
Verwaltungsstandortes ist Ende 2027/anfangs 2028 geplant.  
 
Der Gemeinderat hat sich im letzten Jahr intensiv mit der finanziellen Situation unserer 
Gemeinde auseinandergesetzt und sich im letzten Herbst 2024 sehr herausfordernde Ziele 
gemäss nachfolgender Tabelle gegeben: 
 

 

30 

Architekten, neue Planungsaufwände und Kosten für die Schaffung der oberirdischen 
Parkierung). 
 
Im Detail setzen sich die neuen Projektkosten wie folgt zusammen: 
Beschreibung Kosten
Kosten Planung und Bauleitung 1'216'400
Kosten Renovierung Gemeindehaus 4'650'600
Teuerung aufgrund verspätetem Baubeginn Hauptgebäude 3% 139'518
Abbrucharbeiten 150'600
Leitungsumlegungen 230'000
Trafostation Anteil 245'000
Ausweichstandorte Engi, Haslen, Schwändi 37'000
Reserve diverses 613'593
Kosten Umbau 7'282'711
Mehrkosten Bau aufgrund kleinerem Volumen 100'000
Umgebung und neue Parkplätze 900'000
Planung und Bewilligung neue Parkierung oberirdisch 80'000
Umgestaltung Dachgeschoss für WuF 10'000
Mehrkosten auf Grund Änderungen 1'090'000

Total Kosten Gemeindehaus Schwanden 8'372'711  
Kostengenauigkeit +/-15% 
 
Durch die kostenoptimierte Variante konnte der ursprüngliche Kredit in der Höhe von 
CHF 9'975'000.00 auf CHF 8'372’711 reduziert werden. Bereits aufgelaufene Kosten aus der 
ursprünglichen Projektphase von CHF 1'229’581 werden angerechnet. Daraus ergibt sich, 
dass noch CHF 7'143’130 neu zu finanzieren sind. Die Kosten fallen somit rund 
CHF 1'602’289 tiefer aus als im ursprünglichen Projekt (CHF 9'975'000). Dies trotz 
zwischenzeitlicher Bauteuerung, der erneuten Planung der Umgebung sowie der bereits 
geleisteten Entschädigungszahlung an die Architekten. 
 
Kosten, die direkt im Zusammenhang mit dem Umbau des Gemeindehauses stehen: 
Gemeindehaus Schwanden Kosten
Baukostenstand Total am 10.4.2025 1'229'581
Planungskredite Gemeindehaus 510'987
Offene, noch nicht abgerechnete Arbeiten 60'000
Total 1'800'568  
Dieser Betrag ist resp. wird bereits dem bewilligten Kredit von CHF 9'975'000 belastet. 
 

Weitere Kosten, die im Zusammenhang mit dem Umbau Gemeindehaus angefallen sind: 
Verbundenes Projekt Mühlestrasse Kredit Kosten
Mühlestrasse Sanierung Strasse 360'000 312'411
Mühlestrasse Sanierung Wasser 150'000 133'692
Mühlestrasse Sanierung Abwasser 105'000 95'922
Total 615'000 542'025  
 
 

30 31



 

33 

Auswirkungen der verstärkte Investitionsstau auf diese Jahre haben wird. Der 
Nettoverschuldungsquotient steigt ohne Berücksichtigung dieses Risikos auf 158.39% an.  
 
Verschuldungssituation 
 

 
 
Die Auswirkungen auf die Ziele des Gemeinderats und damit auf den Netto-
verschuldungsquotienten sind erheblich, sollten die vorgelegten Investitionen zusätzlich zu 
den Zielvorgaben umgesetzt werden. 
 
Die Finanzierung des Gemeindehauses erfolgt deshalb hauptsächlich zulasten von bereits 
geplanten anderen Investitionsprojekten. Im Rahmen der Erstellung des 
Investitionsbudgets 2026 wird sich zeigen, welche Investitionen verschoben werden 
können, ohne dass daraus erhebliche Risiken entstehen würden, und in welchem Masse 
von den beschlossenen Zielen abgewichen werden kann.  
 
Für die weiteren GV-Geschäfte Niderentalstrasse und Entwässerung Braunwald sieht der 
Gemeinderat eine unumgängliche Notwendigkeit. 
 
Die angespannte finanzielle Situation hat sich im 2024 leicht entspannt. Der Blick nach 
vorne und auf die vorliegenden Geschäfte verschärft die Situation aber unweigerlich. 
Trotzdem beurteilt der Gemeinderat eine weitere Steuererhöhung, ob allgemein oder mit 
einem möglichen Bausteuerzuschlag für die Investitionen in das Gemeindehaus, als heikel 
für den Standort Glarus Süd und sieht von einem solchen Vorschlag ab.  
 
Den Umbau des Gemeindehauses Schwanden über die Erhebung eines Bausteuerzuschlags 
zu finanzieren, hätte nachteilige Folgen für die Gemeinde Glarus Süd: Eine weitere 
Steuererhöhung würde für die Gemeinde Glarus Süd einen erheblichen Standortnachteil 
im Vergleich zu den Gemeinden Glarus und Glarus Nord bedeuten, da bereits heute beide 
Nachbargemeinden einen tieferen Steuersatz anwenden als die Gemeinde Glarus Süd. 
Zudem würde der Bausteuerzuschlag für die Abschreibungsdauer erhoben werden, welche 
für Hochbauten 33 Jahre beträgt. Dies würde somit eine zusätzliche Steuerbelastung für 
die kommenden 33 Jahre ab Bauende bedeuten.  
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Jahr Budget
2025

Fi-Plan
2026

Fi-Plan
2027

Fi-Plan
2028

Fi-Plan
2029

Fi-Plan
2030

Erfolgsrechnung, Verbesserung pro Jahr minimal 1'000'000 1'000'000 1'000'000

Nettoinvestitionen Maximal 8'000'000 6'000'000 6'000'000 6'000'000 6'000'000 6'000'000
 

 
Innerhalb des Finanzplans war das Gemeindehaus nicht mehr berücksichtigt. Die beiden 
anderen GV-Geschäfte Niderentalstrasse (Herbst-GV) und Zusatzkredit Entwässerung 
Braunwald waren im Finanzplan nach dem damaligen Kenntnisstand zu tief eingerechnet 
und wurden nach dem heutigen Wissensstand angepasst. Zu erwähnen ist, dass die 
Abklärungen bezüglich Subventionsbeiträgen an die Erschliessung Niderental zurzeit noch 
laufen und allfällige Subventionen in der Tabelle nicht berücksichtigt sind. 
 
Auswirkungen GV-Geschäfte gesamthaft 
 

Budget Fi-Plan Fi-Plan Fi-Plan Fi-Plan Fi-Plan
Übersicht Departemente 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Total Investitionen per Budget/FiPla 2025 (1) 7'930'520 7'949'150 6'814'750 7'329'000 7'236'250 7'397'250
Zielvorgabe Nettoinvestitionen 8'000'000 6'000'000 6'000'000 6'000'000 6'000'000 6'000'000
Zielabweichung stand Budget 2025 -1'949'150 -814'750 -1'329'000 -1'236'250 -1'397'250

Gemeindeversammlungs-Geschäfte
Gemeindehaus 280'000 4'000'000 3'000'000
Entwässerung Braunwald 300'000 1'300'000 1'000'000 900'000 400'000 80'000
Erschliessung Niderental
(allfällige Subventionen sind nicht berücksichtigt)

66'670 2'666'670 1'320'000

GV-Geschäfte 646'670 7'966'670 5'320'000 900'000 400'000 80'000
(1) davon bereits in Budget/FiPla 2025 enthalten -66'670 -1'100'000 -1'300'000 -500'000 -500'000

Total NettoInvestitionen inkl. GV-Geschäfte 8'510'520 14'815'820 10'834'750 7'729'000 7'136'250 7'477'250
Zielabweichung stand Budget 2026 -510'520 -8'815'820 -4'834'750 -1'729'000 -1'136'250 -1'477'250  
 
Die jährlichen Mehraufwendungen in der Erfolgsrechnung aufgrund der GV-Geschäfte 
sehen wie folgt aus: 
 

Budget Fi-Plan Fi-Plan Fi-Plan Fi-Plan Fi-Plan
Abschreibung / Zinsaufwand Projektabschluss 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gemeindehaus Schwanden inkl. Mühlestrasse 2027 40'331 80'331 379'565 379'565 379'565 379'565
Braunwald, Entwässerung (Korporation) 2030 3'000 16'000 26'000 35'000 39'000 139'300
Erschliessung Niderental 2027 667 27'333 141'867 141'867 141'867 141'867
Total Mehraufwand 43'997 123'664 547'432 556'432 560'432 660'732  
 
Die Budgetierung der drei Gemeindeversammlungs-Geschäfte Gemeindehaus Schwanden / 
Entwässerung Braunwald (Korporation) / Erschliessung Niderental führt gesamthaft zu 
Nettoinvestitionen im Jahr 2026 in der Höhe von CHF 14'815'820 und damit zu einer 
Abweichung des vom Gemeinderat beschlossenen Budgetziels (CHF 6'000’000) in der Höhe 
von CHF 8'815'820. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 
27.50%, bei einer Nettoschuld I in der Höhe von CHF 29'948’141 und gegenüberstehenden 
voraussichtlichen Einnahmen in der Höhe von 25'900'000, welche im bevorstehenden 
Budgetprozess noch verifiziert werden müssen. Der Nettoverschuldungsquotient beträgt 
im Jahr 2026 somit 115.63%.  
 
In den Jahren 2027 bis 2030 scheinen sich die Nettoinvestitionen den Zielen des 
Gemeinderats wieder anzunähern. Es lässt sich aber noch nicht abschätzen, welche 
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untergebrachten Departemente für die kommenden 3 bis 6 Jahre aufnehmen könnte. Für 
eine Baudauer von voraussichtlich zwei Jahren wird dies in Kauf genommen. Eine solche 
zeitlich begrenzte Lösung wird auch im Hinblick auf die Erbringung des Service public 
durch die Gemeinde als verhältnismässig erachtet.   

Auch externe Mietlösungen wurden geprüft; entsprechende Objekte stünden jedoch 
frühestens mittel- bis langfristig zur Verfügung und wären zudem mit derzeit noch nicht zu 
beziffernden Zusatzkosten verbunden. Auch Externe müssten vor einer Aufnahme der 
verschiedenen Departemente massive Investitionen tätigen, welche anschliessend – auf 
Kosten der Gemeinde – zu einem angenommenen Renditesatz in der Höhe von 4% 
erwirtschaftet werden müssten.  

Eine allfällige Notsanierung des bestehenden Gemeindehauses würde primär die sanitären 
Anlagen sowie ausgewählte bauliche und technische Elemente betreffen. So sind 
beispielsweise die elektrischen Installationen grösstenteils überaltert und haben ihr 
Lebensende bereits vor Jahrzehnten überschritten. Die Heizungsanlage ist störungsanfällig 
und kann jederzeit ausfallen; Stromunterbrüche treten regelmässig auf. Die derzeitigen 
Arbeitsbedingungen sind für die Mitarbeitenden nicht mehr zumutbar und entsprechen 
bei Weitem nicht mehr dem Standard, wie er im Jahr 2025 erwartet werden darf. 

Auch wenn die mit einem allfälligen temporären Bezug externer Standorte verbundenen 
Reibungs- und Prozesskosten schwer quantifizierbar sind, ist klar, dass für eine minimale 
betriebliche Aufrechterhaltung im Gemeindehaus Investitionen von bis zu CHF 300'000 
notwendig wären. Diese würden erforderlich, um die Betriebssicherheit 
wiederherzustellen und insbesondere die sanitären Anlagen auf einen in der Schweiz 
üblichen Standard zu bringen.  

Im Weiteren ist zu beachten, dass ein wesentlicher Teil der bislang angefallenen 
Projektkosten bei einem Projektabbruch oder einer grundlegenden Neuausrichtung ihre 
Werthaltigkeit verlieren würde. Diese bereits getätigten Investitionen wären somit aus 
heutiger Sicht ohne zusätzlichen Nutzen. 

Gleichzeitig ist die Situation rund um die Orangerie zu prüfen und zu verhandeln. Bei einer 
Ablehnung des Antrags muss für die bauliche Instandstellung der Umgebung sowie die 
künftige Nutzung der Orangerie eine eigenständige und tragfähige Lösung gefunden 
werden.  
 
8.9 Anträge des Gemeinderates 
 
Gestützt auf die Ausführungen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, 
nachstehenden Anträgen zuzustimmen: 
 
8.9.1 Genehmigung Projektänderung für die kostenoptimierte Variante (Sanierung 

ohne Tiefgarage und vorläufig ohne Umbau der Orangerie);  
 
8.9.2 Reduktion des bisherigen Verpflichtungskredits in der Höhe von CHF 9'975’000 

auf CHF 8'372'711; Kostengenauigkeit +/- 15 %; 
 
8.9.3  Der Gemeinderat wird ermächtigt, innerhalb der nächsten zehn Jahre über 

den Zeitpunkt und die konkrete Umsetzung der Sanierung der Orangerie zu 
entscheiden, abhängig von der finanziellen Lage der Gemeinde; 
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Weitere Möglichkeiten zur Gegenfinanzierung eröffnen sich durch die Umsetzung der 
Liegenschaftsstrategie, an welcher zurzeit intensiv gearbeitet wird.  
 
8.6 Voraussichtlicher Terminplan 
 
Damit die berechneten Kosten eingehalten werden können, ist genügend Zeit für die 
Detailplanung/Baubewilligung und Ausschreibung einzuplanen. Unter Berücksichtigung 
aller Nebenarbeiten ergibt sich folgender geplanter zeitlicher Ablauf: 
 
Gemeindeversammlungsbeschluss               Juni 2025 
Projektierung, Bewilligung, Ausschreibung      2025 
Umbau Gemeindehaus       2026 
Abschluss der Arbeiten und Bezug Gemeindehaus    2027  
 
Im Vergleich zu einem Projektabbruch oder einer kompletten Neuplanung ist die 
kostenoptimierte Variante deutlich wirtschaftlicher und nachhaltig tragbarer. Gleichzeitig 
ermöglicht sie, das dringend notwendige Ziel einer modernen, funktionalen Verwaltung in 
Schwanden zu erreichen. 
 
8.7 Zusammenfassung und Begründung 
 
Mit der kostenoptimierten Variante werden die Infrastruktur des Gemeindehauses 
umfassend modernisiert, die Energieeffizienz signifikant gesteigert und ein funktionaler 
Verwaltungsstandort für die kommenden Jahrzehnte sichergestellt. Gleichzeitig trägt die 
Lösung der angespannten Finanzlage der Gemeinde Rechnung und hält die Investitionen 
auf einem verantwortbaren Niveau. Die künftige Möglichkeit, den Umbau der Orangerie 
bei besserer Finanzlage nachzuholen, bleibt erhalten. Ebenfalls erhalten bleibt die 
Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt eine Tiefgarage zu bauen. 
 
Die Umsetzung der kostenoptimierten Variante ist ein wichtiger Schritt für eine 
nachhaltige Standortentwicklung, die Erhöhung der Verwaltungseffizienz, die 
Verbesserung der Bürgernähe und der Erbringung des Service public in der Gemeinde 
Glarus Süd. Zudem würde die Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeberin gesteigert 
werden, da durch die Bereitstellung zeitgemässer Arbeitsplätze ein wirkungsvolles 
Arbeitsumfeld geschaffen werden kann. 
 
8.8 Mögliche Ablehnung durch die Gemeindeversammlung 
 
Realistisch betrachtet, ist davon auszugehen, dass es voraussichtlich 3 bis 6 Jahre dauern 
wird, bis eine alternative Lösung für den heutigen Standort des Gemeindehauses 
gefunden, geplant, umgesetzt und bezogen werden kann. Für diese Übergangszeit 
bestünde entweder die Möglichkeit, auf Ersatzstandorte auszuweichen – was mit 
erheblichen Reibungsverlusten und Beeinträchtigungen der betrieblichen Abläufe 
verbunden wäre – oder im bestehenden Gebäude eine Notsanierung vorzunehmen. 
Letzteres wäre insbesondere deshalb notwendig, da die Betriebssicherheit des 
Gemeindehauses aktuell nicht mehr gewährleistet ist. 

Zahlreiche Abklärungen haben ergeben, dass in wirtschaftlicher Hinsicht in Glarus Süd 
keine geeignete Liegenschaft zur Verfügung steht, welche die heutigen im Gemeindehaus 
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8.9.4 Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die Beurteilung dieses Projekts durch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) basiert 
auf den Gemeinderatsbeschlüssen vom 1. und 24. April 2025. 

Die GPK ist überzeugt, dass Handlungsbedarf besteht und es mit dem Projekt 
weitergehen muss. Denn mit Ausnahme der Hülle hat das Gebäude seine 
Lebenserwartung erreicht. Demgegenüber werden die anfallenden Investitionskosten 
und die späteren Abschreibungen die angespannte Finanzlage der Gemeinde weiter 
verschlechtern. Somit ist die Vereinbarkeit dieses Projekts mit den bereits gefassten 
Beschlüssen zu den Einsparungen ziemlich eingeschränkt. 
Ob die vorliegende Variante 3c ausgereift und ohne weiteres Sparpotenzial ist, muss der 
Gemeinderat und die zuständige Verwaltung sicherstellen. 

Wie vor zwei Jahren unterstützt die GPK das Vorhaben und geht davon aus, dass sich 
der Gemeinderat bewusst ist, dass die Kosten im Rahmen des Finanzplanes liegen und 
dadurch weitere Investitionen in den Hintergrund treten müssen. Eine strikte 
Kostenkontrolle während der ganzen Bauphase ist unerlässlich. Zusätzlich erwartet die 
GPK, dass auch entsprechende Erkenntnisse aus der laufenden Effizienzanalyse noch in 
das Projekt einfliessen können. 

Begründet ist die Zustimmung der GPK zum vorliegenden Traktandum hauptsächlich 
durch die Tatsache, dass die Sistierung bereits jetzt schon namhafte Kosten verursacht 
hat, welche zum grossen Teil keinen Nutzen bringen. Eine überzeugende Alternative 
zum Projekt fehlt. Ein gänzlicher Stopp würde weitere Mittel beanspruchen und nichts 
zur Lösung beitragen. 
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2.1. Bericht zur Jahresrechnung 2024 
 
Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 253’147 ab unter der 
Berücksichtigung der vorgenommenen Einlage in die finanzpolitische Reserve von CHF 
2'000'000.  
 
Die Einordnung dieses erfreulichen Ergebnisses ist wichtig. Stark vereinfacht gesagt, wurde das 
Resultat im Wesentlichen durch tiefere Personalkosten, tiefere Sach- und Betriebsaufwendun-
gen und mehr Steuereinnahmen erreicht. Das Naturereignis Wagenrunse hat ebenfalls eine 
prägende Rolle in der Jahresrechnung eingenommen, dies lässt sich aber nur schwer ablesen. 
Bei Punkt 2.2 und 2.9.7.2 finden Sie deshalb Ausführungen dazu.  
Diese Leistung unserer Verwaltung wurde zusätzlich zum Tagesgeschäft vollbracht. Die Loyali-
tät zu Glarus Süd und der Einsatzwille in dieser sehr anspruchsvollen Situation verdienen unse-
ren Respekt und unseren grossen Dank.  
 
Das finanzielle Resultat ist definitiv auch ein Resultat der gemeinsamen Arbeit unserer loyalen 
Mitarbeitenden und dem Gemeinderat. Die Revisionsstelle hat bei ihren Arbeiten feststellen 
können und in der Sitzung zwischen GPK und dem Departement Wirtschaft und Finanzen 
mündlich mitgeteilt, dass in jedem Departement die Finanzen der Gemeinde stärker in den Fo-
kus gerückt sind. Diese Leistung wird nun auch mit einem guten Resultat belohnt und vom 
Gemeinderat allseits bestens verdankt.  
Die Steuerzahler haben ebenfalls mehr dazu beigetragen, als wir erwartet haben. Rund 6% hö-
here Steuereinnahmen sind der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugeflossen. Auch das 
wird vom Gemeinderat bestens verdankt. Allerdings entfällt ein grosser Teil der Abweichung 
der budgetierten Steuereinnahmen auf die Vorjahre. Welche Jahre genau lässt sich nicht eruie-
ren. 
Die Steuererträge der juristischen Positionen fallen im Vergleich zum Budget ebenfalls höher 
aus, sind aber Vergleich zum Vorjahr um rund 20% eingebrochen. 
 
Mit diesem positiven Ergebnis können wir einen Teil des Rückstands auf eine ausgeglichene 
Rechnung, wie vom Finanzhaushaltgesetz gefordert, aufholen. Der Blick nach vorne zeigt uns 
leider nach wie vor die aufgelaufenen Investitionen und die verhältnismässig zu tiefen Netto-
investitionen für unser Gemeinde auf. Um die anstehenden Investitionen ohne weitere Ver-
schuldung meistern zu können, bräuchte es jährlich mindestens ein Ergebnis wie das vorlie-
gende. Ob solche Ergebnisse in den Folgejahren ohne weitere Anstrengungen erreicht werden 
können, glaubt der Gemeinderat nicht.  
 
Trotzdem ist diese Verschnaufpause für das weitere Arbeiten auf dem eingeschlagenen Weg 
sehr willkommen und lässt uns wieder Kraft schöpfen. Die finanziellen Herausforderungen blei-
ben auf allen Ebenen bestehen, besonders bei den verschobenen und angestauten Investitio-
nen und den strukturell bedingten Mehraufwendungen bei ständig steigenden Ansprüchen 
und Aufgabenbereichen.  
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gemein-
sam sind wir erstmals wieder auf einem finanziell stabileren Kurs. Der Gemeinderat dankt es 
Ihnen und wird mit weiteren Arbeiten und Massnahmen diesen Kurs weiterverfolgen.  
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*SF = Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) 
 
a. Personalaufwand (30) 
Der Personalaufwand 2024 beträgt CHF 25'700'439 und liegt damit CHF 559’361 unter Budget. 
Dies hat folgende Ursachen. Nicht alle bewilligten Stellen konnten wie geplant besetzt werden. 
Das Ferien- und Überzeitguthaben wurde wie auch im Vorjahr abgegrenzt. Dieses fiel im Jahr 
2024 mit CHF 155'406 ähnlich hoch aus wie im 2023, was teilweise aufgrund des Ereignisses der 
Rutschung Wagenrunse Schwanden zurückzuführen ist.  
 
Die Veränderung der Stellen in den Departementen sieht wie folgt aus: 
 

 

Rechnung 
2024

Budget 
2024

Rechnung 
2023

R 2024
- R 2023

R 2024
- B 2024

30 Personalaufwand 25'700 26'260 24'775 926 -559
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'701 16'953 16'282 -581 -1'252
33 Abschreibungen VV 1'851 2'269 1'777 74 -418
35 Einlagen in Fonds und SF 2'292 826 1'854 438 1'466
36 Transferaufwand 4'843 3'733 4'540 303 1'110

50'387 50'042 49'229 1'159 346

40 Fiskalertrag -27'426 -24'161 -25'918 -1'509 -3'265
41 Regalien und Konzession -2'735 -2'451 -2'261 -474 -285
42 Entgelte -9'089 -8'751 -8'563 -526 -339
43 Verschiedene Erträge -1'698 -603 -2'139 440 -1'095
45 Entnahmen aus Fonds u. SF -2'323 -1'444 -561 -1'762 -879
46 Transferertrag -10'717 -9'804 -8'955 -1'763 -914

-53'990 -47'213 -48'397 -5'593 -6'777

-3'603 2'828 832 -4'434 -6'431

34 Finanzaufwand 6'486 1'315 3'877 2'609 5'171
44 Finanzertrag -5'085 -2'188 -3'975 -1'110 -2'897

1'401 -872 -98 1'499 2'274

-2'201 1'956 734 -2'935 -4'157

38 Ausserordentlicher Aufwand 1'998 0 500 1'498 1'998
48 Ausserordentlicher Ertrag -50 -1'956 -6 -44 1'906

1'948 -1'956 494 1'454 3'904

-253 0 1'228 -1'481 -253

Ausserordentliches Ergebnis 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

in Tausend

Betrieblicher Aufwand 

Betrieblicher Ertrag 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 

Ergebnis aus Finanzierung

Operatives Ergebnis

Departemente Stellen Stellen Stellen CHF CHF CHF

Budget Rechnung Abw. Budget Rechnung Abw.

2024 2024 2024 2024 2024 2024

1 Präsidialverwaltung 16.55 14.85 -1.70 2'067'570 2'025'679 -41'891

2 Wirtschaft und Finanzen 4.10 4.10 0.00 561'550 562'033 483

3 Schule und Familie 121.35 117.01 -4.34 14'193'120 13'974'327 -218'793

4 Gesellschaft und Sicherheit 6.95 6.76 -0.19 1'229'310 1'206'951 -22'359

5 Tiefbau und Werke 25.00 25.91 0.91 2'522'190 2'505'654 -16'536

6 Hochbau und Liegenschaften 26.96 23.17 -3.79 2'210'530 2'087'293 -123'237

7 Wald und Landwirtschaft 36.30 34.86 -1.44 3'475'530 3'101'734 -373'796

Gesamtergebnis 237.21 226.66 -10.55 26'259'800 25'463'671 -796'129

Wagenrunse Schwanden 0.00 0.99 0.99 0 236'769 236'769

Gesamtergebnis 237.21 227.65 -9.56 26'259'800 25'700'439 -559'361
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2.2. Gesamtübersicht Jahresrechnung 2024 
Die Jahresrechnung 2024 ist geprägt von Sondereffekten, welche erklärt werden müssen.  
 
Aussergewöhnliche Ereignisse, welche die Jahresrechnung markant beeinflusst haben:  
 
Wagenrunse: Durch die Wagenrunse wurden unsere Mitarbeitenden stark durch dieses Ereig-
nis absorbiert und konnten dadurch deutlich weniger ihre angestammten Tätigkeiten wahr-
nehmen. Die Folge davon ist, dass viele Stunden aus der Erfolgs- in die Investitionsrechnung 
auf die Wagenrunse gebucht wurden und somit die Personalkosten in der ER entlastet haben.  
Auch im Sachaufwand wurde – zum Teil sicher auch wegen der zeitlichen Belastung durch die 
Wagenrunse – deutlich weniger Aufwand verbucht.  
  
Fiskalertrag: Im Steuerertrag haben vor allem die Steuern der natürlichen Personen aus den 
Vorjahren überrascht, welche rund eine Mio. mehr als budgetiert beigetragen haben. Die Steu-
ererhöhung hat natürlich ebenfalls geholfen, aber im Gegensatz dazu sind die Steuern der ju-
ristischen Personen um rund CHF 500’000 tiefer ausgefallen. Insgesamt ist dieser Posten in die-
sem Jahr erfreulich ausgefallen, zeigt aber dennoch, dass die Budgetierung nach wie vor vor-
sichtig vorgenommen werden muss.  
 
Der Ertragsüberschuss der Jahresrechnung 2024 beträgt wie erwähnt CHF 253'147. Die Netto-
investitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 8'904'251. Schliesslich ergibt sich 
ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 4'757'285. Bei einer Selbstfinanzierung von CHF 4'146'966 
wird ein Selbstfinanzierungsgrad von 46.6% erreicht. Die nach HRM2 vorgeschriebenen Ab-
schreibungen von CHF 1'925'119 (Position 33 und 36) wurden vorgenommen.  
 

 
 
 
2.3. Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2 
Der gestufte Erfolgsausweis ermöglicht, das jährliche Ergebnis der Jahresrechnung in kurzer 
Zeit zu überblicken. Das operative Ergebnis, d. h. das Ergebnis vor den ausserordentlichen Aus-
gaben und Einnahmen, beträgt CHF 2'201'129. 
  

Rechnung 
2024

Budget 
2024

Rechnung 
2023

R 2024
- R 2023

R 2024
- B 2024

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -253'147 0 1'227'748 -1'480'895 -253'147
Nettoinvestitionen 8'904'251 13'781'000 12'141'751 -3'237'500 -4'876'749
Selbstfinanzierung 4'146'966 -250'140 2'026'886 2'120'079 4'397'106
Finanzierungsfehlbetrag 4'757'285 14'031'140 10'114'864 -5'357'579 -9'273'855
Selbstfinanzierungsgrad 46.6% -1.8% 16.7%
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*SF = Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) 
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sichtig vorgenommen werden muss.  
 
Der Ertragsüberschuss der Jahresrechnung 2024 beträgt wie erwähnt CHF 253'147. Die Netto-
investitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 8'904'251. Schliesslich ergibt sich 
ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 4'757'285. Bei einer Selbstfinanzierung von CHF 4'146'966 
wird ein Selbstfinanzierungsgrad von 46.6% erreicht. Die nach HRM2 vorgeschriebenen Ab-
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2024

Budget 
2024
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2023

R 2024
- R 2023

R 2024
- B 2024
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Die Anzahl Stellen der Rechnung 2024 ist der Durchschnittswert des Jahres. Darin sind die Ler-
nenden enthalten (Budget: 19 Stellen, Rechnung: 14.97 Stellen). In dieser Aufstellung der Per-
sonalkosten der «Wagenrunse Schwanden» ist der Gemeinderat nur finanziell und nicht stel-
lenmässig enthalten.  
Bei allen anderen Departementen, welche Stunden auf die Projekte der Wagenrunse Schwan-
den verbucht haben, sind die Personalkosten beim entsprechenden Departement ausgewiesen. 
Die Entlastung erfolgt über die interne Umlage und somit über das Konto 4310.00 «Aktivierbare 
Eigenleistungen». 
 
b. Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) 
Diese Sachgruppe umfasst: Material- und Warenaufwand, nicht aktivierbare Anlagen, Ver- und 
Entsorgung, Dienstleistungen Dritter und Honorare, Unterhalt Mobilien, baulicher Unterhalt, 
Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren, Spesenentschädigung, Wertberichtigung auf 
Forderungen und den übrigen Betriebsaufwand. Die Details zum Sach- und übrigen Betriebs-
aufwand sind in der Erfolgsrechnung nach Artengliederung (2.4) ersichtlich. Der Sach- und üb-
rige Betriebsaufwand beträgt CHF 15'700'872, was um CHF 1'252’338 tiefer ist als budgetiert 
und dies hauptsächlich im Bereich «Baulicher Unterhalt».  
 

 
 
c. Abschreibungen (33) 
Die Abschreibungen sind linear, richten sich nach der Nutzungsdauer und werden je nach An-
lagekategorie entsprechend der Finanzhaushaltverordnung vorgenommen. Die Abschrei-
bungssätze richten sich nach den Vorgaben von HRM2. Die Abschreibungen belaufen sich auf 
CHF 1'925’119. 
 
d. Finanzaufwand (34) 
Im Finanzaufwand enthalten sind der Zinsaufwand für alle kurz- und langfristigen Darlehen 
und die Zinsen für Fonds und Legate. Alle Aufwendungen (baulicher Unterhalt, Ver- und 
Entsorgung, Dienstleistungen Dritter etc.) für die Liegenschaften im Finanzvermögen sind 
ebenfalls in der Kostenart 34 eingerechnet. 
 

 
  

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand Rechnung Rechnung Budget Rechnung Abw. Abw.

2022 2023 2024 2024 VS Re 23 VS Bud 24

310 Material- und Warenaufwand 1'297'435 1'431'690 1'448'970 1'378'014 -53'675 -70'956

311 Anschaffung nicht aktivierb. Anlagen 573'234 596'322 672'370 483'319 -113'003 -189'051

312 Ver- und Entsorgung 964'056 924'829 1'014'770 993'129 68'300 -21'641

313 Dienstleistungen und Honorare 5'949'931 5'819'580 5'681'520 5'678'881 -140'700 -2'639

314 Baulicher Unterhalt 6'911'698 6'152'709 6'717'710 5'797'447 -355'261 -920'263

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 552'060 581'894 538'750 524'239 -57'655 -14'511

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 211'996 223'350 250'020 250'744 27'394 724

317 Spesenentschädigung 304'193 356'571 376'800 312'438 -44'132 -64'362

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 90'784 94'976 185'200 256'000 161'024 70'800

319 Verschiedener Betriebsaufwand 98'295 100'396 67'100 26'661 -73'736 -40'439

Gesamtergebnis 16'953'680 16'282'317 16'953'210 15'700'872 -581'445 -1'252'338

34 Finanzaufwand Rechnung Rechnung Budget Rechnung

2022 2023 2024 2024

340 Zinsaufwand 50'680 533'424 763'300 931'609

341 Realisierte Kursverluste 0 0 0 -2'250

342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 14'897 5'022 15'000 13'460

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 491'392 384'172 537'010 383'747

344 Wertberichtigungen Anlagen FV 650'507 2'954'805 0 5'153'198

349 Verschiedener Finanzaufwand 2'965 0 0 6'422

Gesamtergebnis 1'210'441 3'877'422 1'315'310 6'486'186

43 
 

Anbei die Details zu den grösseren Positionen: 
 
340 Zinsaufwand 
 Verzinsung Darlehen  + CHF    788’435 
 Verzinsung Fonds EK und FK + CHF    143'174 
 
344 Wertberichtigungen Anlagen FV 
 344 Wertberichtigung SN Energie AG  + CHF 2'469'800 
 344 Wertberichtigung Hochdruckkraftwerk Diesbach AG  + CHF 1'199'200 
 344 Wertberichtigung Kraftwerk Mühlebach AG  + CHF 1'161’750 
 344 Wertberichtigung Liegenschaften FV  + CHF    322’448 
 
In Absprache mit der Revisionsstelle wurden die Bewertungen der SN Energie AG sowie der KW 
Mühlebach AG auf den Nominalwert festgelegt und werden künftig (sofern der Bilanzwert 
nicht unter diesen Wert fällt) so festgeschrieben. Die bisherige Bewertung nach Ertragswerten 
führte immer wieder zu grossen Veränderungen in der Bilanz und Erfolgsrechnung, ohne dass 
der Gemeinde überhaupt ein Franken zu- oder abgeflossen ist. Vor allem jetzt hätte eine riesige 
Aufwertung stattgefunden, welche die wahren finanziellen Verhältnisse total verfälscht hätte. 
Darum hat sich der Gemeinderat entschlossen, die bisher stets angewendete Bilanzierungsme-
thode anzupassen.  
 
e. Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen (SF) (35) 
Die Einlage in Fonds fiel 2024 relativ hoch aus aufgrund nachfolgender Positionen: 
 
 Umgliederung Spendenfonds Wagenrunse Schwanden + CHF    965’191 

von Eigenkapital in Fremdkapital 
 Einlage Spezialfinanzierungen Wasserversorgung  + CHF    619'474 
 Einlage Spendenfonds Wagenrunse Schwanden  + CHF    270’699 
 Abgeltung der Vorzugsenergie + CHF    250'000 

(des ehemaligen Versorgungsgebietes Linthal-Diesbach) 
 Einlage Fonds Jacqueline & Jacob Marti Trust + CHF      97'590 
 Einlage Tourismusfonds: Mehrertrag aus den Kurtaxen  + CHF      38'236 
 Einlage Spezialfinanzierungen Kehrichtentsorgung + CHF        4'221 
 
So veränderten sich die Bilanzkonten der Spezialfinanzierungen im Jahr 2024: 
 

 
 
Die Abrechnungen der SF Wasserversorgung und der SF Abwasserentsorgung sind im Anhang 
der Jahresrechnung 2.9.9. ersichtlich. 
 
f. Transferaufwand (36) 
Der Transferaufwand enthält Ertragsanteile an Dritte, Entschädigungen an Gemeinwesen sowie 
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte.  
 

Konto Spezialfinanzierung CHF 01.01.2024 Veränderung 31.12.2024

29001.01 Wasserversorgung -153'479 -610'679 -764'158

29002.01 Abwasserentsorgung -1'496'411 57'978 -1'438'433

29003.01 Abfallentsorgung -810'691 -4'221 -814'912

Total Spezialfinanzierung -2'460'581 -556'922 -3'017'503
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Die Anzahl Stellen der Rechnung 2024 ist der Durchschnittswert des Jahres. Darin sind die Ler-
nenden enthalten (Budget: 19 Stellen, Rechnung: 14.97 Stellen). In dieser Aufstellung der Per-
sonalkosten der «Wagenrunse Schwanden» ist der Gemeinderat nur finanziell und nicht stel-
lenmässig enthalten.  
Bei allen anderen Departementen, welche Stunden auf die Projekte der Wagenrunse Schwan-
den verbucht haben, sind die Personalkosten beim entsprechenden Departement ausgewiesen. 
Die Entlastung erfolgt über die interne Umlage und somit über das Konto 4310.00 «Aktivierbare 
Eigenleistungen». 
 
b. Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) 
Diese Sachgruppe umfasst: Material- und Warenaufwand, nicht aktivierbare Anlagen, Ver- und 
Entsorgung, Dienstleistungen Dritter und Honorare, Unterhalt Mobilien, baulicher Unterhalt, 
Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren, Spesenentschädigung, Wertberichtigung auf 
Forderungen und den übrigen Betriebsaufwand. Die Details zum Sach- und übrigen Betriebs-
aufwand sind in der Erfolgsrechnung nach Artengliederung (2.4) ersichtlich. Der Sach- und üb-
rige Betriebsaufwand beträgt CHF 15'700'872, was um CHF 1'252’338 tiefer ist als budgetiert 
und dies hauptsächlich im Bereich «Baulicher Unterhalt».  
 

 
 
c. Abschreibungen (33) 
Die Abschreibungen sind linear, richten sich nach der Nutzungsdauer und werden je nach An-
lagekategorie entsprechend der Finanzhaushaltverordnung vorgenommen. Die Abschrei-
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d. Finanzaufwand (34) 
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Anbei die Details zu den grösseren Positionen: 
 
340 Zinsaufwand 
 Verzinsung Darlehen  + CHF    788’435 
 Verzinsung Fonds EK und FK + CHF    143'174 
 
344 Wertberichtigungen Anlagen FV 
 344 Wertberichtigung SN Energie AG  + CHF 2'469'800 
 344 Wertberichtigung Hochdruckkraftwerk Diesbach AG  + CHF 1'199'200 
 344 Wertberichtigung Kraftwerk Mühlebach AG  + CHF 1'161’750 
 344 Wertberichtigung Liegenschaften FV  + CHF    322’448 
 
In Absprache mit der Revisionsstelle wurden die Bewertungen der SN Energie AG sowie der KW 
Mühlebach AG auf den Nominalwert festgelegt und werden künftig (sofern der Bilanzwert 
nicht unter diesen Wert fällt) so festgeschrieben. Die bisherige Bewertung nach Ertragswerten 
führte immer wieder zu grossen Veränderungen in der Bilanz und Erfolgsrechnung, ohne dass 
der Gemeinde überhaupt ein Franken zu- oder abgeflossen ist. Vor allem jetzt hätte eine riesige 
Aufwertung stattgefunden, welche die wahren finanziellen Verhältnisse total verfälscht hätte. 
Darum hat sich der Gemeinderat entschlossen, die bisher stets angewendete Bilanzierungsme-
thode anzupassen.  
 
e. Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen (SF) (35) 
Die Einlage in Fonds fiel 2024 relativ hoch aus aufgrund nachfolgender Positionen: 
 
 Umgliederung Spendenfonds Wagenrunse Schwanden + CHF    965’191 

von Eigenkapital in Fremdkapital 
 Einlage Spezialfinanzierungen Wasserversorgung  + CHF    619'474 
 Einlage Spendenfonds Wagenrunse Schwanden  + CHF    270’699 
 Abgeltung der Vorzugsenergie + CHF    250'000 

(des ehemaligen Versorgungsgebietes Linthal-Diesbach) 
 Einlage Fonds Jacqueline & Jacob Marti Trust + CHF      97'590 
 Einlage Tourismusfonds: Mehrertrag aus den Kurtaxen  + CHF      38'236 
 Einlage Spezialfinanzierungen Kehrichtentsorgung + CHF        4'221 
 
So veränderten sich die Bilanzkonten der Spezialfinanzierungen im Jahr 2024: 
 

 
 
Die Abrechnungen der SF Wasserversorgung und der SF Abwasserentsorgung sind im Anhang 
der Jahresrechnung 2.9.9. ersichtlich. 
 
f. Transferaufwand (36) 
Der Transferaufwand enthält Ertragsanteile an Dritte, Entschädigungen an Gemeinwesen sowie 
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte.  
 

Konto Spezialfinanzierung CHF 01.01.2024 Veränderung 31.12.2024

29001.01 Wasserversorgung -153'479 -610'679 -764'158

29002.01 Abwasserentsorgung -1'496'411 57'978 -1'438'433

29003.01 Abfallentsorgung -810'691 -4'221 -814'912

Total Spezialfinanzierung -2'460'581 -556'922 -3'017'503
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Der Fiskalertrag nach Kostenarten 2024 von CHF 27‘426'467 ist gegenüber dem Budget um rund 
CHF 3.3 Mio. höher und gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 1.5 Mio. höher. Die Gemeinde 
Glarus Süd kann zudem den Steuerertrag nicht über das Bevölkerungswachstum erhöhen und 
musste (und muss) aufgrund der unsicheren Entwicklung und Erfahrung der Vorjahre den Fis-
kalertrag entsprechend zurückhaltend einsetzen. 
 
i. Regalien und Konzessionen (41) 
Die Erträge aus Wasserzinsen betragen CHF 2'480'075. Sie sind damit um CHF 478'250 höher als 
im Vorjahr.  
 

 
 
j. Entgelte (42) 
Die Entgelte sind etwas höher als budgetiert, dies aufgrund höherer Rückerstattungen. Es wird 
hier eine Abweichung von CHF 338'734 ausgewiesen. 
 

Rechnung Budget Rechnung

2023 2024 2024

Gemeinde-Steuersatz 60% 63% 63%

40 Fiskalertrag -25'917'765 -24'161'000 -27'426'467 -1'508'702 -3'265'467

400 Direkte Steuern natürliche Personen -21'928'296 -21'090'000 -24'192'853 -2'264'557 -3'102'853

4000 Einkommenssteuern natürliche Personen -17'441'297 -17'020'000 -19'148'104 -1'706'807 -2'128'104

400010 Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre -1'645'643 -1'200'000 -2'269'492 -623'849 -1'069'492

400020 Nachst.Einkommensst.nat.Personen -6'933 -30'000 -19'218 -12'285 10'782

400060 Pauschale Steueranr.nat.Pers. 6'061 10'000 11'106 5'044 1'106

400000 Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr -15'794'783 -15'800'000 -16'870'500 -1'075'717 -1'070'500

4001 Vermögenssteuern natürliche Personen -3'600'510 -3'070'000 -3'817'872 -217'362 -747'872

400100 Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr -2'918'868 -2'500'000 -3'201'988 -283'120 -701'988

400110 Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre -670'078 -550'000 -592'911 77'166 -42'911

400120 Nachst.Vermögensst.nat.Pers. -11'564 -20'000 -22'973 -11'409 -2'973

4002 Quellensteuern natürliche Personen -886'488 -1'000'000 -1'226'877 -340'388 -226'877

401 Direkte Steuern juristische Personen -2'878'733 -2'200'000 -2'330'094 548'639 -130'094

4010 Gewinnsteuern juristische Personen -1'829'958 -1'200'000 -1'212'665 617'292 -12'665

401000 Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr -1'326'069 -1'000'000 -1'200'733 125'336 -200'733

401010 Gewinnst.jur.Pers.frührere Jahre -504'715 -200'000 -13'060 491'655 186'940

401060 Pausch.Steueranrechnung jur.Pers. 826 0 1'128 302 1'128

4011 Kapitalsteuern juristische Personen -1'048'775 -1'000'000 -1'117'429 -68'654 -117'429

401100 Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr -943'066 -950'000 -1'029'465 -86'399 -79'465

401110 Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre -99'240 -50'000 -87'963 11'277 -37'963

401120 Nachst.Kapitalst.jur.Pers. -6'469 0 0 6'469 0

402 Übrige direkte Steuern -228'212 -30'000 -39'692 188'520 -9'692

403 Besitz- und Aufwandsteuern -882'524 -841'000 -863'828 18'696 -22'828

Total Steuerertrag (Direkte Steuern) -25'917'765 -24'161'000 -27'426'467 -1'508'702 -3'265'467

40 Fiskalertrag 

(Direkte Steuern)

R 2024 
- R 2023

R 2024
 - B 2024

Rechnung 

2024

Rechnung 

2023

R 2024

- R 2023

KLL Kraftwerke Linth-Limmern AG 1'750'674 1'320'424 430'251

SN Energie AG 348'257 348'257 0

tbgs, Entschädigungen Kraftwerke 172'351 239'924 -67'573

tbg, Entschädigungen Kraftwerke 108'932 0 108'932

KWM Kraftwerk Mühlebach 67'354 64'714 2'641

Wasserzinsen Fätschbach 31'600 27'600 4'000

Diverse Quellrechte 907 907 0

Total Wasserzinsen und Konzessionen 2'480'075 2'001'825 478'250
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Die Abweichungen gegenüber dem Budget 2024 setzen sich wie folgt zusammen: 
 
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 
 Überführung Ersatzbeitragsfonds an Kanton Glarus + CHF        789’492 
 Entschädigungen Zweckverband Abwasser + CHF        347'543 
 Beitrag an Buslinie 544 Schwanden - Kies,  + CHF          88'109 

gemäss Landratsbeschluss 24.04.2024  
 
g. Ausserordentlicher Aufwand (38) 
Im ausserordentlichen Aufwand wurde einer Korrekturbuchung aus dem Rechnungsjahr 2022 
(Nachzahlung Transportkostenausgleich) sowie die Einlage in die finanzpolitische Reserve vor-
genommen. 
 

 
 
h. Fiskalertrag (40) 
In der Kostenart 40 enthalten sind nebst den allgemeinen Steuererträgen auch die Hundesteu-
ern sowie die Besitz- und Aufwandsteuern (bei der Gemeinde sind dies die Kurtaxen). 
Die Gesamtsteuerbelastung (ohne Bausteuerzuschlag des Kantons) beträgt 121% der einfachen 
Steuern. Davon erhält der Kanton 58% und die Gemeinde 63% des Gesamtertrages. Der Netto-
steuerertrag (mit Berücksichtigung der jeweiligen Wertberichtigungen gemäss Abrechnung 
der Steuerverwaltung) setzt sich wie folgt zusammen: 
Steuererträge 2024 – mit Vergleich zum Budget 2024 und zur Rechnung 2023: 
 
 
 

Transferaufwand Rechnung Rechnung Budget Rechnung Abw. Abw.

2022 2023 2024 2024 VS Re 23 VS Bud 24

360 Ertragsanteile an Dritte 79'581 79'782 79'000 77'166 -2'616 -1'834

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'232'756 2'551'425 2'137'700 3'376'193 824'768 1'238'493

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'963'535 1'776'728 1'461'700 1'315'552 -461'176 -146'148

364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 1 1 1

366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 116'475 132'147 54'410 74'090 -58'057 19'680

Gesamtergebnis 6'392'347 4'540'081 3'732'810 4'843'001 302'920 1'110'191

38 Ausserordentlicher Aufwand Rechnung Rechnung Rechnung

2022 2023 2024

381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 0 1'900 -1'864

384 Ausserordentlicher Finanzaufwand 152'088 8'619 0

386 Ausserordentlicher Transferaufwand 0 391'601 0

389 Einlagen in das Eigenkapital 2'534'634 97'613 2'000'000

Gesamtergebnis 2'686'722 499'733 1'998'136
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Der Fiskalertrag nach Kostenarten 2024 von CHF 27‘426'467 ist gegenüber dem Budget um rund 
CHF 3.3 Mio. höher und gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 1.5 Mio. höher. Die Gemeinde 
Glarus Süd kann zudem den Steuerertrag nicht über das Bevölkerungswachstum erhöhen und 
musste (und muss) aufgrund der unsicheren Entwicklung und Erfahrung der Vorjahre den Fis-
kalertrag entsprechend zurückhaltend einsetzen. 
 
i. Regalien und Konzessionen (41) 
Die Erträge aus Wasserzinsen betragen CHF 2'480'075. Sie sind damit um CHF 478'250 höher als 
im Vorjahr.  
 

 
 
j. Entgelte (42) 
Die Entgelte sind etwas höher als budgetiert, dies aufgrund höherer Rückerstattungen. Es wird 
hier eine Abweichung von CHF 338'734 ausgewiesen. 
 

Rechnung Budget Rechnung

2023 2024 2024

Gemeinde-Steuersatz 60% 63% 63%

40 Fiskalertrag -25'917'765 -24'161'000 -27'426'467 -1'508'702 -3'265'467

400 Direkte Steuern natürliche Personen -21'928'296 -21'090'000 -24'192'853 -2'264'557 -3'102'853

4000 Einkommenssteuern natürliche Personen -17'441'297 -17'020'000 -19'148'104 -1'706'807 -2'128'104

400010 Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre -1'645'643 -1'200'000 -2'269'492 -623'849 -1'069'492

400020 Nachst.Einkommensst.nat.Personen -6'933 -30'000 -19'218 -12'285 10'782

400060 Pauschale Steueranr.nat.Pers. 6'061 10'000 11'106 5'044 1'106

400000 Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr -15'794'783 -15'800'000 -16'870'500 -1'075'717 -1'070'500

4001 Vermögenssteuern natürliche Personen -3'600'510 -3'070'000 -3'817'872 -217'362 -747'872

400100 Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr -2'918'868 -2'500'000 -3'201'988 -283'120 -701'988

400110 Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre -670'078 -550'000 -592'911 77'166 -42'911

400120 Nachst.Vermögensst.nat.Pers. -11'564 -20'000 -22'973 -11'409 -2'973

4002 Quellensteuern natürliche Personen -886'488 -1'000'000 -1'226'877 -340'388 -226'877

401 Direkte Steuern juristische Personen -2'878'733 -2'200'000 -2'330'094 548'639 -130'094

4010 Gewinnsteuern juristische Personen -1'829'958 -1'200'000 -1'212'665 617'292 -12'665

401000 Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr -1'326'069 -1'000'000 -1'200'733 125'336 -200'733

401010 Gewinnst.jur.Pers.frührere Jahre -504'715 -200'000 -13'060 491'655 186'940

401060 Pausch.Steueranrechnung jur.Pers. 826 0 1'128 302 1'128

4011 Kapitalsteuern juristische Personen -1'048'775 -1'000'000 -1'117'429 -68'654 -117'429

401100 Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr -943'066 -950'000 -1'029'465 -86'399 -79'465

401110 Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre -99'240 -50'000 -87'963 11'277 -37'963

401120 Nachst.Kapitalst.jur.Pers. -6'469 0 0 6'469 0

402 Übrige direkte Steuern -228'212 -30'000 -39'692 188'520 -9'692

403 Besitz- und Aufwandsteuern -882'524 -841'000 -863'828 18'696 -22'828

Total Steuerertrag (Direkte Steuern) -25'917'765 -24'161'000 -27'426'467 -1'508'702 -3'265'467

40 Fiskalertrag 

(Direkte Steuern)

R 2024 
- R 2023

R 2024
 - B 2024

Rechnung 

2024

Rechnung 

2023

R 2024

- R 2023

KLL Kraftwerke Linth-Limmern AG 1'750'674 1'320'424 430'251

SN Energie AG 348'257 348'257 0

tbgs, Entschädigungen Kraftwerke 172'351 239'924 -67'573

tbg, Entschädigungen Kraftwerke 108'932 0 108'932

KWM Kraftwerk Mühlebach 67'354 64'714 2'641

Wasserzinsen Fätschbach 31'600 27'600 4'000

Diverse Quellrechte 907 907 0

Total Wasserzinsen und Konzessionen 2'480'075 2'001'825 478'250
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Die Abweichungen gegenüber dem Budget 2024 setzen sich wie folgt zusammen: 
 
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 
 Überführung Ersatzbeitragsfonds an Kanton Glarus + CHF        789’492 
 Entschädigungen Zweckverband Abwasser + CHF        347'543 
 Beitrag an Buslinie 544 Schwanden - Kies,  + CHF          88'109 

gemäss Landratsbeschluss 24.04.2024  
 
g. Ausserordentlicher Aufwand (38) 
Im ausserordentlichen Aufwand wurde einer Korrekturbuchung aus dem Rechnungsjahr 2022 
(Nachzahlung Transportkostenausgleich) sowie die Einlage in die finanzpolitische Reserve vor-
genommen. 
 

 
 
h. Fiskalertrag (40) 
In der Kostenart 40 enthalten sind nebst den allgemeinen Steuererträgen auch die Hundesteu-
ern sowie die Besitz- und Aufwandsteuern (bei der Gemeinde sind dies die Kurtaxen). 
Die Gesamtsteuerbelastung (ohne Bausteuerzuschlag des Kantons) beträgt 121% der einfachen 
Steuern. Davon erhält der Kanton 58% und die Gemeinde 63% des Gesamtertrages. Der Netto-
steuerertrag (mit Berücksichtigung der jeweiligen Wertberichtigungen gemäss Abrechnung 
der Steuerverwaltung) setzt sich wie folgt zusammen: 
Steuererträge 2024 – mit Vergleich zum Budget 2024 und zur Rechnung 2023: 
 
 
 

Transferaufwand Rechnung Rechnung Budget Rechnung Abw. Abw.

2022 2023 2024 2024 VS Re 23 VS Bud 24

360 Ertragsanteile an Dritte 79'581 79'782 79'000 77'166 -2'616 -1'834

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'232'756 2'551'425 2'137'700 3'376'193 824'768 1'238'493

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'963'535 1'776'728 1'461'700 1'315'552 -461'176 -146'148

364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 1 1 1

366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 116'475 132'147 54'410 74'090 -58'057 19'680

Gesamtergebnis 6'392'347 4'540'081 3'732'810 4'843'001 302'920 1'110'191

38 Ausserordentlicher Aufwand Rechnung Rechnung Rechnung

2022 2023 2024

381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 0 1'900 -1'864

384 Ausserordentlicher Finanzaufwand 152'088 8'619 0

386 Ausserordentlicher Transferaufwand 0 391'601 0

389 Einlagen in das Eigenkapital 2'534'634 97'613 2'000'000

Gesamtergebnis 2'686'722 499'733 1'998'136
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Die Abweichungen gegenüber dem Budget 2024 setzen sich wie folgt zusammen: 
 
441 Realisierte Gewinne FV 
 Realisierte Buchgewinne bei Baulandverkäufen  - CHF          482'891 
 Rückzahlung Anteilscheine Auflösung  

Dorfgenossenschaft Engi - CHF            50'999  
 
442 Beteiligungsertrag FV 
 Höhere Auszahlung von Dividenden  

SN Energie - CHF          212’000 
Hochdruckkraftwerk Diesbach AG - CHF            40’000 
Kraftwerk Mühlebach AG, Jubiläum - CHF            22’500 
 

444 Wertberichtigungen Anlagen FV 
 Aufwertungen Liegenschaften FV  - CHF       1'916'051 
 
m. Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45) 
Anbei die Übersicht der Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen. 
 

 
 
Die grössten Entnahmen sind nachfolgend aufgeführt: 
 
4501 Entnahmen aus Fonds des FK 
 Überführung Ersatzbeitragsfonds an Kanton Glarus - CHF            789'492 
 
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 
 Entnahme Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung SF - CHF              57'978 
 
4511 Entnahmen aus Fonds des EK 
 Umgliederung Spendenfonds Wagenrunse Schwanden - CHF            965'191 

von Eigenkapital in Fremdkapital 
 Auszahlungen Spendenfonds Wagenrunse Schwanden - CHF            198'809 
 Erlass Darlehen Dorfgenossenschaft - CHF              50’000 

  

45 Entnahmen aus Fonds und Rechnung Rechnung Budget Rechnung

Spezialfinanzierungen 2022 2023 2024 2024

450100 Entnahmen aus Fonds des FK -187'869 -4'231 -45'600 -825'914

450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 -18'636 0 -3'989

451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK -720'717 0 -29'370 -57'978

451100 Entnahmen aus Fonds EK -288'238 -538'549 -1'369'500 -1'435'521

451100 Entnahmen aus Fonds EK -1'196'824 -561'415 -1'444'470 -2'323'403
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426 Rückerstattungen 
 Rückvergütung IT Kanton Glarus - CHF        131’230 
 Mehr Rückerstattungen Wasserwerk SF - CHF          39'183 
 Schweiz. Gesundheitsstiftung, Pausenplatz Primarschule Mitlödi - CHF          35'000 
 Kostenbeteiligung MOJUGA 2024, Gemeinden Glarus/Nord - CHF          22’083 
 
k. Verschiedene Erträge (43) 
Hier werden die aktivierbaren Eigenleistungen, d. h. die im Jahr geleisteten Stunden der Mitar-
beiter auf die entsprechenden Investitionsprojekte verbucht. Der Betrag beläuft sich 2024 auf 
CHF 1'295'109, dies aufgrund der grossen Anzahl an Projekten und der Rutschung Wagenrunse 
Schwanden. Durch den Spendenaufruf konnten Spenden für die Rutschung Wagenrunse 
Schwanden in der Höhe von CHF 268’864 gesammelt werden, welche in den «Spendenfonds 
Rutschung Wagenrunse Schwanden» Bilanzkonto 20930.01 eingelegt wurden. Des Weiteren 
gab es eine Spende von CHF 97'590, welche in den «Fonds Jacqueline & Jacob Marti Trust» 
Bilanzkonto 20930.02 eingelegt wurde. 
 

 
 
l. Finanzertrag (44) 
Der Finanzertrag enthält die Erträge aus langfristigen Finanzanlagen, alle Miet- und Pachtzin-
sen sowie allfällige Finanzerträge aus selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrie-
ben.  
 

 
  

42 Entgelte Rechnung Rechnung Budget Rechnung Abw. Abw.

2022 2023 2024 2024 VS Re 23 VS Bud 24

420 Ersatzabgaben 0 -215 0 -1'839 -1'624 -1'839

421 Gebühren für Amtshandlungen -295'852 -341'952 -280'900 -274'722 67'230 6'178

422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -251'224 -337'973 -240'000 -326'029 11'944 -86'029

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'519'577 -6'239'156 -6'578'530 -6'587'357 -348'201 -8'827

425 Erlös aus Verkäufen -1'242'155 -1'200'383 -1'317'500 -1'315'581 -115'198 1'919

426 Rückerstattungen -419'122 -440'588 -331'090 -549'019 -108'431 -217'929

427 Bussen -6'560 -2'760 -2'500 -8'720 -5'960 -6'220

429 Übrige Entgelte 0 0 0 -25'987 -25'987 -25'987

Gesamtergebnis -8'734'489 -8'563'027 -8'750'520 -9'089'254 -526'227 -338'734

43 Verschiedene Erträge Rechnung Rechnung Budget Rechnung

2022 2023 2024 2024

431 Aktivierung Eigenleistungen -490'967 -1'115'414 -595'970 -1'295'109

439 Übriger Ertrag -18'855 -1'023'274 -7'000 -403'191

Gesamtergebnis -509'822 -2'138'688 -602'970 -1'698'300

44 Finanzertrag Rechnung Rechnung Budget Rechnung

2022 2023 2024 2024

440 Zinsertrag -33'405 -38'566 -24'640 -73'143

441 Realisierte Gewinne FV -304'428 -355'950 0 -533'980

442 Beteiligungsertrag FV -262'278 -196'975 -302'000 -578'173

443 Liegenschaftenertrag FV -833'255 -905'230 -888'090 -953'014

444 Wertberichtigungen Anlagen FV -2'534'634 -1'415'727 0 -1'913'801

446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -500'000 -500'000 -500'000 -525'800

447 Liegenschaftenertrag VV -496'278 -499'905 -473'000 -493'941

449 Übriger Finanzertrag -56'283 -62'794 0 -12'920

445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV -8'250 0 0 0

Gesamtergebnis -5'028'810 -3'975'146 -2'187'730 -5'084'771
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Die Abweichungen gegenüber dem Budget 2024 setzen sich wie folgt zusammen: 
 
441 Realisierte Gewinne FV 
 Realisierte Buchgewinne bei Baulandverkäufen  - CHF          482'891 
 Rückzahlung Anteilscheine Auflösung  

Dorfgenossenschaft Engi - CHF            50'999  
 
442 Beteiligungsertrag FV 
 Höhere Auszahlung von Dividenden  

SN Energie - CHF          212’000 
Hochdruckkraftwerk Diesbach AG - CHF            40’000 
Kraftwerk Mühlebach AG, Jubiläum - CHF            22’500 
 

444 Wertberichtigungen Anlagen FV 
 Aufwertungen Liegenschaften FV  - CHF       1'916'051 
 
m. Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45) 
Anbei die Übersicht der Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen. 
 

 
 
Die grössten Entnahmen sind nachfolgend aufgeführt: 
 
4501 Entnahmen aus Fonds des FK 
 Überführung Ersatzbeitragsfonds an Kanton Glarus - CHF            789'492 
 
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 
 Entnahme Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung SF - CHF              57'978 
 
4511 Entnahmen aus Fonds des EK 
 Umgliederung Spendenfonds Wagenrunse Schwanden - CHF            965'191 

von Eigenkapital in Fremdkapital 
 Auszahlungen Spendenfonds Wagenrunse Schwanden - CHF            198'809 
 Erlass Darlehen Dorfgenossenschaft - CHF              50’000 

  

45 Entnahmen aus Fonds und Rechnung Rechnung Budget Rechnung

Spezialfinanzierungen 2022 2023 2024 2024

450100 Entnahmen aus Fonds des FK -187'869 -4'231 -45'600 -825'914

450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0 -18'636 0 -3'989

451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK -720'717 0 -29'370 -57'978

451100 Entnahmen aus Fonds EK -288'238 -538'549 -1'369'500 -1'435'521

451100 Entnahmen aus Fonds EK -1'196'824 -561'415 -1'444'470 -2'323'403
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426 Rückerstattungen 
 Rückvergütung IT Kanton Glarus - CHF        131’230 
 Mehr Rückerstattungen Wasserwerk SF - CHF          39'183 
 Schweiz. Gesundheitsstiftung, Pausenplatz Primarschule Mitlödi - CHF          35'000 
 Kostenbeteiligung MOJUGA 2024, Gemeinden Glarus/Nord - CHF          22’083 
 
k. Verschiedene Erträge (43) 
Hier werden die aktivierbaren Eigenleistungen, d. h. die im Jahr geleisteten Stunden der Mitar-
beiter auf die entsprechenden Investitionsprojekte verbucht. Der Betrag beläuft sich 2024 auf 
CHF 1'295'109, dies aufgrund der grossen Anzahl an Projekten und der Rutschung Wagenrunse 
Schwanden. Durch den Spendenaufruf konnten Spenden für die Rutschung Wagenrunse 
Schwanden in der Höhe von CHF 268’864 gesammelt werden, welche in den «Spendenfonds 
Rutschung Wagenrunse Schwanden» Bilanzkonto 20930.01 eingelegt wurden. Des Weiteren 
gab es eine Spende von CHF 97'590, welche in den «Fonds Jacqueline & Jacob Marti Trust» 
Bilanzkonto 20930.02 eingelegt wurde. 
 

 
 
l. Finanzertrag (44) 
Der Finanzertrag enthält die Erträge aus langfristigen Finanzanlagen, alle Miet- und Pachtzin-
sen sowie allfällige Finanzerträge aus selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrie-
ben.  
 

 
  

42 Entgelte Rechnung Rechnung Budget Rechnung Abw. Abw.

2022 2023 2024 2024 VS Re 23 VS Bud 24

420 Ersatzabgaben 0 -215 0 -1'839 -1'624 -1'839

421 Gebühren für Amtshandlungen -295'852 -341'952 -280'900 -274'722 67'230 6'178

422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -251'224 -337'973 -240'000 -326'029 11'944 -86'029

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'519'577 -6'239'156 -6'578'530 -6'587'357 -348'201 -8'827

425 Erlös aus Verkäufen -1'242'155 -1'200'383 -1'317'500 -1'315'581 -115'198 1'919

426 Rückerstattungen -419'122 -440'588 -331'090 -549'019 -108'431 -217'929

427 Bussen -6'560 -2'760 -2'500 -8'720 -5'960 -6'220

429 Übrige Entgelte 0 0 0 -25'987 -25'987 -25'987

Gesamtergebnis -8'734'489 -8'563'027 -8'750'520 -9'089'254 -526'227 -338'734

43 Verschiedene Erträge Rechnung Rechnung Budget Rechnung

2022 2023 2024 2024

431 Aktivierung Eigenleistungen -490'967 -1'115'414 -595'970 -1'295'109

439 Übriger Ertrag -18'855 -1'023'274 -7'000 -403'191

Gesamtergebnis -509'822 -2'138'688 -602'970 -1'698'300

44 Finanzertrag Rechnung Rechnung Budget Rechnung

2022 2023 2024 2024

440 Zinsertrag -33'405 -38'566 -24'640 -73'143

441 Realisierte Gewinne FV -304'428 -355'950 0 -533'980

442 Beteiligungsertrag FV -262'278 -196'975 -302'000 -578'173

443 Liegenschaftenertrag FV -833'255 -905'230 -888'090 -953'014

444 Wertberichtigungen Anlagen FV -2'534'634 -1'415'727 0 -1'913'801

446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -500'000 -500'000 -500'000 -525'800

447 Liegenschaftenertrag VV -496'278 -499'905 -473'000 -493'941

449 Übriger Finanzertrag -56'283 -62'794 0 -12'920

445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV -8'250 0 0 0

Gesamtergebnis -5'028'810 -3'975'146 -2'187'730 -5'084'771
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In den Jahren 2019 bis 2024 hat Glarus Nord deutlich mehr aus dem Ressourcenausgleich pro-
fitiert als Glarus Süd. Glarus Nord hat im reinen Ressourcenausgleich mit rund CHF 4.56 Mio. 
gegenüber Glarus Süd mit CHF 2.36 Mio. fast doppelt so viel Finanzausgleich erhalten. Der  
STAF-Ausgleich erfolgte nach dem gleichen Schema ab 2020 bis 2024 und daraus resultierte der 
Ausgleich für Glarus Nord mit rund CHF 4.54 Mio. gegenüber Glarus Süd mit CHF 1.76 Mio., 
womit Glarus Nord insgesamt mehr als doppelt so viel Finanzausgleich erhalten hat wie Glarus 
Süd. 
 
o. Ausserordentlicher Ertrag (48) 
Folgende ausserordentliche Erträge entstanden aus Sachverhalten aus den Vorjahren: 
 Rückzahlung MWST Bereich Deponien, Einsprache bei ESTV - CHF   48’730 
 Rückzahlung Förderbeitrag Wohnbau Luchsingen vor 2011  - CHF     2’000 
 Rückerstattung an Kanton, zu viel erhaltene Subventionsbeiträge  + CHF       577 
 
2.4. Erfolgsrechnung nach Kostenarten 
Die Erfolgsrechnung nach Kostenarten zeigt die Sachgruppe bzw. die Art der Mittelverwendung 
auf (siehe Tabellen 2.4, S. 63). 
 
2.5. Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 
Die Erfolgsrechnung nach Kostenstellen zeigt auf, wo die Mittel verwendet wurden. Die Kos-
tenstellen sind nach Departement und Aufgaben gegliedert. Die Kosten werden pro Departe-
ment ausgewiesen (siehe Tabellen 2.5). 
  

Jahr

Ein-
wohner   

Ø 21+22

Steuer-
fuss 

2022
Steuerauf-

kommen 2022
Steuerauf-

kommen 100%
Ressourcen-

potenzial

Ressourcen-
potenzial je 

Einwohner
Ressourcen-

Index in % Total
in CHF in CHF in CHF In CHF in % In CHF

Glarus Nord 19319.0 66.5% 54'139'844.55   81'413'300.08   80'114'769.61    4'146.94      96.71           526'656.00          
Steueraufkommen 19210+19428 50'685'753.50   76'219'178.20   76'219'178.20    
Quellensteuer 3'454'091.05      5'194'121.88      3'895'591.41      

Glarus 12502.5 61.0% 36'949'716.70   60'573'306.07   59'850'276.15    4'787.06      111.63         -1'203'725.00     
Steueraufkommen 12490+12515 35'185'523.70   57'681'186.39   57'681'186.39    
Quellensteuer 1'764'193.00      2'892'119.67      2'169'089.75      

Glarus Süd 9509.0 65.0% 24'519'627.10   37'722'503.23   37'268'211.33    3'919.26      91.40           677'068.00          
Steueraufkommen 9490+9528 23'338'468.15   35'905'335.62   35'905'335.62    
Quellensteuer 1'181'158.95      1'817'167.62      1'362'875.71      

Gesamt 41330.5 64.33% 115'609'188.35 179'709'109.37 177'233'257.08  4'288.20      100.00         
Steueraufkommen 109'209'745.35 169'805'700.20 169'805'700.20  
Quellensteuer 6'399'443.00      9'903'409.17      7'427'556.88      

Ressourcenausgleich STAF Gesamt Geldfluss Ressourcenausgleich
Jahr Gl.Nord Glarus Gl.Süd Gl.Nord Glarus Gl.Süd Gl.Nord Glarus Gl.Süd

2019 447'356         -415'336       -32'021         447'356       -415'336      -32'021        
2020 755'666         -829'056       73'390           1'093'773  106'227     1'849'439    -829'056      179'617       
2021 916'375         -1'019'243    102'868         1'078'889  121'111     1'995'264    -1'019'243  223'979       
2022 877'021         -1'962'164    1'085'143     536'359     663'641     1'413'380    -1'962'164  1'748'784    
2023 1'036'736     -1'495'153    458'417         832'078     367'922     1'868'814    -1'495'153  826'339       
2024 526'656         -1'203'725    677'068         1'000'000  500'000     1'526'656    -1'203'725  1'177'068    

2019-2024 4'559'810     -6'924'677    2'364'865     4'541'099  -             1'758'901  9'100'909    -6'924'677  4'123'766    

Progn. 2025 -151'988       -608'847       760'836         1'000'000  500'000     848'012       -608'847      1'260'836    
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n. Transferertrag (46) 
Der Transferertrag enthält die Ertragsanteile von Bund und Kanton.  
 

 
 
Bei der Kostenart 4632.10 wurde dank einer Liegenschaftsveräusserung in Engi durch die Tech-
nischen Betriebe Glarus Süd ein Buchgewinn erzielt, welcher an die Gemeinde Glarus Süd als 
einmalige Abgabe, CHF 325'000, weitergegeben wurde. 
 
Beiträge an die Feuerwehr 
Im Transferertrag werden auch Defizitbeiträge, Beiträge an die Anschaffungen der Feuerwehr 
sowie die Stützpunktbeiträge verbucht. Die Nettoausgaben bei den Kostenstellen Feuerwehr 
werden mit 80% subventioniert. 
 
Lastenausgleich 2024 
Der Lastenausgleich bezweckt einen finanziellen Ausgleich der Gemeinden, welche durch spe-
zifische und nicht beinflussbare Verhältnisse übermässig belastet sind. Der Lastenausgleich 
wird vom Kanton finanziert und ist mit CHF 3 Mio. dotiert. Die Berechnungsgrundlage dafür 
bilden Bevölkerungsdichte 60%, Wald und Alpen je 20% gemäss Tabelle. 
 

 
 
Ressourcenausgleich 2024 
Der Ressourcenausgleich bezweckt, die Unterschiede zwischen den Gemeinden, die sich auf-
grund unterschiedlicher Wirtschafts- und Steuerkraft ergeben, zu mildern. Die ressourcen-
schwachen Gemeinden erhalten zusätzliche Mittel, welche die ressourcenstarken Gemeinden 
aufzubringen haben. Der Ressourcenausgleich ist im Kanton Glarus ein reiner Ausgleich unter 
den Gemeinden (dies im Gegensatz zum nationalen Finanzausgleich, bei dem sich der Bund 
beteiligt). Mit dem Ressourcenausgleich wird der Gemeinde eine Mindestausstattung an nicht 
zweckgebundenen Finanzmitteln garantiert. Als Mindestausstattung bezeichnet man den Pro-
zentsatz vom kantonalen Ressourcenindex (100%), ab welchem ein Ressourcenausgleich zu er-
folgen hat. Neu wird auch eine allfällige Bausteuer in die Berechnung einbezogen. 
 

46 Transferertrag Rechnung Rechnung Budget Rechnung

2022 2023 2024 2024

46 Transferertrag -9'546'402 -8'954'545 -9'803'860 -10'717'389

460117 Anteil an kant. Motofahrzeugsteuern -715'829 -719'298 -715'000 -730'232

460119 Anteil Grundstückgewinnsteuer -923'590 -684'837 -500'000 -824'561

460180 Anteil an FW-Ersatzabgabe -194'649 -209'038 -195'000 -272'663

462152 Härteausgleichsbeitrag von Kanton -500'000 -250'000 0 0

462153 Finanzausgleichsbeitrag von Kanton -663'641 -367'922 -500'000 -500'000

462160 Lastenausgleichsbeitrag von Kanton -1'000'000 -1'000'000 -3'000'000 -3'000'000

462271 Ressourcenausgleichsb. von Gemeinden -1'085'143 -458'417 -668'000 -677'068

463100 Beiträge vom Kanton u. Konkordaten -3'621'211 -4'215'217 -3'468'500 -3'638'019

463210 Beiträge von Gemeinden u. ZV 0 0 0 -325'000

463425 Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat -493'346 -626'289 -562'960 -404'157

46xxxx alle übrigen Kostenarten -348'994 -423'528 -194'400 -345'689

Gesamtergebnis -9'546'402 -8'954'545 -9'803'860 -10'717'389

Elemente

Gemeinden
Normal-

stoss
CHF ha CHF Einwohner

Fläche
km2

Einwohner
km2

Index
%

reziproker
Wert

CHF

Glarus Nord 1056 0 5'700 0 19'319 147 131 216 46 0 0
Glarus 629 0 3'691 0 12'503 104 121 199 50 0 0
Glarus Süd 2791 600'000 12'296 600'000 9'509 430 22 36 275 1'800'000 3'000'000
Total bzw. Durchschnitt 4'476 600'000 21'687 600'000 41'331 681 61 100 371 1'800'000 3'000'000
Durchschnitt 1'492 7'229 124

Alpen Wald Bevölkerungsdichte
Total

CHF
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In den Jahren 2019 bis 2024 hat Glarus Nord deutlich mehr aus dem Ressourcenausgleich pro-
fitiert als Glarus Süd. Glarus Nord hat im reinen Ressourcenausgleich mit rund CHF 4.56 Mio. 
gegenüber Glarus Süd mit CHF 2.36 Mio. fast doppelt so viel Finanzausgleich erhalten. Der  
STAF-Ausgleich erfolgte nach dem gleichen Schema ab 2020 bis 2024 und daraus resultierte der 
Ausgleich für Glarus Nord mit rund CHF 4.54 Mio. gegenüber Glarus Süd mit CHF 1.76 Mio., 
womit Glarus Nord insgesamt mehr als doppelt so viel Finanzausgleich erhalten hat wie Glarus 
Süd. 
 
o. Ausserordentlicher Ertrag (48) 
Folgende ausserordentliche Erträge entstanden aus Sachverhalten aus den Vorjahren: 
 Rückzahlung MWST Bereich Deponien, Einsprache bei ESTV - CHF   48’730 
 Rückzahlung Förderbeitrag Wohnbau Luchsingen vor 2011  - CHF     2’000 
 Rückerstattung an Kanton, zu viel erhaltene Subventionsbeiträge  + CHF       577 
 
2.4. Erfolgsrechnung nach Kostenarten 
Die Erfolgsrechnung nach Kostenarten zeigt die Sachgruppe bzw. die Art der Mittelverwendung 
auf (siehe Tabellen 2.4, S. 63). 
 
2.5. Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 
Die Erfolgsrechnung nach Kostenstellen zeigt auf, wo die Mittel verwendet wurden. Die Kos-
tenstellen sind nach Departement und Aufgaben gegliedert. Die Kosten werden pro Departe-
ment ausgewiesen (siehe Tabellen 2.5). 
  

Jahr

Ein-
wohner   

Ø 21+22

Steuer-
fuss 

2022
Steuerauf-

kommen 2022
Steuerauf-

kommen 100%
Ressourcen-

potenzial

Ressourcen-
potenzial je 

Einwohner
Ressourcen-

Index in % Total
in CHF in CHF in CHF In CHF in % In CHF

Glarus Nord 19319.0 66.5% 54'139'844.55   81'413'300.08   80'114'769.61    4'146.94      96.71           526'656.00          
Steueraufkommen 19210+19428 50'685'753.50   76'219'178.20   76'219'178.20    
Quellensteuer 3'454'091.05      5'194'121.88      3'895'591.41      

Glarus 12502.5 61.0% 36'949'716.70   60'573'306.07   59'850'276.15    4'787.06      111.63         -1'203'725.00     
Steueraufkommen 12490+12515 35'185'523.70   57'681'186.39   57'681'186.39    
Quellensteuer 1'764'193.00      2'892'119.67      2'169'089.75      

Glarus Süd 9509.0 65.0% 24'519'627.10   37'722'503.23   37'268'211.33    3'919.26      91.40           677'068.00          
Steueraufkommen 9490+9528 23'338'468.15   35'905'335.62   35'905'335.62    
Quellensteuer 1'181'158.95      1'817'167.62      1'362'875.71      

Gesamt 41330.5 64.33% 115'609'188.35 179'709'109.37 177'233'257.08  4'288.20      100.00         
Steueraufkommen 109'209'745.35 169'805'700.20 169'805'700.20  
Quellensteuer 6'399'443.00      9'903'409.17      7'427'556.88      

Ressourcenausgleich STAF Gesamt Geldfluss Ressourcenausgleich
Jahr Gl.Nord Glarus Gl.Süd Gl.Nord Glarus Gl.Süd Gl.Nord Glarus Gl.Süd

2019 447'356         -415'336       -32'021         447'356       -415'336      -32'021        
2020 755'666         -829'056       73'390           1'093'773  106'227     1'849'439    -829'056      179'617       
2021 916'375         -1'019'243    102'868         1'078'889  121'111     1'995'264    -1'019'243  223'979       
2022 877'021         -1'962'164    1'085'143     536'359     663'641     1'413'380    -1'962'164  1'748'784    
2023 1'036'736     -1'495'153    458'417         832'078     367'922     1'868'814    -1'495'153  826'339       
2024 526'656         -1'203'725    677'068         1'000'000  500'000     1'526'656    -1'203'725  1'177'068    

2019-2024 4'559'810     -6'924'677    2'364'865     4'541'099  -             1'758'901  9'100'909    -6'924'677  4'123'766    

Progn. 2025 -151'988       -608'847       760'836         1'000'000  500'000     848'012       -608'847      1'260'836    
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n. Transferertrag (46) 
Der Transferertrag enthält die Ertragsanteile von Bund und Kanton.  
 

 
 
Bei der Kostenart 4632.10 wurde dank einer Liegenschaftsveräusserung in Engi durch die Tech-
nischen Betriebe Glarus Süd ein Buchgewinn erzielt, welcher an die Gemeinde Glarus Süd als 
einmalige Abgabe, CHF 325'000, weitergegeben wurde. 
 
Beiträge an die Feuerwehr 
Im Transferertrag werden auch Defizitbeiträge, Beiträge an die Anschaffungen der Feuerwehr 
sowie die Stützpunktbeiträge verbucht. Die Nettoausgaben bei den Kostenstellen Feuerwehr 
werden mit 80% subventioniert. 
 
Lastenausgleich 2024 
Der Lastenausgleich bezweckt einen finanziellen Ausgleich der Gemeinden, welche durch spe-
zifische und nicht beinflussbare Verhältnisse übermässig belastet sind. Der Lastenausgleich 
wird vom Kanton finanziert und ist mit CHF 3 Mio. dotiert. Die Berechnungsgrundlage dafür 
bilden Bevölkerungsdichte 60%, Wald und Alpen je 20% gemäss Tabelle. 
 

 
 
Ressourcenausgleich 2024 
Der Ressourcenausgleich bezweckt, die Unterschiede zwischen den Gemeinden, die sich auf-
grund unterschiedlicher Wirtschafts- und Steuerkraft ergeben, zu mildern. Die ressourcen-
schwachen Gemeinden erhalten zusätzliche Mittel, welche die ressourcenstarken Gemeinden 
aufzubringen haben. Der Ressourcenausgleich ist im Kanton Glarus ein reiner Ausgleich unter 
den Gemeinden (dies im Gegensatz zum nationalen Finanzausgleich, bei dem sich der Bund 
beteiligt). Mit dem Ressourcenausgleich wird der Gemeinde eine Mindestausstattung an nicht 
zweckgebundenen Finanzmitteln garantiert. Als Mindestausstattung bezeichnet man den Pro-
zentsatz vom kantonalen Ressourcenindex (100%), ab welchem ein Ressourcenausgleich zu er-
folgen hat. Neu wird auch eine allfällige Bausteuer in die Berechnung einbezogen. 
 

46 Transferertrag Rechnung Rechnung Budget Rechnung

2022 2023 2024 2024

46 Transferertrag -9'546'402 -8'954'545 -9'803'860 -10'717'389

460117 Anteil an kant. Motofahrzeugsteuern -715'829 -719'298 -715'000 -730'232

460119 Anteil Grundstückgewinnsteuer -923'590 -684'837 -500'000 -824'561

460180 Anteil an FW-Ersatzabgabe -194'649 -209'038 -195'000 -272'663

462152 Härteausgleichsbeitrag von Kanton -500'000 -250'000 0 0

462153 Finanzausgleichsbeitrag von Kanton -663'641 -367'922 -500'000 -500'000

462160 Lastenausgleichsbeitrag von Kanton -1'000'000 -1'000'000 -3'000'000 -3'000'000

462271 Ressourcenausgleichsb. von Gemeinden -1'085'143 -458'417 -668'000 -677'068

463100 Beiträge vom Kanton u. Konkordaten -3'621'211 -4'215'217 -3'468'500 -3'638'019

463210 Beiträge von Gemeinden u. ZV 0 0 0 -325'000

463425 Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat -493'346 -626'289 -562'960 -404'157

46xxxx alle übrigen Kostenarten -348'994 -423'528 -194'400 -345'689

Gesamtergebnis -9'546'402 -8'954'545 -9'803'860 -10'717'389

Elemente

Gemeinden
Normal-

stoss
CHF ha CHF Einwohner

Fläche
km2

Einwohner
km2

Index
%

reziproker
Wert

CHF

Glarus Nord 1056 0 5'700 0 19'319 147 131 216 46 0 0
Glarus 629 0 3'691 0 12'503 104 121 199 50 0 0
Glarus Süd 2791 600'000 12'296 600'000 9'509 430 22 36 275 1'800'000 3'000'000
Total bzw. Durchschnitt 4'476 600'000 21'687 600'000 41'331 681 61 100 371 1'800'000 3'000'000
Durchschnitt 1'492 7'229 124

Alpen Wald Bevölkerungsdichte
Total

CHF
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d.) Engi, Mühlebachbrücke 
 

 
 
Der Brückenkörper (Brückenplatte) befand sich in einem schadhaften Zustand. Es wurde eine 
komplett neue Brückenplatte erstellt, welche sich auf die bestehenden, noch intakten Widerla-
ger abstützt. Die Brücke dient auch als Werkleitungsträger verschiedener Werkeleitungen.  
 
e.) Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, Sanierung in Kantonsstrasse 
 

 
 
Im Zuge der Belagssanierung der Kantonsstrasse wurden in diesem Bereich die Werkleitungen 
der Gemeinde und der Technischen Betriebe Glarus Süd erneuert. Die Werkleitungen befanden 
sich in einem schlechten Zustand und entsprachen nicht mehr den heutigen Vorschriften. Es 
mussten bestehende Meteorwasserleitungen ersetzt werden, das Trennsystem eingeführt und 
die Wasserleitungen sowie die EW-Leitungen erneuert werden.  
 
f.) Linthal, Fruttmatt – Schacht Fätschli, Ableitung Quellfassung (95) 
 

 
 
Die Wasserleitung zwischen dem Reservoir Fruttmatt und Benzenäuli war in einem baulich 
schlechten Zustand. Immer wieder kam es zu Leitungsbrüchen und Wasserverlusten, was folg-
lich in diesem steilen und unwegsamen Gelände zu hohen Reparaturkosten führte. Die Quelle 
Fruttmatt ist für die Trinkwasserversorgung des südlichen Grosstals von zentraler Bedeutung. 
Die bestehende Leitung wurde durch eine neue Ableitung ersetzt. 
 
g.) Linthal, Poststrasse – Dorfstrasse, Sanierung in Kantonsstrasse 
 

 
 
Im Zuge der Belagssanierung der Kantonsstrasse wurden in diesem Bereich die Werkleitungen 
der Gemeinde und der Technischen Betriebe Glarus Süd erneuert. Die Werkleitungen befanden 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0017 Engi, Mühlebachbrücke 300'000 298'146 -1'854 -0.6%

Total Brutto-Kosten 300'000 298'146 -1'854 -0.6%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0006
Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, 
Sanierung in Kantonsstrasse

100'000 88'026 -11'974 -12.0%

TuW 1531.5031.0012
Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, 
Sanierung in Kantonsstrasse

490'000 347'268 -142'732 -29.1%

TuW 1541.5032.0004
Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, 
Sanierung in Kantonsstrasse

265'000 192'479 -72'521 -27.4%

Total Brutto-Kosten 855'000 627'773 -227'227 -26.6%

Beiträge GlarnerSach 0 -32'764 -32'764

Total Netto-Kosten 855'000 595'009 -259'991 -30.4%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0014
Linthal, Fruttmatt - Schacht Fätschli, Ableitung 
Quellfassung (95)

900'000 686'137 -213'863 -23.8%

Total Brutto-Kosten 900'000 686'137 -213'863 -23.8%

Beiträge GlarnerSach 0 -26'451 -26'451

Total Netto-Kosten 900'000 659'686 -240'314 -26.7%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0015
Linthal, Poststrasse-Dorfstrasse, Sanierung in 
Kantonsstrasse

450'000 404'637 -45'363 -10.1%

TuW 1541.5032.0005
Linthal, Poststrasse-Dorfstrasse, Sanierung in 
Kantonsstrasse

300'000 258'880 -41'120 -13.7%

Total Brutto-Kosten 450'000 404'637 -45'363 -10.1%
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2.6. Investitionsrechnung 2024 
Die Nettoinvestitionen sehen wie folgt aus und sind in den Tabellen 2.6.1 und 2.6.2 ersichtlich. 
 
 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF  8'904’251  
 Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF     507’908 

Total Nettoinvestitionen Gemeinde Glarus Süd CHF  9'412’931 
 
In den Investitionseinnahmen sind Investitionsbeiträge von CHF 573'300 der Patenschaft für 
Berggemeinden und CHF 1'815’779 der glarnerSach enthalten. 
 
Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
Nachfolgend werden die Schlussabrechnungen der Verpflichtungskredite aufgeführt und kurz 
erläutert: 
 
a.) Nidfurn, Sanierung Jugendraum Bahnhof 
 

 
 
Ein Teil der Kosten wurde in der Laufenden Rechnung geplant. Bei der Verbuchung der Kosten 
wurde nun alles in das Investitionsprojekt verbucht. Dies führt zu einer Entlastung der laufen-
den Rechnung. 
 
b.) Rüti, Spielfeldsanierung 
 

 
 
Die Sanierung des Spielfeldes konnte innerhalb des bewilligten Budgets abgeschlossen werden, 
ohne dass zusätzliche Kosten entstanden sind. Dank der erfreulichen Unterstützung durch den 
FC Rüti, der Sponsorengelder in Höhe von CHF 103'500 beigesteuert hat, sowie einem Beitrag 
des Dorffonds Rüti in Höhe von CHF 5'000 beliefen sich die Nettokosten für die Gemeinde letzt-
endlich auf CHF 150'905. 
 
c.) Braunwald, Schwettiberg, Leitungserneuerung (87) 
 

 
 
Zusammen mit den Massnahmen der Technischen Betriebe Glarus Süd (tbgs) wurde das beste-
hende Trinkwassernetz im Gebiet Schwettiberg erneuert, um die Trinkwasserversorgung und 
den Brandschutz zu gewährleisten. Beim Projektumfang mussten bestehende Linienführungen 
angepasst werden, was zu einem höheren Aufwand führte.  
 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

SchuF 1391.5040.0001 Nidfurn, Sanierung Jugendraum Bahnhof 350'000 380'722 30'722 8.8%

Total Brutto-Kosten 350'000 380'722 30'722 8.8%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

GuS 1444.5030.0002 Rüti, Spielfeldsanierung 261'000 259'405 -1'595 -0.6%

Total Brutto-Kosten 261'000 259'405 -1'595 -0.6%

Beiträge FC Rüti 0 -103'500 -103'500

Beiträge Dorf Fonds Rüti 0 -5'000 -5'000

Total Netto-Kosten 261'000 150'905 -110'095 -42.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0004
Braunwald, Schwettiberg, Leitungserneuerung 
(87)

200'000 230'195 30'195 15.1%

Total Brutto-Kosten 200'000 230'195 30'195 15.1%

Kantonsbeiträge 0 -24'287 -24'287

Total Netto-Kosten 200'000 205'908 5'908 3.0%
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d.) Engi, Mühlebachbrücke 
 

 
 
Der Brückenkörper (Brückenplatte) befand sich in einem schadhaften Zustand. Es wurde eine 
komplett neue Brückenplatte erstellt, welche sich auf die bestehenden, noch intakten Widerla-
ger abstützt. Die Brücke dient auch als Werkleitungsträger verschiedener Werkeleitungen.  
 
e.) Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, Sanierung in Kantonsstrasse 
 

 
 
Im Zuge der Belagssanierung der Kantonsstrasse wurden in diesem Bereich die Werkleitungen 
der Gemeinde und der Technischen Betriebe Glarus Süd erneuert. Die Werkleitungen befanden 
sich in einem schlechten Zustand und entsprachen nicht mehr den heutigen Vorschriften. Es 
mussten bestehende Meteorwasserleitungen ersetzt werden, das Trennsystem eingeführt und 
die Wasserleitungen sowie die EW-Leitungen erneuert werden.  
 
f.) Linthal, Fruttmatt – Schacht Fätschli, Ableitung Quellfassung (95) 
 

 
 
Die Wasserleitung zwischen dem Reservoir Fruttmatt und Benzenäuli war in einem baulich 
schlechten Zustand. Immer wieder kam es zu Leitungsbrüchen und Wasserverlusten, was folg-
lich in diesem steilen und unwegsamen Gelände zu hohen Reparaturkosten führte. Die Quelle 
Fruttmatt ist für die Trinkwasserversorgung des südlichen Grosstals von zentraler Bedeutung. 
Die bestehende Leitung wurde durch eine neue Ableitung ersetzt. 
 
g.) Linthal, Poststrasse – Dorfstrasse, Sanierung in Kantonsstrasse 
 

 
 
Im Zuge der Belagssanierung der Kantonsstrasse wurden in diesem Bereich die Werkleitungen 
der Gemeinde und der Technischen Betriebe Glarus Süd erneuert. Die Werkleitungen befanden 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0017 Engi, Mühlebachbrücke 300'000 298'146 -1'854 -0.6%

Total Brutto-Kosten 300'000 298'146 -1'854 -0.6%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0006
Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, 
Sanierung in Kantonsstrasse

100'000 88'026 -11'974 -12.0%

TuW 1531.5031.0012
Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, 
Sanierung in Kantonsstrasse

490'000 347'268 -142'732 -29.1%

TuW 1541.5032.0004
Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, 
Sanierung in Kantonsstrasse

265'000 192'479 -72'521 -27.4%

Total Brutto-Kosten 855'000 627'773 -227'227 -26.6%

Beiträge GlarnerSach 0 -32'764 -32'764

Total Netto-Kosten 855'000 595'009 -259'991 -30.4%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0014
Linthal, Fruttmatt - Schacht Fätschli, Ableitung 
Quellfassung (95)

900'000 686'137 -213'863 -23.8%

Total Brutto-Kosten 900'000 686'137 -213'863 -23.8%

Beiträge GlarnerSach 0 -26'451 -26'451

Total Netto-Kosten 900'000 659'686 -240'314 -26.7%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0015
Linthal, Poststrasse-Dorfstrasse, Sanierung in 
Kantonsstrasse

450'000 404'637 -45'363 -10.1%

TuW 1541.5032.0005
Linthal, Poststrasse-Dorfstrasse, Sanierung in 
Kantonsstrasse

300'000 258'880 -41'120 -13.7%

Total Brutto-Kosten 450'000 404'637 -45'363 -10.1%
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2.6. Investitionsrechnung 2024 
Die Nettoinvestitionen sehen wie folgt aus und sind in den Tabellen 2.6.1 und 2.6.2 ersichtlich. 
 
 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF  8'904’251  
 Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF     507’908 

Total Nettoinvestitionen Gemeinde Glarus Süd CHF  9'412’931 
 
In den Investitionseinnahmen sind Investitionsbeiträge von CHF 573'300 der Patenschaft für 
Berggemeinden und CHF 1'815’779 der glarnerSach enthalten. 
 
Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
Nachfolgend werden die Schlussabrechnungen der Verpflichtungskredite aufgeführt und kurz 
erläutert: 
 
a.) Nidfurn, Sanierung Jugendraum Bahnhof 
 

 
 
Ein Teil der Kosten wurde in der Laufenden Rechnung geplant. Bei der Verbuchung der Kosten 
wurde nun alles in das Investitionsprojekt verbucht. Dies führt zu einer Entlastung der laufen-
den Rechnung. 
 
b.) Rüti, Spielfeldsanierung 
 

 
 
Die Sanierung des Spielfeldes konnte innerhalb des bewilligten Budgets abgeschlossen werden, 
ohne dass zusätzliche Kosten entstanden sind. Dank der erfreulichen Unterstützung durch den 
FC Rüti, der Sponsorengelder in Höhe von CHF 103'500 beigesteuert hat, sowie einem Beitrag 
des Dorffonds Rüti in Höhe von CHF 5'000 beliefen sich die Nettokosten für die Gemeinde letzt-
endlich auf CHF 150'905. 
 
c.) Braunwald, Schwettiberg, Leitungserneuerung (87) 
 

 
 
Zusammen mit den Massnahmen der Technischen Betriebe Glarus Süd (tbgs) wurde das beste-
hende Trinkwassernetz im Gebiet Schwettiberg erneuert, um die Trinkwasserversorgung und 
den Brandschutz zu gewährleisten. Beim Projektumfang mussten bestehende Linienführungen 
angepasst werden, was zu einem höheren Aufwand führte.  
 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

SchuF 1391.5040.0001 Nidfurn, Sanierung Jugendraum Bahnhof 350'000 380'722 30'722 8.8%

Total Brutto-Kosten 350'000 380'722 30'722 8.8%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

GuS 1444.5030.0002 Rüti, Spielfeldsanierung 261'000 259'405 -1'595 -0.6%

Total Brutto-Kosten 261'000 259'405 -1'595 -0.6%

Beiträge FC Rüti 0 -103'500 -103'500

Beiträge Dorf Fonds Rüti 0 -5'000 -5'000

Total Netto-Kosten 261'000 150'905 -110'095 -42.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0004
Braunwald, Schwettiberg, Leitungserneuerung 
(87)

200'000 230'195 30'195 15.1%

Total Brutto-Kosten 200'000 230'195 30'195 15.1%

Kantonsbeiträge 0 -24'287 -24'287

Total Netto-Kosten 200'000 205'908 5'908 3.0%
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sich in einem schlechten Zustand und entsprachen nicht mehr den heutigen Vorschriften. Es 
mussten bestehende Meteorwasserleitungen ersetzt werden, das Trennsystem eingeführt und 
die Wasserleitungen sowie die EW-Leitungen erneuert werden.  
 
h.) Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung (21) 
 

 
 
Nördlich der Bösbächibachbrücke wurden im Zuge des Werkleitungsprojektes der Werke und 
der Gemeinde auf der Kantonsstrasse u. a. die Hauptleitungen von Wasser und Strom bis zur 
Parzelle 104 GB Luchsingen erneuert. Ab dieser Projektschnittstelle wurden nun die Wasser- 
und Stromleitungen im Zuge dieses Projektes Richtung Süden erneuert. Im Anschluss folgte 
eine offene Bachquerung der Leitungen beim Bösbächibach. 
Während der Abschnitt der Strasse Adlenbach ab der Einmündung der Strasse Achern im Jahr 
2018 neu erstellt wurde, besteht im Abschnitt zwischen Einmündung in die Kantonsstrasse bis 
zur Brücke der Strasse Achern über den Bösbächibach bei der Talstation Brunnenbergbahn 
grosser Sanierungsbedarf. Aus diesem Grund beabsichtigten die Gemeinde Glarus Süd, die 
Technischen Betriebe Glarus Süd und die Technischen Betriebe Glarus, wo nötig, die Werklei-
tungen und die Kanalisation zu erneuern. Der Strassenoberbau wurde im gesamten Bauperi-
meter komplett erneuert.  
 
i.) Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung 
 

 
 
Im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten der Werkleitungen im Gebiet Kaiserzaun bis 
Achern / Neubau des KW Luchsingen wurde die alte Trafostation Kaiserzaun (Einfahrt Adlen-
bach) der tbgs in den Neubau des KW Luchsingen (tbg) integriert. Dies bedingte auch eine 
Optimierung/einen Ausbau der Kabelanlage in der Stadelstrasse. Genau im Bereich der Stadel-
strasse befindet sich die bestehende Wasserleitung in einem hohen Alter und für die zukünftige 
Nutzung mit zu kleinem Durchmesser, NW 90 mm. Zwingend mussten die Synergien genutzt 
werden, um im gleichen Arbeitsschritt die Wasserleitung zu erneuern.  
 
j.) Matt, Sanierung Stützmauer Weissenbergstrasse 
 

 
 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0015 Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung (21) 537'000 564'533 27'533 5.1%

TuW 1531.5031.0018 Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung (21) 535'000 530'393 -4'607 -0.9%

TuW 1541.5032.0007 Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung (21) 115'000 83'612 -31'388 -27.3%

Total Brutto-Kosten 1'187'000 1'178'538 -8'462 -0.7%

Beiträge TB Glarus 0 -3'860 -3'860

Beiträge Strabag AG 0 -3'416 -3'416

Beiträge GlarnerSach 0 -30'567 -30'567

Beiträge Gemeinde 0 -3'309 -3'309

Total Netto-Kosten 1'187'000 1'137'386 -49'614 -4.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0034 Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung 17'050 15'248 -1'802 -10.6%

TuW 1531.5031.0069 Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung 87'450 63'245 -24'205 -27.7%

Total Brutto-Kosten 104'500 78'493 -26'007 -24.9%

Kantonsbeiträge 0 -10'442 -10'442

Total Netto-Kosten 104'500 68'051 -36'449 -34.9%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0008
Matt, Sanierung Stützmauer 
Weissenbergstrasse

280'000 265'052 -14'948 -5.3%

Total Brutto-Kosten 280'000 265'052 -14'948 -5.3%
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Durch Nachbrüche und weitere Rutschungen wurde der Holzkasten unterhalb der Wijenegg 
freigelegt. Aufgrund der Freilegung war dieser Holzkasten durch die Verwitterung vermorscht 
und befand sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Es kam zu deutlichen Setzungen in 
der Strasse. Die Gebrauchstauglichkeit und die Verkehrssicherheit vor der Wijenegg waren 
nicht mehr gegeben. Die Stabilisierung der Strasse wurde mittels ERDOX- Terra Elementen auf 
einem Abschnitt von ca. 50 m instand gestellt.  
 
k.) Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen (179) 
 

 
 
Alle Werke, Abwasser, Wasser und Stromleitungen inkl. der Strasse mussten saniert werden. 
Die hohen Fremdwassermengen in Mitlödi bringen weitere Probleme und hohe Kosten für die 
Gemeinde mit sich. Es wird das zwingend notwendige Trennsystem umgesetzt, mit diesen Ar-
beiten sind die privaten Werkleitungen ebenfalls saniert worden.  
 
l.) Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 
 

 
 
Im Gebiet Buchen sind die bestehenden Anlagen der Werkleitungen in die Jahre gekommen. 
Sämtliche Werkleitungen (Abwasser, Wasser, EW und Fernwärme) müssen ersetzt bzw. neu 
erstellt werden, inkl. des Strassenoberbaus und des Strassenbelags.  
 
m.) Schwanden, Sernftalstrasse Föhnenstr. – Auweg, Sanierung in Kantonsstrasse 
 

 
 
Durch die Sanierung der Kantonsstrasse im Abschnitt Föhnenstrasse-Au mussten die Werklei-
tungen (Wasser, Abwasser), mit ihrem hohen Alter und dem schlechten Zustand, saniert und 
ersetzt werden. Im Abwasser mussten kleine zusätzliche Anpassungen bezüglich dem wichti-
gen Trennsystem optimiert werden, was zu einer Kostenüberschreitung führte.  
 
n.) Schwändi, Reservoir Sitli, Erweiterung (99) 
 

 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0024 Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen ST (179) 40'000 6'620 -33'380 -83.5%

TuW 1531.5031.0049 Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen WV (179) 160'000 104'579 -55'421 -34.6%

TuW 1541.5032.0016 Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen AB (179) 440'000 501'039 61'039 13.9%

Total Brutto-Kosten 640'000 612'238 -27'762 -4.3%

Kantonsbeiträge 0 -10'164 -10'164

Total Netto-Kosten 640'000 602'074 -37'926 -5.9%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0012 Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 910'000 916'295 6'295 0.7%

TuW 1541.5032.0010 Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 580'000 525'460 -54'540 -9.4%

Total Brutto-Kosten 1'490'000 1'441'755 -48'245 -3.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0027
Schwanden, Sernftalstrasse Föhnenstr.- 
Auweg, Sanierung in Kantonsstrasse

315'000 310'850 -4'150 -1.3%

TuW 1541.5032.0012
Schwanden, Sernftalstrasse Föhnenstr.- 
Auweg, Sanierung in Kantonsstrasse

100'000 119'679 19'679 19.7%

Total Brutto-Kosten 415'000 430'529 15'529 3.7%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0028 Schwändi, Reservoir Sitli, Erweiterung (99) 1'138'000 1'242'082 104'082 9.1%

Total Brutto-Kosten 1'138'000 1'242'082 104'082 9.1%

Beiträge GlarnerSach 0 -60'450 -60'450

Total Netto-Kosten 1'138'000 1'181'632 43'632 3.8%
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sich in einem schlechten Zustand und entsprachen nicht mehr den heutigen Vorschriften. Es 
mussten bestehende Meteorwasserleitungen ersetzt werden, das Trennsystem eingeführt und 
die Wasserleitungen sowie die EW-Leitungen erneuert werden.  
 
h.) Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung (21) 
 

 
 
Nördlich der Bösbächibachbrücke wurden im Zuge des Werkleitungsprojektes der Werke und 
der Gemeinde auf der Kantonsstrasse u. a. die Hauptleitungen von Wasser und Strom bis zur 
Parzelle 104 GB Luchsingen erneuert. Ab dieser Projektschnittstelle wurden nun die Wasser- 
und Stromleitungen im Zuge dieses Projektes Richtung Süden erneuert. Im Anschluss folgte 
eine offene Bachquerung der Leitungen beim Bösbächibach. 
Während der Abschnitt der Strasse Adlenbach ab der Einmündung der Strasse Achern im Jahr 
2018 neu erstellt wurde, besteht im Abschnitt zwischen Einmündung in die Kantonsstrasse bis 
zur Brücke der Strasse Achern über den Bösbächibach bei der Talstation Brunnenbergbahn 
grosser Sanierungsbedarf. Aus diesem Grund beabsichtigten die Gemeinde Glarus Süd, die 
Technischen Betriebe Glarus Süd und die Technischen Betriebe Glarus, wo nötig, die Werklei-
tungen und die Kanalisation zu erneuern. Der Strassenoberbau wurde im gesamten Bauperi-
meter komplett erneuert.  
 
i.) Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung 
 

 
 
Im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten der Werkleitungen im Gebiet Kaiserzaun bis 
Achern / Neubau des KW Luchsingen wurde die alte Trafostation Kaiserzaun (Einfahrt Adlen-
bach) der tbgs in den Neubau des KW Luchsingen (tbg) integriert. Dies bedingte auch eine 
Optimierung/einen Ausbau der Kabelanlage in der Stadelstrasse. Genau im Bereich der Stadel-
strasse befindet sich die bestehende Wasserleitung in einem hohen Alter und für die zukünftige 
Nutzung mit zu kleinem Durchmesser, NW 90 mm. Zwingend mussten die Synergien genutzt 
werden, um im gleichen Arbeitsschritt die Wasserleitung zu erneuern.  
 
j.) Matt, Sanierung Stützmauer Weissenbergstrasse 
 

 
 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0015 Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung (21) 537'000 564'533 27'533 5.1%

TuW 1531.5031.0018 Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung (21) 535'000 530'393 -4'607 -0.9%

TuW 1541.5032.0007 Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung (21) 115'000 83'612 -31'388 -27.3%

Total Brutto-Kosten 1'187'000 1'178'538 -8'462 -0.7%

Beiträge TB Glarus 0 -3'860 -3'860

Beiträge Strabag AG 0 -3'416 -3'416

Beiträge GlarnerSach 0 -30'567 -30'567

Beiträge Gemeinde 0 -3'309 -3'309

Total Netto-Kosten 1'187'000 1'137'386 -49'614 -4.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0034 Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung 17'050 15'248 -1'802 -10.6%

TuW 1531.5031.0069 Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung 87'450 63'245 -24'205 -27.7%

Total Brutto-Kosten 104'500 78'493 -26'007 -24.9%

Kantonsbeiträge 0 -10'442 -10'442

Total Netto-Kosten 104'500 68'051 -36'449 -34.9%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0008
Matt, Sanierung Stützmauer 
Weissenbergstrasse

280'000 265'052 -14'948 -5.3%

Total Brutto-Kosten 280'000 265'052 -14'948 -5.3%
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Durch Nachbrüche und weitere Rutschungen wurde der Holzkasten unterhalb der Wijenegg 
freigelegt. Aufgrund der Freilegung war dieser Holzkasten durch die Verwitterung vermorscht 
und befand sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Es kam zu deutlichen Setzungen in 
der Strasse. Die Gebrauchstauglichkeit und die Verkehrssicherheit vor der Wijenegg waren 
nicht mehr gegeben. Die Stabilisierung der Strasse wurde mittels ERDOX- Terra Elementen auf 
einem Abschnitt von ca. 50 m instand gestellt.  
 
k.) Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen (179) 
 

 
 
Alle Werke, Abwasser, Wasser und Stromleitungen inkl. der Strasse mussten saniert werden. 
Die hohen Fremdwassermengen in Mitlödi bringen weitere Probleme und hohe Kosten für die 
Gemeinde mit sich. Es wird das zwingend notwendige Trennsystem umgesetzt, mit diesen Ar-
beiten sind die privaten Werkleitungen ebenfalls saniert worden.  
 
l.) Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 
 

 
 
Im Gebiet Buchen sind die bestehenden Anlagen der Werkleitungen in die Jahre gekommen. 
Sämtliche Werkleitungen (Abwasser, Wasser, EW und Fernwärme) müssen ersetzt bzw. neu 
erstellt werden, inkl. des Strassenoberbaus und des Strassenbelags.  
 
m.) Schwanden, Sernftalstrasse Föhnenstr. – Auweg, Sanierung in Kantonsstrasse 
 

 
 
Durch die Sanierung der Kantonsstrasse im Abschnitt Föhnenstrasse-Au mussten die Werklei-
tungen (Wasser, Abwasser), mit ihrem hohen Alter und dem schlechten Zustand, saniert und 
ersetzt werden. Im Abwasser mussten kleine zusätzliche Anpassungen bezüglich dem wichti-
gen Trennsystem optimiert werden, was zu einer Kostenüberschreitung führte.  
 
n.) Schwändi, Reservoir Sitli, Erweiterung (99) 
 

 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0024 Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen ST (179) 40'000 6'620 -33'380 -83.5%

TuW 1531.5031.0049 Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen WV (179) 160'000 104'579 -55'421 -34.6%

TuW 1541.5032.0016 Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen AB (179) 440'000 501'039 61'039 13.9%

Total Brutto-Kosten 640'000 612'238 -27'762 -4.3%

Kantonsbeiträge 0 -10'164 -10'164

Total Netto-Kosten 640'000 602'074 -37'926 -5.9%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1511.5010.0012 Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 910'000 916'295 6'295 0.7%

TuW 1541.5032.0010 Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 580'000 525'460 -54'540 -9.4%

Total Brutto-Kosten 1'490'000 1'441'755 -48'245 -3.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0027
Schwanden, Sernftalstrasse Föhnenstr.- 
Auweg, Sanierung in Kantonsstrasse

315'000 310'850 -4'150 -1.3%

TuW 1541.5032.0012
Schwanden, Sernftalstrasse Föhnenstr.- 
Auweg, Sanierung in Kantonsstrasse

100'000 119'679 19'679 19.7%

Total Brutto-Kosten 415'000 430'529 15'529 3.7%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

TuW 1531.5031.0028 Schwändi, Reservoir Sitli, Erweiterung (99) 1'138'000 1'242'082 104'082 9.1%

Total Brutto-Kosten 1'138'000 1'242'082 104'082 9.1%

Beiträge GlarnerSach 0 -60'450 -60'450

Total Netto-Kosten 1'138'000 1'181'632 43'632 3.8%
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s.) Schwanden, Dreifach-Kindergarten/Planung 
 

 
 
Kostenüberschreitung aufgrund einer für den Verpflichtungskredit nicht berücksichtigten Rech-
nung für die Wettbewerbsvorbereitungen. 
 
t.) Schwanden, Erschliessung Bahnhofareal, 3. Bushaltestelle 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund von Vergabeerfolgen sowie Projektoptimierungen (Aufwendungen 
Unterbau konnte infolge besserer Bodenbeschaffenheit reduziert werden). 
 
u.) Engi, Alp Mühlebach Oberstafel Lüser Wasserversorgung 
 

 
 
Die Ausführung der Bauarbeiten im Gelände gestaltete sich aufwändiger als angenommen. 
Dank Subventionsbeiträgen von Bund und Kanton konnte das Projekt mit Nettokosten von CHF 
51'806 abgeschlossen werden und versorgt nun zwei Alpsennten mit Trinkwasser. 
 
v.) Haslen, Alp Auen Oberstafel Wasserversorgung 
 

 
 
Wegen der bestehenden Quellschutzzone für die Trinkwasserversorgung Haslen musste der 
Überlauf der sanierten Wasserfassung weiter entfernt abgeleitet werden. Bei dieser Gelegen-
heit wurde ein Tränkebrunnen zusätzlich eingerichtet, was in der Summe die entstandenen 
Mehrkosten verursachte.  
 
w.) Luchsingen, Sofortmassnahmen Bächibach 
 

 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1620.5040.0007 Schwanden, Dreifach-Kindergarten/Planung 160'000 173'480 13'480 8.4%

Total Brutto-Kosten 160'000 173'480 13'480 8.4%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1640.5010.0001
Schwanden, Erschliessung Bahnhofareal, 3. 
Bushaltestelle

485'000 360'193 -124'807 -25.7%

Total Brutto-Kosten 485'000 360'193 -124'807 -25.7%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

WuL 1770.5030.0019
Engi, Alp Mühlebach Oberstafel Lüser 
Wasserversorgung

100'000 151'808 51'808 51.8%

Total Brutto-Kosten 100'000 151'808 51'808 51.8%

Kantonsbeiträge 0 -47'620 -47'620

Bundesbeiträge 0 -52'382 -52'382

Total Netto-Kosten 100'000 51'806 -48'194 -48.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

WuL 1770.5030.0018
Haslen, Alp Auen Oberstafel 
Wasserversorgung

100'000 129'589 29'589 29.6%

Total Brutto-Kosten 100'000 129'589 29'589 29.6%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

WuL 1740.5020.0009 Luchsingen, Sofortmassnahmen Bächibach 100'000 202'972 102'972 103.0%

Total Brutto-Kosten 100'000 202'972 102'972 103.0%

Kantonsbeiträge 0 -61'617 -61'617

Bundesbeiträge 0 -58'235 -58'235

Beiträge TB Glarus 0 -34'794 -34'794

Total Netto-Kosten 100'000 48'326 -51'674 -51.7%
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Das Projekt wurde 2017 geplant, der Kostenvoranschlag erstellt und das Baugesuch eingereicht. 
Nach Baufreigabe wurde im Jahr 2020 mit den umfangreichen Arbeiten gestartet und im Jahr 
2022 wurden sie abgeschlossen. In den 5 Jahren zwischen Planung und Fertigstellung erfolgte 
eine massive Teuerung, was zu einer Kreditüberschreitung führte.  
 
o.) Elm, Gemeindehaus, Dachsanierung 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund von Vergabeerfolgen sowie für den Verpflichtungskredit nicht be-
rücksichtigter Kantonsbeiträgen. 
 
p.) Engi, Schulhaus innen, Totalsanierung (46) 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund div. Projektoptimierungen infolge gemeindeseitiger Einsparungen 
sowie Vergabeerfolgen. 
 
q.) Haslen, Kindergarten, (51) Erweitung Schulstandort/Planung 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund frühzeitig aufgehobener Planungen infolge Investitionsstopp gem. 
Beschluss Gemeinderat. 
 
r.) Hätzingen, Schulanlage, Erneuerung Dacheindeckung/Planung 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund frühzeitig aufgehobener Planungen infolge Investitionsstopp gem. 
Beschluss Gemeinderat sowie Projektoptimierungen. 
 
 
 
 
 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1611.5040.0003 Elm, Gemeindehaus, Dachsanierung 460'000 400'484 -59'516 -12.9%

Total Brutto-Kosten 460'000 400'484 -59'516 -12.9%

Kantonsbeiträge 0 -70'050 -70'050

Total Netto-Kosten 460'000 330'434 -129'566 -28.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1620.5040.0002 Engi, Schulhaus innen, Totalsanierung (46) 3'300'000 3'085'175 -214'825 -6.5%

Total Brutto-Kosten 3'300'000 3'085'175 -214'825 -6.5%

Beiträge GlarnerSach 0 -4'836 -4'836

Kantonsbeiträge 0 -51'188 -51'188

Total Netto-Kosten 3'300'000 3'029'151 -270'849 -8.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1620.5040.0003
Haslen, Kindergarten, (51) Erweitung 
Schulstandort/Planung

110'000 40'993 -69'007 -62.7%

Total Brutto-Kosten 110'000 40'993 -69'007 -62.7%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1620.5040.0004
Hätzingen, Schulanlage, Erneuerung 
Dacheindeckung/Planung

110'000 46'161 -63'839 -58.0%

Total Brutto-Kosten 110'000 46'161 -63'839 -58.0%

54



55 
 

s.) Schwanden, Dreifach-Kindergarten/Planung 
 

 
 
Kostenüberschreitung aufgrund einer für den Verpflichtungskredit nicht berücksichtigten Rech-
nung für die Wettbewerbsvorbereitungen. 
 
t.) Schwanden, Erschliessung Bahnhofareal, 3. Bushaltestelle 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund von Vergabeerfolgen sowie Projektoptimierungen (Aufwendungen 
Unterbau konnte infolge besserer Bodenbeschaffenheit reduziert werden). 
 
u.) Engi, Alp Mühlebach Oberstafel Lüser Wasserversorgung 
 

 
 
Die Ausführung der Bauarbeiten im Gelände gestaltete sich aufwändiger als angenommen. 
Dank Subventionsbeiträgen von Bund und Kanton konnte das Projekt mit Nettokosten von CHF 
51'806 abgeschlossen werden und versorgt nun zwei Alpsennten mit Trinkwasser. 
 
v.) Haslen, Alp Auen Oberstafel Wasserversorgung 
 

 
 
Wegen der bestehenden Quellschutzzone für die Trinkwasserversorgung Haslen musste der 
Überlauf der sanierten Wasserfassung weiter entfernt abgeleitet werden. Bei dieser Gelegen-
heit wurde ein Tränkebrunnen zusätzlich eingerichtet, was in der Summe die entstandenen 
Mehrkosten verursachte.  
 
w.) Luchsingen, Sofortmassnahmen Bächibach 
 

 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1620.5040.0007 Schwanden, Dreifach-Kindergarten/Planung 160'000 173'480 13'480 8.4%

Total Brutto-Kosten 160'000 173'480 13'480 8.4%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1640.5010.0001
Schwanden, Erschliessung Bahnhofareal, 3. 
Bushaltestelle

485'000 360'193 -124'807 -25.7%

Total Brutto-Kosten 485'000 360'193 -124'807 -25.7%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

WuL 1770.5030.0019
Engi, Alp Mühlebach Oberstafel Lüser 
Wasserversorgung

100'000 151'808 51'808 51.8%

Total Brutto-Kosten 100'000 151'808 51'808 51.8%

Kantonsbeiträge 0 -47'620 -47'620

Bundesbeiträge 0 -52'382 -52'382

Total Netto-Kosten 100'000 51'806 -48'194 -48.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

WuL 1770.5030.0018
Haslen, Alp Auen Oberstafel 
Wasserversorgung

100'000 129'589 29'589 29.6%

Total Brutto-Kosten 100'000 129'589 29'589 29.6%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

WuL 1740.5020.0009 Luchsingen, Sofortmassnahmen Bächibach 100'000 202'972 102'972 103.0%

Total Brutto-Kosten 100'000 202'972 102'972 103.0%

Kantonsbeiträge 0 -61'617 -61'617

Bundesbeiträge 0 -58'235 -58'235

Beiträge TB Glarus 0 -34'794 -34'794

Total Netto-Kosten 100'000 48'326 -51'674 -51.7%
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Das Projekt wurde 2017 geplant, der Kostenvoranschlag erstellt und das Baugesuch eingereicht. 
Nach Baufreigabe wurde im Jahr 2020 mit den umfangreichen Arbeiten gestartet und im Jahr 
2022 wurden sie abgeschlossen. In den 5 Jahren zwischen Planung und Fertigstellung erfolgte 
eine massive Teuerung, was zu einer Kreditüberschreitung führte.  
 
o.) Elm, Gemeindehaus, Dachsanierung 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund von Vergabeerfolgen sowie für den Verpflichtungskredit nicht be-
rücksichtigter Kantonsbeiträgen. 
 
p.) Engi, Schulhaus innen, Totalsanierung (46) 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund div. Projektoptimierungen infolge gemeindeseitiger Einsparungen 
sowie Vergabeerfolgen. 
 
q.) Haslen, Kindergarten, (51) Erweitung Schulstandort/Planung 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund frühzeitig aufgehobener Planungen infolge Investitionsstopp gem. 
Beschluss Gemeinderat. 
 
r.) Hätzingen, Schulanlage, Erneuerung Dacheindeckung/Planung 
 

 
 
Kostenreduktion aufgrund frühzeitig aufgehobener Planungen infolge Investitionsstopp gem. 
Beschluss Gemeinderat sowie Projektoptimierungen. 
 
 
 
 
 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1611.5040.0003 Elm, Gemeindehaus, Dachsanierung 460'000 400'484 -59'516 -12.9%

Total Brutto-Kosten 460'000 400'484 -59'516 -12.9%

Kantonsbeiträge 0 -70'050 -70'050

Total Netto-Kosten 460'000 330'434 -129'566 -28.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1620.5040.0002 Engi, Schulhaus innen, Totalsanierung (46) 3'300'000 3'085'175 -214'825 -6.5%

Total Brutto-Kosten 3'300'000 3'085'175 -214'825 -6.5%

Beiträge GlarnerSach 0 -4'836 -4'836

Kantonsbeiträge 0 -51'188 -51'188

Total Netto-Kosten 3'300'000 3'029'151 -270'849 -8.2%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1620.5040.0003
Haslen, Kindergarten, (51) Erweitung 
Schulstandort/Planung

110'000 40'993 -69'007 -62.7%

Total Brutto-Kosten 110'000 40'993 -69'007 -62.7%

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

HuL 1620.5040.0004
Hätzingen, Schulanlage, Erneuerung 
Dacheindeckung/Planung

110'000 46'161 -63'839 -58.0%

Total Brutto-Kosten 110'000 46'161 -63'839 -58.0%
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2.8. Finanzkennzahlen 
Bei den Finanzkennzahlen nach HRM2 wird zwischen Kennzahlen erster und zweiter Priorität 
unterschieden (Art. 36 FHG).  
 

 
 
Nettoverschuldungsquotient 
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil der Fiskalerträge bzw. wie viele Jahrestranchen erforder-
lich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Sie ist insbesondere relevant im Zusammenhang 
mit der „Schuldenbegrenzung“ gemäss Artikel 35 FHG. Demnach muss der Selbstfinanzierungs-
grad im Budget mindestens 80 Prozent betragen, wenn der Nettoverschuldungsquotient 200 
Prozent übersteigt. Der Nettoverschuldungsquotient von 48.1% ist für sich gerechnet noch 
nicht dramatisch, steigt aber schnell an. Dies muss baldmöglichst korrigiert werden können. 
 
Selbstfinanzierungsgrad 
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln 
gedeckt werden kann. Im langfristigen Durchschnitt sollte der Selbstfinanzierungsgrad bei 100 
Prozent liegen, im mittelfristigen Durchschnitt sollte er nicht unter 80 Prozent fallen.  
Der Selbstfinanzierungsgrad im Jahr 2024 ist mit 46.6% besser als in den vergangenen Jahren, 
der Zielwert sollte aber mindestens 80% betragen. Um eine Entschuldung zu erreichen, muss 
der Selbstfinanzierungsgrad höher als 100% sein. 

Kennzahl Richtwerte Re 2024 Re 2023 Re 2022

Nettoverschuldungsquotient
(- = Nettoguthaben)

< 100% = gut
> 100-150% = genügend
> 150% = schlecht
> 200% = 
Schuldenbremse!

48.1% 32.1% -7.6%

Selbsfinanzierungsgrad
 > 100% = gut
80% - 100% = genügend
< 80% = schlecht

46.6% 16.7% 52.5%

Zinsbelastungsanteil

< 0% - 4% = gut
über 4 -10% = genügend
> 10% und mehr = 
schlecht

1.5% 0.9% 0.0%

Nettoschuld II pro Einwohner

über -1000 bis -2500 = 
mittel
über -2500 bis -5000 = 
hoch
über -5000 = sehr hoch

509CHF       1'024CHF    2'133CHF    

Selbstfinanzierungsanteil
> 20% = gut
10%-20% = mittel
< 10% = schlecht

7.0% 3.9% 8.1%

Kapitaldienstanteil
bis 5% = gering
über 5% bis 15% = tragbar
über 15% = hoch

4.7% 4.6% 9.0%

Bruttoverschuldungsanteil

< 50% = sehr gut
50%-100% = gut
über 100%-150% = mittel
über 150%-200% = 
schlecht
> 200% = kritisch

150.0% 160.2% 129.9%

Investitionsanteil

unter 10% = schwach
10% - 20% = mittel
über 20% bis 40% = stark
über 40% = sehr stark

29.8% 25.1% 21.9%
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Am 16./17.08.2023 ereigneten sich im Bächital grosse Gewitter, welche den Bächibach markant 
anschwellen liessen. In der Folge ereigneten sich Hochwasserabflüsse mit Geschiebetrieb, wel-
che den Bach über die Ufer treten liess. Solche unvorhersehbaren Sofortmassnahmen können 
im Voraus nicht budgetiert werden. Zudem fielen die Bruttokosten der Massnahmen während 
und nach dem Ereignis höher aus als vorerst eingeschätzt. 
 
x.) Schwanden, Niederenalp Oberstafel, Wasserversorgung 
 

 
 
Die Wasserqualität im Oberstafel der Niederenalp entsprach nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen für die Lebensmittelverarbeitung. Deshalb wurde im Herbst 2023 die Wasserversorgung 
komplett erneuert und der alte Quellstandort aufgegeben. Die Arbeiten konnten innerhalb des 
budgetierten Kredites abgeschlossen werden. 
 
2.7. Bilanz 2024 
Die ehemaligen Bilanzkonti Aufwertungs- und Neubewertungsreserven wurden in die neue fi-
nanzpolitische Reserve umgewandelt. Dieses Konto ist dazu da, aussergewöhnliche Ereignisse 
in der jeweiligen Jahresrechnung abzufedern, damit eine gewisse Kontinuität und die Ver-
gleichbarkeit der Rechnungen gewährleistet werden können.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

WuL 1770.5030.0007
Schwanden, Niederenalp Oberstafel,  
Wasserversorgung

160'000 153'281 -6'719 -4.2%

Total Brutto-Kosten 160'000 153'281 -6'719 -4.2%

Kantonsbeiträge 0 -54'583 -54'583

Bundesbeiträge 0 -48'161 -48'161

Total Netto-Kosten 160'000 50'537 -109'463 -68.4%
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2.8. Finanzkennzahlen 
Bei den Finanzkennzahlen nach HRM2 wird zwischen Kennzahlen erster und zweiter Priorität 
unterschieden (Art. 36 FHG).  
 

 
 
Nettoverschuldungsquotient 
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil der Fiskalerträge bzw. wie viele Jahrestranchen erforder-
lich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Sie ist insbesondere relevant im Zusammenhang 
mit der „Schuldenbegrenzung“ gemäss Artikel 35 FHG. Demnach muss der Selbstfinanzierungs-
grad im Budget mindestens 80 Prozent betragen, wenn der Nettoverschuldungsquotient 200 
Prozent übersteigt. Der Nettoverschuldungsquotient von 48.1% ist für sich gerechnet noch 
nicht dramatisch, steigt aber schnell an. Dies muss baldmöglichst korrigiert werden können. 
 
Selbstfinanzierungsgrad 
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln 
gedeckt werden kann. Im langfristigen Durchschnitt sollte der Selbstfinanzierungsgrad bei 100 
Prozent liegen, im mittelfristigen Durchschnitt sollte er nicht unter 80 Prozent fallen.  
Der Selbstfinanzierungsgrad im Jahr 2024 ist mit 46.6% besser als in den vergangenen Jahren, 
der Zielwert sollte aber mindestens 80% betragen. Um eine Entschuldung zu erreichen, muss 
der Selbstfinanzierungsgrad höher als 100% sein. 

Kennzahl Richtwerte Re 2024 Re 2023 Re 2022

Nettoverschuldungsquotient
(- = Nettoguthaben)

< 100% = gut
> 100-150% = genügend
> 150% = schlecht
> 200% = 
Schuldenbremse!

48.1% 32.1% -7.6%

Selbsfinanzierungsgrad
 > 100% = gut
80% - 100% = genügend
< 80% = schlecht

46.6% 16.7% 52.5%

Zinsbelastungsanteil

< 0% - 4% = gut
über 4 -10% = genügend
> 10% und mehr = 
schlecht

1.5% 0.9% 0.0%

Nettoschuld II pro Einwohner

über -1000 bis -2500 = 
mittel
über -2500 bis -5000 = 
hoch
über -5000 = sehr hoch

509CHF       1'024CHF    2'133CHF    

Selbstfinanzierungsanteil
> 20% = gut
10%-20% = mittel
< 10% = schlecht

7.0% 3.9% 8.1%

Kapitaldienstanteil
bis 5% = gering
über 5% bis 15% = tragbar
über 15% = hoch

4.7% 4.6% 9.0%

Bruttoverschuldungsanteil

< 50% = sehr gut
50%-100% = gut
über 100%-150% = mittel
über 150%-200% = 
schlecht
> 200% = kritisch

150.0% 160.2% 129.9%

Investitionsanteil

unter 10% = schwach
10% - 20% = mittel
über 20% bis 40% = stark
über 40% = sehr stark

29.8% 25.1% 21.9%

1.
 P

ri
o

ri
tä

t
2.

 P
ri

o
ri

tä
t

56 
 

 
Am 16./17.08.2023 ereigneten sich im Bächital grosse Gewitter, welche den Bächibach markant 
anschwellen liessen. In der Folge ereigneten sich Hochwasserabflüsse mit Geschiebetrieb, wel-
che den Bach über die Ufer treten liess. Solche unvorhersehbaren Sofortmassnahmen können 
im Voraus nicht budgetiert werden. Zudem fielen die Bruttokosten der Massnahmen während 
und nach dem Ereignis höher aus als vorerst eingeschätzt. 
 
x.) Schwanden, Niederenalp Oberstafel, Wasserversorgung 
 

 
 
Die Wasserqualität im Oberstafel der Niederenalp entsprach nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen für die Lebensmittelverarbeitung. Deshalb wurde im Herbst 2023 die Wasserversorgung 
komplett erneuert und der alte Quellstandort aufgegeben. Die Arbeiten konnten innerhalb des 
budgetierten Kredites abgeschlossen werden. 
 
2.7. Bilanz 2024 
Die ehemaligen Bilanzkonti Aufwertungs- und Neubewertungsreserven wurden in die neue fi-
nanzpolitische Reserve umgewandelt. Dieses Konto ist dazu da, aussergewöhnliche Ereignisse 
in der jeweiligen Jahresrechnung abzufedern, damit eine gewisse Kontinuität und die Ver-
gleichbarkeit der Rechnungen gewährleistet werden können.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dep Projekt Nr. Projekt Bezeichnung Verpflichtungs-

kredit

Rechnung Abweichung

CHF

Abweichung

%

WuL 1770.5030.0007
Schwanden, Niederenalp Oberstafel,  
Wasserversorgung

160'000 153'281 -6'719 -4.2%

Total Brutto-Kosten 160'000 153'281 -6'719 -4.2%

Kantonsbeiträge 0 -54'583 -54'583

Bundesbeiträge 0 -48'161 -48'161

Total Netto-Kosten 160'000 50'537 -109'463 -68.4%
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2.9.7 Kreditkontrolle der Verpflichtungskredite in der Kompetenz des Gemeinderates und 
der Gemeindeversammlung 
 
Zusatzkredite zum Verpflichtungskredit (nach Art. 48, FHG) 
Der Zusatzkredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Verpflichtungskredites. Gemäss 
Gemeindeordnung Art. 11 Abs. 4a ist für Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten der Stimmbe-
rechtigten über CHF 100'000 die Gemeindeversammlung zuständig. 
 
2.9.7.1 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung / Kreditkontrolle 
Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten Gemeinderat (GR) 
Die Kontrolle und Zusatzkredite zu den Verpflichtungskrediten in der Kompetenz des Gemein-
derates wurden an der Gemeinderatssitzung vom 20.02.2025 genehmigt. 
 
Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten Gemeindeversammlung (GV) 
Es gab keine Zusatzkredite zuhanden der Gemeindeversammlung. 
 
2.9.7.2 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung / Kreditkontrolle 2024 
Kreditkontrolle Verpflichtungskredite aller Projekte mit Bewegungen in 2024. 
 
2.9.8. Nachtragskredite der Erfolgsrechnung 
Die Nachtragskredite zum Budget 2024 der Erfolgsrechnung betragen CHF 12'749’629 und sind 
nach Departement aufgelistet. Während das alte Finanzhaushaltrecht sämtliche Überschreitun-
gen von Budgetkrediten als Nachtragskredite bezeichnete, unterscheidet das neue Finanzhaus-
haltgesetz (FHG) zwischen Nachtragskrediten (Art. 51 FHG) und Kreditüberschreitungen (Art. 
52 FHG). Die Nachtragskredite der Erfolgsrechnung sind der Gemeindeversammlung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 
 
Summe der zu genehmigenden Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2024 
 

 
 
Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen im Vergleich 

 
 
Weitere Details und entsprechende Begründungen zu den Nachtragskrediten und Kreditüber-
schreitungen können im Anhang aus der Tabelle 2.9.8.2 entnommen werden. 
 

Departement
Nachtragskredite

Art. 51 FHG

Kreditüberschreitungen

Art. 52 FHG

Total

Nachtragskredite und 

Kreditüberschreitungen

Erfolgsrechnung

Präsidialverwaltung 0 82'971 82'971

Wirtschaft und Finanzen 0 8'913'690 8'913'690

Schule und Familie 0 376'882 376'882

Gesellschaft und Sicherheit 0 956'884 956'884

Tiefbau und Werke 0 1'088'652 1'088'652

Hochbau und Liegenschaften 6'905 639'110 646'015

Wald und Landwirtschaft 0 684'535 684'535

Total Erfolgsrechnung 6'905 12'742'724 12'749'629

CHF
Rechnung 

2020
Rechnung 

2021
Rechnung 

2022
Rechnung 

2023
Rechnung 

2024

Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen 7'419'076 6'191'267 5'474'902 8'676'506 12'749'629
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Zinsbelastungsanteil 
Mit dem Zinsbelastungsanteil wird angegeben, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ 
durch den Zinsaufwand gebunden ist.  
Der Zinsbelastungsanteil steigt auf 1.5%. Die Entwicklung ist stark von der Summe der aufge-
nommenen Darlehen und dem Zinsniveau abhängig.  
 
Nettoschuld II pro Einwohner 
Wie beim Nettoverschuldungsquotienten wird hier ersichtlich, dass die Gemeinde zurzeit keine 
Nettoschuld, sondern noch Nettovermögen pro Einwohner ausweist. Dieser Wert ist aber in 
den letzten Jahren stark gesunken. Dieser Trend muss baldmöglichst aufgehalten werden kön-
nen. 
 
Selbstfinanzierungsanteil 
Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investi-
tionen aufgewendet wurde.  
 
Kapitaldienstanteil 
Diese Kennzahl zeigt die Belastung des Haushaltes durch die Kapitalkosten. Sie gibt Auskunft 
darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapi-
taldienst) belastet ist. Hier bedeutet die Änderung der Abschreibungsmethode von degressiv 
zu linear eine deutliche Entlastung. Längerfristig wird sich dies aber wieder angleichen. 
 
Bruttoverschuldungsanteil 
Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. 
der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten 
Erträgen steht. Die Kennzahl hat sich gegenüber letztem Jahr zwar verbessert, zeigt aber immer 
noch einen schlechten Wert. 
 
Investitionsanteil 
Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. Der Wert zeigt auch in 
diesem Jahr einen hohen Wert an. Die Gemeinde muss erreichen, dass dieser Wert maximal im 
Bereich 10-20% liegt. Effektiv bedeutet dies einen Wert von rund CHF 6 Mio. Nettoinvestitionen. 
 
2.9. Anhang zur Jahresrechnung 
Folgende zusätzliche Angaben werden den Stimmbürgern unterbreitet: 
 
2.9.1.  Grundsätze der Jahresrechnung / Bewertungsgrundsätze nach HRM2  
2.9.2.1  Eigenkapitalnachweis 
2.9.2.2 Geldflussrechnung 
2.9.3.1 Beteiligungsspiegel 
2.9.3.2  Gewährleistungs- und Beteiligungsspiegel 
2.9.4 Anlagespiegel 
2.9.5.  Zusätzliche Angaben zur Jahresrechnung 
2.9.6.  Langfristige Verbindlichkeiten 
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2.9.7 Kreditkontrolle der Verpflichtungskredite in der Kompetenz des Gemeinderates und 
der Gemeindeversammlung 
 
Zusatzkredite zum Verpflichtungskredit (nach Art. 48, FHG) 
Der Zusatzkredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Verpflichtungskredites. Gemäss 
Gemeindeordnung Art. 11 Abs. 4a ist für Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten der Stimmbe-
rechtigten über CHF 100'000 die Gemeindeversammlung zuständig. 
 
2.9.7.1 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung / Kreditkontrolle 
Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten Gemeinderat (GR) 
Die Kontrolle und Zusatzkredite zu den Verpflichtungskrediten in der Kompetenz des Gemein-
derates wurden an der Gemeinderatssitzung vom 20.02.2025 genehmigt. 
 
Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten Gemeindeversammlung (GV) 
Es gab keine Zusatzkredite zuhanden der Gemeindeversammlung. 
 
2.9.7.2 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung / Kreditkontrolle 2024 
Kreditkontrolle Verpflichtungskredite aller Projekte mit Bewegungen in 2024. 
 
2.9.8. Nachtragskredite der Erfolgsrechnung 
Die Nachtragskredite zum Budget 2024 der Erfolgsrechnung betragen CHF 12'749’629 und sind 
nach Departement aufgelistet. Während das alte Finanzhaushaltrecht sämtliche Überschreitun-
gen von Budgetkrediten als Nachtragskredite bezeichnete, unterscheidet das neue Finanzhaus-
haltgesetz (FHG) zwischen Nachtragskrediten (Art. 51 FHG) und Kreditüberschreitungen (Art. 
52 FHG). Die Nachtragskredite der Erfolgsrechnung sind der Gemeindeversammlung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 
 
Summe der zu genehmigenden Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2024 
 

 
 
Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen im Vergleich 

 
 
Weitere Details und entsprechende Begründungen zu den Nachtragskrediten und Kreditüber-
schreitungen können im Anhang aus der Tabelle 2.9.8.2 entnommen werden. 
 

Departement
Nachtragskredite

Art. 51 FHG

Kreditüberschreitungen

Art. 52 FHG

Total

Nachtragskredite und 

Kreditüberschreitungen

Erfolgsrechnung

Präsidialverwaltung 0 82'971 82'971

Wirtschaft und Finanzen 0 8'913'690 8'913'690

Schule und Familie 0 376'882 376'882

Gesellschaft und Sicherheit 0 956'884 956'884

Tiefbau und Werke 0 1'088'652 1'088'652

Hochbau und Liegenschaften 6'905 639'110 646'015

Wald und Landwirtschaft 0 684'535 684'535

Total Erfolgsrechnung 6'905 12'742'724 12'749'629

CHF
Rechnung 

2020
Rechnung 

2021
Rechnung 

2022
Rechnung 

2023
Rechnung 

2024

Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen 7'419'076 6'191'267 5'474'902 8'676'506 12'749'629
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Zinsbelastungsanteil 
Mit dem Zinsbelastungsanteil wird angegeben, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ 
durch den Zinsaufwand gebunden ist.  
Der Zinsbelastungsanteil steigt auf 1.5%. Die Entwicklung ist stark von der Summe der aufge-
nommenen Darlehen und dem Zinsniveau abhängig.  
 
Nettoschuld II pro Einwohner 
Wie beim Nettoverschuldungsquotienten wird hier ersichtlich, dass die Gemeinde zurzeit keine 
Nettoschuld, sondern noch Nettovermögen pro Einwohner ausweist. Dieser Wert ist aber in 
den letzten Jahren stark gesunken. Dieser Trend muss baldmöglichst aufgehalten werden kön-
nen. 
 
Selbstfinanzierungsanteil 
Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investi-
tionen aufgewendet wurde.  
 
Kapitaldienstanteil 
Diese Kennzahl zeigt die Belastung des Haushaltes durch die Kapitalkosten. Sie gibt Auskunft 
darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapi-
taldienst) belastet ist. Hier bedeutet die Änderung der Abschreibungsmethode von degressiv 
zu linear eine deutliche Entlastung. Längerfristig wird sich dies aber wieder angleichen. 
 
Bruttoverschuldungsanteil 
Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. 
der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten 
Erträgen steht. Die Kennzahl hat sich gegenüber letztem Jahr zwar verbessert, zeigt aber immer 
noch einen schlechten Wert. 
 
Investitionsanteil 
Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. Der Wert zeigt auch in 
diesem Jahr einen hohen Wert an. Die Gemeinde muss erreichen, dass dieser Wert maximal im 
Bereich 10-20% liegt. Effektiv bedeutet dies einen Wert von rund CHF 6 Mio. Nettoinvestitionen. 
 
2.9. Anhang zur Jahresrechnung 
Folgende zusätzliche Angaben werden den Stimmbürgern unterbreitet: 
 
2.9.1.  Grundsätze der Jahresrechnung / Bewertungsgrundsätze nach HRM2  
2.9.2.1  Eigenkapitalnachweis 
2.9.2.2 Geldflussrechnung 
2.9.3.1 Beteiligungsspiegel 
2.9.3.2  Gewährleistungs- und Beteiligungsspiegel 
2.9.4 Anlagespiegel 
2.9.5.  Zusätzliche Angaben zur Jahresrechnung 
2.9.6.  Langfristige Verbindlichkeiten 
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Gemeinde Glarus Süd
2.2. Jahresrechnung 2024: Gesamtüberblick 

Rechnung 
2024

Budget        
2024

Rechnung 
2023

ERFOLGSRECHNUNG
+ Total Aufwand 66'074'084 58'962'950 59'606'911
- Total Ertrag -66'327'231 -58'962'950 -58'379'164

Ertrags- (-) / Aufwandüberschuss (+) -253'147 - 1'227'748

ERFOLGSRECHNUNG vor Abschreibung und Wertberichtigung
Ertrags- (-) / Aufwandüberschuss (+) Erfolgsrechnung -253'147 - 1'227'748

Ertrags- (-) / Aufwandüberschuss (+) vor zusätzl. Abschreib. -253'147 - 1'227'748
- Wertberichtigungen Finanzvermögen (344) -5'153'198 - -2'954'805
- Abschreib. / Wertberichtigung Verwaltungsverm.  (33, 364, 365, 366) -1'925'119 -2'323'800 -1'908'984
+ Wertberichtigungen Finanzvermögen (444) 1'913'801 - 1'415'727
+ Aufwertungen Verwaltungsvermögen (4490) - - 44'999

Ertrags- (-) / Aufwandüberschuss (+) vor Abschreibungen und 
Wertberichtigungen -5'417'663 -2'323'800 -2'175'315

INVESTITIONSRECHNUNG
+ Investitionsausgaben 20'126'744 15'765'000 15'751'035
- Investitionseinnahmen -11'222'493 -1'984'000 -3'609'284
= Nettoinvestitionen 8'904'251 13'781'000 12'141'751

SELBSTFINANZIERUNG
+ Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) 253'147 - -1'227'748
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen (33) 1'851'028 2'269'390 1'776'837
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) 2'292'103 826'300 1'854'451
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45) -2'323'403 -1'444'470 -561'415
+ Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen (364) 1 - -
+ Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen  (365) - - -
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) 74'090 54'410 132'147
+ Einlagen in das Eigenkapital (389) 2'000'000 - 97'613
- Entnahmen aus dem Eigenkapital (489) - -1'955'770 -
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen (4490) - - -44'999
= Selbstfinanzierung 4'146'966 -250'140 2'026'886

FINANZIERUNG
+ Nettoinvestitionen 8'904'251 13'781'000 12'141'751
- Selbstfinanzierung -4'146'966 250'140 -2'026'886
= Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-) 4'757'285 14'031'140 10'114'864

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD 46.6% -1.8% 16.7%
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2.9.9 Spezialfinanzierungen 
Grundlagen: Spezialfinanzierungen innerhalb einer Gemeinderechnung stellen Bereiche dar, 
welche nicht mittels Steuergeldern finanziert werden dürfen, sondern mit Gebühren, welche 
möglichst verbrauchsabhängig in Rechnung zu stellen sind. Im Besonderen trifft dies auf die 
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung zu. 
In der Gemeinderechnung werden diese Bereiche jeweils über ein Passivkonto (2900x.xx) "Spe-
zialfinanzierung" ausgeglichen. Der Ausgleichsbetrag stellt den Gewinn oder Verlust dar, wel-
cher der jeweilige Bereich erwirtschaftet. Die Details sind im Anhang 2.9.9 zu finden. 
 
Die Finanzverwaltung Glarus Süd gibt bei Fragen gerne persönlich Auskunft. Sie erreichen uns 
unter Telefon 058 611 92 52 oder unter finanzen@glarus-sued.ch. Die detaillierten Unterlagen 
zur Erfolgsrechnung nach Kostenarten und Kostenstellen sind auf der Homepage www.glarus-
sued.ch unter "Politik/Gemeindeversammlung" abrufbar. Auf Wunsch können wir Ihnen die 
detaillierten Unterlagen auch per Post zustellen. 
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Gemeinde Glarus Süd
2.2. Jahresrechnung 2024: Gesamtüberblick 

Rechnung 
2024

Budget        
2024

Rechnung 
2023
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Gemeinde Glarus Süd
2.3. Jahresrechnung 2024: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Nr. Bezeichnung
Rechnung 

2024
Budget 

2024
Abweichung 

zu Budget
Rechnung 

2023

30 Personalaufwand 25'700'439 26'259'800 -559'361 24'774'860
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'700'872 16'953'210 -1'252'338 16'282'317
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'851'028 2'269'390 -418'362 1'776'837
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. 2'292'103 826'300 1'465'803 1'854'451
36 Transferaufwand 4'843'001 3'732'810 1'110'191 4'540'081

Betrieblicher Aufwand 50'387'444 50'041'510 1) 345'934 49'228'546

40 Fiskalertrag -27'426'467 -24'161'000 -3'265'467 -25'917'765
41 Regalien und Konzessionen -2'735'175 -2'450'500 -284'675 -2'261'475
42 Entgelte -9'089'254 -8'750'520 -338'734 -8'563'027
43 Verschiedene Erträge -1'698'300 -602'970 -1'095'330 -2'138'688
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. -2'323'403 -1'444'470 -878'933 -561'415
46 Transferertrag -10'717'389 -9'803'860 -913'529 -8'954'545

Betrieblicher Ertrag -53'989'988 -47'213'320 2) -6'776'668 -48'396'915

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'602'544 2'828'190 -6'430'734 831'631

34 Finanzaufwand 6'486'186 1'315'310 1) 5'170'876 3'877'422
44 Finanzertrag -5'084'771 -2'187'730 2) -2'897'041 -3'975'146

Ergebnis aus Finanzierung 1'401'415 -872'420 2'273'835 -97'724

Operatives Ergebnis -2'201'129 1'955'770 -4'156'899 733'907

38 Ausserordentlicher Aufwand 1'998'136 0 1) 1'998'136 499'733
48 Ausserordentlicher Ertrag -50'153 -1'955'770 2) 1'905'617 -5'892

Ausserordentliches Ergebnis 1'947'983 -1'955'770 3'903'753 493'841

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -253'147 0 -253'147 1'227'748

Gesamtaufwand / Gesamtertrag
1) Betr. Aufwand + Finanzaufwand + a.o. Aufwand 58'871'766 51'356'820 53'605'701
2) Betr. Ertrag + Finanzertrag + a.o. Ertrag -59'124'913 -51'356'820 -52'377'953
Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -253'147 0 1'227'748

Gemeinde Glarus Süd
2.4. Jahresrechnung 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

Erfolgsrechnung -253'146.88 0.00 1'227'747.68

3 Aufwand 66'074'084.42 58'962'950.00 59'606'911.38
30 Personalaufwand 25'700'439.36 26'259'800.00 24'774'859.76

300 Behörden und Kommissionen 601'975.20 524'390.00 517'198.00
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'285'120.05 11'402'430.00 10'996'548.78
302 Löhne der Lehrpersonen 9'456'881.45 9'646'990.00 9'062'998.90
305 Arbeitgeberbeiträge 3'998'854.95 4'235'010.00 3'861'566.00
306 Arbeitgeberleistungen 14'496.00 20'000.00 18'178.00
309 Übriger Personalaufwand 343'111.71 430'980.00 318'370.08

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'700'872.34 16'953'210.00 16'282'316.96
310 Material- und Warenaufwand 1'378'014.40 1'448'970.00 1'431'689.88
311 Anschaffung nicht aktivierb. Anlagen 483'319.36 672'370.00 596'321.98
312 Ver- und Entsorgung 993'128.55 1'014'770.00 924'828.89
313 Dienstleistungen und Honorare 5'678'880.81 5'681'520.00 5'819'580.40
314 Baulicher Unterhalt 5'797'447.36 6'717'710.00 6'152'708.53
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 524'239.44 538'750.00 581'894.18
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 250'743.65 250'020.00 223'350.10
317 Spesenentschädigungen 312'438.30 376'800.00 356'570.60
318 Wertberichtigungen auf Forderungen 255'999.56 185'200.00 94'975.96
319 Verschiedener Betriebsaufwand 26'660.91 67'100.00 100'396.44

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'851'028.10 2'269'390.00 1'776'837.46
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'829'108.10 2'235'880.00 1'650'736.05
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 21'920.00 33'510.00 126'101.41

34 Finanzaufwand 6'486'185.81 1'315'310.00 3'877'422.23
340 Zinsaufwand 931'608.75 763'300.00 533'423.93
341 Realisierte Kursverluste -2'250.00 0.00 0.00
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 13'460.00 15'000.00 5'021.65
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 383'746.98 537'010.00 384'171.65
344 Wertberichtigungen Anlagen FV 5'153'198.36 0.00 2'954'805.00
349 Verschiedener Finanzaufwand 6'421.72 0.00 0.00

35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. 2'292'102.97 826'300.00 1'854'450.67
350 Einlagen in Fonds und Spezialfin. im FK 1'062'781.05 0.00 0.00
351 Einlagen in Fonds und Spezialfin. im EK 1'229'321.92 826'300.00 1'854'450.67

36 Transferaufwand 4'843'001.43 3'732'810.00 4'540'081.09
360 Ertragsanteile an Dritte 77'166.00 79'000.00 79'782.00
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'376'192.76 2'137'700.00 2'551'424.59
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'315'551.67 1'461'700.00 1'776'727.95
364 Wertberichtigungen Darlehen VV 1.00 0.00 0.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 74'090.00 54'410.00 132'146.55

38 Ausserordentlicher Aufwand 1'998'135.91 0.00 499'732.91
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand -1'864.09 0.00 1'900.00
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand 0.00 0.00 8'619.31
386 Ausserordentlicher Transferaufwand 0.00 0.00 391'600.60
389 Einlagen in das Eigenkapital 2'000'000.00 0.00 97'613.00

39 Interne Verrechnungen 7'202'318.50 7'606'130.00 6'001'210.30
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Gemeinde Glarus Süd
2.3. Jahresrechnung 2024: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Nr. Bezeichnung
Rechnung 

2024
Budget 

2024
Abweichung 

zu Budget
Rechnung 

2023

30 Personalaufwand 25'700'439 26'259'800 -559'361 24'774'860
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'700'872 16'953'210 -1'252'338 16'282'317
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'851'028 2'269'390 -418'362 1'776'837
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. 2'292'103 826'300 1'465'803 1'854'451
36 Transferaufwand 4'843'001 3'732'810 1'110'191 4'540'081

Betrieblicher Aufwand 50'387'444 50'041'510 1) 345'934 49'228'546

40 Fiskalertrag -27'426'467 -24'161'000 -3'265'467 -25'917'765
41 Regalien und Konzessionen -2'735'175 -2'450'500 -284'675 -2'261'475
42 Entgelte -9'089'254 -8'750'520 -338'734 -8'563'027
43 Verschiedene Erträge -1'698'300 -602'970 -1'095'330 -2'138'688
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. -2'323'403 -1'444'470 -878'933 -561'415
46 Transferertrag -10'717'389 -9'803'860 -913'529 -8'954'545

Betrieblicher Ertrag -53'989'988 -47'213'320 2) -6'776'668 -48'396'915

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'602'544 2'828'190 -6'430'734 831'631

34 Finanzaufwand 6'486'186 1'315'310 1) 5'170'876 3'877'422
44 Finanzertrag -5'084'771 -2'187'730 2) -2'897'041 -3'975'146

Ergebnis aus Finanzierung 1'401'415 -872'420 2'273'835 -97'724

Operatives Ergebnis -2'201'129 1'955'770 -4'156'899 733'907

38 Ausserordentlicher Aufwand 1'998'136 0 1) 1'998'136 499'733
48 Ausserordentlicher Ertrag -50'153 -1'955'770 2) 1'905'617 -5'892

Ausserordentliches Ergebnis 1'947'983 -1'955'770 3'903'753 493'841

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -253'147 0 -253'147 1'227'748

Gesamtaufwand / Gesamtertrag
1) Betr. Aufwand + Finanzaufwand + a.o. Aufwand 58'871'766 51'356'820 53'605'701
2) Betr. Ertrag + Finanzertrag + a.o. Ertrag -59'124'913 -51'356'820 -52'377'953
Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -253'147 0 1'227'748

Gemeinde Glarus Süd
2.4. Jahresrechnung 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

Erfolgsrechnung -253'146.88 0.00 1'227'747.68

3 Aufwand 66'074'084.42 58'962'950.00 59'606'911.38
30 Personalaufwand 25'700'439.36 26'259'800.00 24'774'859.76

300 Behörden und Kommissionen 601'975.20 524'390.00 517'198.00
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'285'120.05 11'402'430.00 10'996'548.78
302 Löhne der Lehrpersonen 9'456'881.45 9'646'990.00 9'062'998.90
305 Arbeitgeberbeiträge 3'998'854.95 4'235'010.00 3'861'566.00
306 Arbeitgeberleistungen 14'496.00 20'000.00 18'178.00
309 Übriger Personalaufwand 343'111.71 430'980.00 318'370.08

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'700'872.34 16'953'210.00 16'282'316.96
310 Material- und Warenaufwand 1'378'014.40 1'448'970.00 1'431'689.88
311 Anschaffung nicht aktivierb. Anlagen 483'319.36 672'370.00 596'321.98
312 Ver- und Entsorgung 993'128.55 1'014'770.00 924'828.89
313 Dienstleistungen und Honorare 5'678'880.81 5'681'520.00 5'819'580.40
314 Baulicher Unterhalt 5'797'447.36 6'717'710.00 6'152'708.53
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 524'239.44 538'750.00 581'894.18
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 250'743.65 250'020.00 223'350.10
317 Spesenentschädigungen 312'438.30 376'800.00 356'570.60
318 Wertberichtigungen auf Forderungen 255'999.56 185'200.00 94'975.96
319 Verschiedener Betriebsaufwand 26'660.91 67'100.00 100'396.44

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'851'028.10 2'269'390.00 1'776'837.46
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'829'108.10 2'235'880.00 1'650'736.05
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 21'920.00 33'510.00 126'101.41

34 Finanzaufwand 6'486'185.81 1'315'310.00 3'877'422.23
340 Zinsaufwand 931'608.75 763'300.00 533'423.93
341 Realisierte Kursverluste -2'250.00 0.00 0.00
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 13'460.00 15'000.00 5'021.65
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 383'746.98 537'010.00 384'171.65
344 Wertberichtigungen Anlagen FV 5'153'198.36 0.00 2'954'805.00
349 Verschiedener Finanzaufwand 6'421.72 0.00 0.00

35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. 2'292'102.97 826'300.00 1'854'450.67
350 Einlagen in Fonds und Spezialfin. im FK 1'062'781.05 0.00 0.00
351 Einlagen in Fonds und Spezialfin. im EK 1'229'321.92 826'300.00 1'854'450.67

36 Transferaufwand 4'843'001.43 3'732'810.00 4'540'081.09
360 Ertragsanteile an Dritte 77'166.00 79'000.00 79'782.00
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'376'192.76 2'137'700.00 2'551'424.59
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'315'551.67 1'461'700.00 1'776'727.95
364 Wertberichtigungen Darlehen VV 1.00 0.00 0.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 74'090.00 54'410.00 132'146.55

38 Ausserordentlicher Aufwand 1'998'135.91 0.00 499'732.91
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand -1'864.09 0.00 1'900.00
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand 0.00 0.00 8'619.31
386 Ausserordentlicher Transferaufwand 0.00 0.00 391'600.60
389 Einlagen in das Eigenkapital 2'000'000.00 0.00 97'613.00

39 Interne Verrechnungen 7'202'318.50 7'606'130.00 6'001'210.30
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Gemeinde Glarus Süd
2.4. Jahresrechnung 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

4 Ertrag -66'327'231.30 -58'962'950.00 -58'379'163.70
40 Fiskalertrag -27'426'467.25 -24'161'000.00 -25'917'765.05

400 Direkte Steuern natürliche Personen -24'192'852.90 -21'090'000.00 -21'928'295.95
401 Direkte Steuern juristische Personen -2'330'094.05 -2'200'000.00 -2'878'732.80
402 Übrige direkte Steuern -39'692.00 -30'000.00 -228'212.30
403 Besitz- und Aufwandsteuern -863'828.30 -841'000.00 -882'524.00

41 Regalien und Konzessionen -2'735'175.20 -2'450'500.00 -2'261'474.95
412 Konzessionen -2'735'175.20 -2'450'500.00 -2'261'474.95

42 Entgelte -9'089'254.04 -8'750'520.00 -8'563'026.75
420 Ersatzabgaben -1'839.35 0.00 -215.00
421 Gebühren für Amtshandlungen -274'722.22 -280'900.00 -341'951.80
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -326'029.05 -240'000.00 -337'972.96
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'587'356.71 -6'578'530.00 -6'239'156.13
425 Erlös aus Verkäufen -1'315'580.78 -1'317'500.00 -1'200'382.73
426 Rückerstattungen -549'019.13 -331'090.00 -440'588.13
427 Bussen -8'720.00 -2'500.00 -2'760.00
429 Übrige Entgelte -25'986.80 0.00 0.00

43 Verschiedene Erträge -1'698'299.89 -602'970.00 -2'138'688.31
431 Aktivierung Eigenleistungen -1'295'109.04 -595'970.00 -1'115'414.28
439 Übriger Ertrag -403'190.85 -7'000.00 -1'023'274.03

44 Finanzertrag -5'084'770.96 -2'187'730.00 -3'975'145.85
440 Zinsertrag -73'143.00 -24'640.00 -38'565.60
441 Realisierte Gewinne FV -533'980.00 0.00 -355'950.00
442 Beteiligungsertrag FV -578'172.50 -302'000.00 -196'975.00
443 Liegenschaftenertrag FV -953'013.62 -888'090.00 -905'229.85
444 Wertberichtigungen Anlagen FV -1'913'800.90 0.00 -1'415'726.90
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -525'800.00 -500'000.00 -500'000.00
447 Liegenschaftenertrag VV -493'941.14 -473'000.00 -499'904.70
449 Übriger Finanzertrag -12'919.80 0.00 -62'793.80

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. -2'323'403.40 -1'444'470.00 -561'414.70
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK -829'903.69 -45'600.00 -22'866.20
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK -1'493'499.71 -1'398'870.00 -538'548.50

46 Transferertrag -10'717'388.66 -9'803'860.00 -8'954'545.39
460 Ertragsanteile -1'827'455.85 -1'410'000.00 -1'613'172.60
461 Entschädigungen von Gemeinwesen -85'090.00 -78'600.00 -73'530.00
462 Finanz- und Lastenausgleich -4'177'068.00 -4'168'000.00 -2'076'339.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -4'581'141.03 -4'141'260.00 -5'179'564.04
469 Verschiedener Transferertrag -46'633.78 -6'000.00 -11'939.75

48 Ausserordentlicher Ertrag -50'153.40 -1'955'770.00 -5'892.40
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge -1'423.40 0.00 -5'892.40
484 Ausserordentliche Finanzerträge -48'730.00 0.00 0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 -1'955'770.00 0.00

49 Interne Verrechnungen -7'202'318.50 -7'606'130.00 -6'001'210.30
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Gemeinde Glarus Süd
2.4. Jahresrechnung 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

4 Ertrag -66'327'231.30 -58'962'950.00 -58'379'163.70
40 Fiskalertrag -27'426'467.25 -24'161'000.00 -25'917'765.05

400 Direkte Steuern natürliche Personen -24'192'852.90 -21'090'000.00 -21'928'295.95
401 Direkte Steuern juristische Personen -2'330'094.05 -2'200'000.00 -2'878'732.80
402 Übrige direkte Steuern -39'692.00 -30'000.00 -228'212.30
403 Besitz- und Aufwandsteuern -863'828.30 -841'000.00 -882'524.00

41 Regalien und Konzessionen -2'735'175.20 -2'450'500.00 -2'261'474.95
412 Konzessionen -2'735'175.20 -2'450'500.00 -2'261'474.95

42 Entgelte -9'089'254.04 -8'750'520.00 -8'563'026.75
420 Ersatzabgaben -1'839.35 0.00 -215.00
421 Gebühren für Amtshandlungen -274'722.22 -280'900.00 -341'951.80
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -326'029.05 -240'000.00 -337'972.96
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'587'356.71 -6'578'530.00 -6'239'156.13
425 Erlös aus Verkäufen -1'315'580.78 -1'317'500.00 -1'200'382.73
426 Rückerstattungen -549'019.13 -331'090.00 -440'588.13
427 Bussen -8'720.00 -2'500.00 -2'760.00
429 Übrige Entgelte -25'986.80 0.00 0.00

43 Verschiedene Erträge -1'698'299.89 -602'970.00 -2'138'688.31
431 Aktivierung Eigenleistungen -1'295'109.04 -595'970.00 -1'115'414.28
439 Übriger Ertrag -403'190.85 -7'000.00 -1'023'274.03

44 Finanzertrag -5'084'770.96 -2'187'730.00 -3'975'145.85
440 Zinsertrag -73'143.00 -24'640.00 -38'565.60
441 Realisierte Gewinne FV -533'980.00 0.00 -355'950.00
442 Beteiligungsertrag FV -578'172.50 -302'000.00 -196'975.00
443 Liegenschaftenertrag FV -953'013.62 -888'090.00 -905'229.85
444 Wertberichtigungen Anlagen FV -1'913'800.90 0.00 -1'415'726.90
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -525'800.00 -500'000.00 -500'000.00
447 Liegenschaftenertrag VV -493'941.14 -473'000.00 -499'904.70
449 Übriger Finanzertrag -12'919.80 0.00 -62'793.80

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. -2'323'403.40 -1'444'470.00 -561'414.70
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK -829'903.69 -45'600.00 -22'866.20
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK -1'493'499.71 -1'398'870.00 -538'548.50

46 Transferertrag -10'717'388.66 -9'803'860.00 -8'954'545.39
460 Ertragsanteile -1'827'455.85 -1'410'000.00 -1'613'172.60
461 Entschädigungen von Gemeinwesen -85'090.00 -78'600.00 -73'530.00
462 Finanz- und Lastenausgleich -4'177'068.00 -4'168'000.00 -2'076'339.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -4'581'141.03 -4'141'260.00 -5'179'564.04
469 Verschiedener Transferertrag -46'633.78 -6'000.00 -11'939.75

48 Ausserordentlicher Ertrag -50'153.40 -1'955'770.00 -5'892.40
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge -1'423.40 0.00 -5'892.40
484 Ausserordentliche Finanzerträge -48'730.00 0.00 0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 -1'955'770.00 0.00

49 Interne Verrechnungen -7'202'318.50 -7'606'130.00 -6'001'210.30

Gemeinde Glarus Süd
2.5. Jahresrechnung 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

(- = Ertrag)

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

Erfolgsrechnung -253'146.88 0.00 1'227'747.68

1 Präsidialverwaltung 2'452'186.46 2'552'240.00 2'407'725.00
10 Legislative 156'383.97 120'320.00 78'847.31
110000 Gemeindeversammlung 74'509.47 63'980.00 45'746.26
110100 Wahlen und Abstimmungen 81'874.50 56'340.00 33'101.05

11 Gemeinderat 653'232.02 739'160.00 660'098.11
111000 Gemeinderat 653'232.02 674'160.00 660'098.11
111010 Lohnanpassungen 0.00 65'000.00 0.00

12 Gemeindekanzlei / Archiv 686'196.17 791'040.00 703'045.16
112000 Gemeindekanzlei 639'835.07 740'540.00 660'241.81
112100 Gemeindearchiv 46'361.10 50'500.00 42'803.35

14 Personaldienst 921'357.77 862'400.00 926'539.89
114000 Personaldienst 737'276.82 822'900.00 734'562.56
114001 Arbeitssicherheit 14'178.70 19'500.00 13'394.80
114010 Arbeitgeberleistungen 14'496.00 20'000.00 18'178.00
114020 Gleitzeit- und Feriensaldo Personal 155'406.25 0.00 160'404.53

18 Geschäftsprüfungskommission 35'016.53 39'320.00 39'194.53
118000 GPK 35'016.53 39'320.00 39'194.53

2 Wirtschaft und Finanzen -27'242'164.79 -31'440'730.00 -26'987'065.75
20 Finanzwesen -26'763'730.71 -31'476'630.00 -27'033'008.41
120000 Finanzverwaltung 507'593.88 518'280.00 245'951.51
120100 Revisionsstelle 25'354.40 22'000.00 21'434.20
120201 Einkommenssteuern -20'217'358.85 -17'910'000.00 -18'281'333.20
120202 Vermögenssteuern -3'790'795.90 -3'048'000.00 -3'585'944.85
120203 Gewinnsteuern -1'217'735.35 -1'185'000.00 -1'813'000.45
120204 Kapitalsteuern -1'109'362.80 -995'000.00 -1'045'561.20
120210 Sondersteuern -935'785.50 -603'000.00 -797'449.95
120220 Finanz- und Lastenausgleich -4'177'068.00 -4'168'000.00 -2'076'339.00
120240 Rückverteilung CO2-Abgaben -13'072.05 -6'000.00 -11'939.75
120300 Ertragsanteile übrige -2'480'075.20 -2'200'000.00 -2'001'824.95
120310 Wasserkraftnutzung 18'754.50 18'700.00 21'124.55
120400 Passivzinsen und Vermögenserträge -126'586.40 159'660.00 20'019.73
120450 Baurechtszinsen FV -139'935.10 -144'500.00 -145'537.95
120800 Finanzvermögen 4'892'341.66 20'000.00 2'417'392.90
120810 Finanzpolitische Reserve 2'000'000.00 -1'955'770.00 0.00

21 Wirtschaft 146'802.97 144'710.00 36'030.58
121000 Wirtschaftsförderung 146'802.97 144'710.00 36'030.58

22 Tourismus 263'908.65 275'650.00 243'319.63
122000 Tourismus 263'908.65 275'650.00 243'319.63

23 Regionalverkehr 18'631.00 20'540.00 192'035.30
123000 Regionalverkehr 18'631.00 20'540.00 192'035.30

25 Informatik / EDV 0.00 0.00 0.00
125000 Informatik / EDV 0.00 0.00 0.00
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Gemeinde Glarus Süd
2.5. Jahresrechnung 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

(- = Ertrag)

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

27 Technische Betriebe Glarus Süd -850'800.00 -500'000.00 -500'000.00
127000 Technische Betriebe Glarus Süd -850'800.00 -500'000.00 -500'000.00
127050 Technische Betriebe Glarus Süd 0.00 0.00 0.00

28 Versicherungen 45'009.50 95'000.00 78'549.55
128000 Versicherungen 45'009.50 95'000.00 78'549.55

29 Neutrale Aufwendungen und Erträge -101'986.20 0.00 -3'992.40
129000 Neutrale Aufwendungen und Erträge -101'986.20 0.00 -3'992.40

3 Schule und Familie 14'701'558.32 15'457'000.00 14'325'184.57
30 Schulleitung / Schulsekretariat / Schulkomm. 1'041'061.44 1'087'690.00 976'417.33
130000 Schulleitung / Schulsekretariat 990'971.89 1'036'220.00 934'481.63
130100 Schulkommission 50'089.55 51'470.00 41'935.70

31 Kindergarten 1'976'022.89 1'984'530.00 1'785'117.21
131010 Kindergarten Linthal 325'776.83 334'560.00 240'286.33
131021 Kindergarten Luchsingen 189'890.05 183'140.00 167'001.55
131030 Kindergarten Haslen 202'901.70 187'710.00 177'476.15
131032 Kindergarten Schwanden 472'543.69 431'590.00 422'990.14
131037 Kreiskindergarten Mitlödi 432'562.39 454'130.00 447'276.59
131040 Kindergarten Sernftal 314'177.08 340'720.00 309'915.60
131099 Stellvertretungen Kindergarten 38'171.15 52'680.00 20'170.85

33 Primarschule 6'456'681.21 6'571'480.00 6'627'735.35
133011 Primarschule Linthal 1'496'189.20 1'509'300.00 1'516'963.08
133020 Primarschule Braunwald 247'406.15 280'580.00 259'448.50
133022 Primarschule Hätzingen 527'211.70 532'770.00 505'307.55
133030 Primarschule Haslen 619'677.22 637'420.00 636'620.18
133031 Primarschule Schwanden 1'434'150.79 1'404'490.00 1'407'960.75
133035 Primarschule Schwändi 247'658.10 251'310.00 285'447.58
133038 Primarschule Mitlödi 857'600.83 943'170.00 908'262.32
133040 Primarschule Engi 915'188.92 868'770.00 932'805.94
133099 Stellvertretungen Primarschule 111'598.30 143'670.00 174'919.45

34 Oberstufe 3'508'883.52 3'589'010.00 3'346'837.71
134010 Oberstufenschulkreis Linthal 630'933.46 704'170.00 696'607.95
134030 Oberstufenschulkreis Schwanden 2'102'806.06 2'159'730.00 1'994'084.93
134040 Oberstufe Matt 475'856.14 506'370.00 469'601.68
134050 Sportschule Glarnerland 86'133.00 100'240.00 100'122.00
134099 Stellvertretungen Oberstufe 213'154.86 118'500.00 86'421.15

35 Volksschule sonstiges 439'734.35 528'250.00 424'997.25
135000 Volksschule sonstiges 192'290.30 206'000.00 149'152.65
135010 Bibliotheken 2'860.35 18'440.00 14'314.45
135050 Kantonsschule 16'998.00 13'250.00 11'900.00
135090 EDV an den Schulen 227'585.70 290'560.00 249'630.15

36 Sonderpädagogik 207'879.43 251'140.00 182'634.33
136000 Sonderpädagogik 207'879.43 251'140.00 182'634.33

38 Tagesbetreuung / Krippen 762'105.25 1'083'990.00 724'162.94
138090 Tagesbetreuung 196'875.95 258'870.00 243'924.45
138110 Tagesbetreuung Linthal 133'654.87 191'590.00 147'433.14
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138120 Hort Mitlödi 122'469.59 134'990.00 64'929.20
138130 Chinderburg Schwanden 197'196.36 287'480.00 181'305.58
138140 Hort Schwanden 111'908.48 211'060.00 86'570.57

39 Familie und Jugend 309'190.23 360'910.00 257'282.45
139100 Jugendarbeit 309'190.23 360'910.00 257'282.45

4 Gesellschaft und Sicherheit 1'548'846.17 1'853'020.00 1'619'243.34
40 Gesellschaft 115'469.06 189'540.00 144'759.43
140000 Departement GuS 115'469.06 189'540.00 144'759.43

41 Gesundheit und Soziales 30'819.40 99'280.00 123'128.10
141000 Ambulante Krankenpflege 0.00 0.00 -64'546.90
141100 Alters- und Pflegeheime 0.00 2'260.00 63'868.05
141300 Soziales 30'819.40 97'020.00 123'806.95

42 Kultur 163'244.87 131'440.00 165'828.85
142000 Kultur 154'763.37 122'000.00 161'332.05
142200 Kulturelle Projekte und Anlässe 8'481.50 9'440.00 4'496.80

43 Kurtaxen 0.00 0.00 0.00
143000 Kurtaxen 0.00 0.00 0.00

44 Sport und Freizeit 510'399.66 575'040.00 434'763.19
144000 Sport und Freizeit 33'575.05 80'000.00 41'293.95
144100 Schiesswesen 31'531.49 43'240.00 40'162.20
144400 Sport- und Freizeitanlagen 271'659.42 277'530.00 199'655.87
144500 Schwimmbäder 173'633.70 174'270.00 153'651.17

45 Einwohner 517'521.18 584'230.00 482'693.81
145000 Einwohneramt 193'048.52 228'000.00 185'423.10
145100 Tageskarten -1'030.56 -2'500.00 -4'996.49
145500 Friedhof und Bestattungen 325'503.22 358'730.00 302'267.20

46 Feuerwehr 95'663.11 109'840.00 152'764.15
146000 Feuerwehrkommando -605'713.80 -661'530.00 -760'150.30
146010 Feuerwehr Braunwald 55'339.30 65'000.00 62'732.55
146020 Feuerwehr Grosstal Süd 166'878.95 185'020.00 186'373.30
146030 Feuerwehr Kärpf 287'374.46 306'280.00 434'822.25
146031 Hubretter Feuerwehr Kärpf 0.00 0.00 0.00
146040 Feuerwehr Engi - Matt 94'293.55 95'980.00 123'037.65
146050 Feuerwehr Elm 97'490.65 119'090.00 105'948.70

47 Zivilschutz 115'728.89 163'650.00 115'305.81
147000 Zivilschutz 130'594.09 112'500.00 99'075.10
147100 Ziviler Führungsstab -14'865.20 51'150.00 16'230.71

5 Tiefbau und Werke 2'145'443.44 2'735'870.00 2'392'185.31

51 Werkbetrieb 2'245'005.52 2'664'740.00 2'342'444.11
151000 Werkbetrieb 144'208.81 31'890.00 355'777.98
151100 Dorfstrassen 860'590.88 912'360.00 679'307.97
151101 Schneeräumung Dorfstrassen 763'969.13 1'216'500.00 894'677.23
151110 Dorfgestaltung, Plätze, Anlagen 175'325.50 206'830.00 139'984.60
151111 Auenstrasse Linthal 10'048.88 9'100.00 12'715.58
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151120 Öffentliche Beleuchtung 281'042.32 278'400.00 257'070.05
151150 Kantonsstrassen 9'820.00 9'660.00 2'910.70
151300 Fahrzeuge Werkbetrieb 0.00 0.00 0.00

53 Wasserversorgung 110'981.84 142'600.00 105'229.63
153000 Wasserversorgung / öffentl. Brunnen 49'773.79 37'600.00 35'513.88
153100 Wasserwerk SF 0.00 0.00 0.00
153200 Löschwasserversorgung 61'208.05 105'000.00 69'715.75

54 Abwasserbeseitigung 20'233.00 0.00 20'501.00
154100 Abwasserbeseitigung SF 0.00 0.00 0.00
154900 Entwässerung Braunwald 20'233.00 0.00 20'501.00

55 Abfallwirtschaft 162'629.68 171'800.00 128'650.80
155000 Abfallwirtschaft allgemein 9'548.65 10'000.00 12'948.90
155020 Kadaversammelstelle Grosstal 10'282.76 9'200.00 5'684.00
155040 Kadaversammelstelle Sernftal 4'167.06 9'500.00 4'646.25
155100 Abfallwirtschaft SF 0.00 0.00 0.00
155200 Robi Dog 138'631.21 143'100.00 105'371.65

56 Deponien -393'406.60 -243'270.00 -204'640.23
156000 Deponien -393'406.60 -243'270.00 -204'640.23

6 Hochbau und Liegenschaften 1'839'404.58 4'277'190.00 3'180'568.56

60 Hochbau / Planung 667'594.37 961'290.00 791'146.83
160000 Bauamt / Bauverwaltung 553'990.47 869'780.00 501'080.98
160040 Nachführung amtliche Vermessungen 0.00 4'000.00 0.00
160050 Orts- und Raumplanung 113'373.90 86'510.00 286'995.60
160090 Verkauf von Bauland 230.00 1'000.00 3'070.25

61 Immob. VV Verwaltungsliegenschaften 600'335.21 684'860.00 822'565.11
161000 Liegenschaftsverwaltung 107'788.10 155'010.00 242'733.31
161010 Fahrzeuge Liegenschaften 0.00 0.00 0.00
161100 Immobilien Verwaltungsvermögen 95'709.80 103'660.00 133'904.95
161102 Gemeindehaus Schwanden 53'027.25 61'500.00 49'076.20
161103 Gemeindehaus Mitlödi 45'637.21 40'400.00 83'943.75
161104 Gemeindehaus Haslen 19'224.58 29'200.00 22'942.85
161106 Schulhaus Nidfurn / Verwaltung 25'917.30 31'400.00 24'607.05
161107 Gemeindehaus Elm 76'789.70 63'030.00 98'580.80
161110 Liegenschaften VV Linthal 1'698.12 11'370.00 9'631.65
161120 Liegenschaften VV mittl. Grosstal 250.51 900.00 163.90
161121 Mehrzweckhalle Rüti 44'961.71 46'430.00 31'861.30
161130 Liegenschaften VV Schwanden 881.65 1'000.00 599.85
161131 Gemeindezentrum Schwanden 123'812.71 134'960.00 118'523.90
161132 MFH Hauptstrasse 38, Mitlödi 0.00 0.00 -120.25
161140 Liegenschaften VV Sernftal 562.30 2'100.00 1'836.75
161201 Werkhof Rüti 0.00 0.00 0.00
161202 Maschinenraum Sändli 0.00 0.00 0.00
161203 Werkhof Herren 0.00 0.00 0.00
161204 Werkhof / Garagen Engi 0.00 0.00 0.00
161205 Werkhof Elm 0.00 0.00 0.00
161206 Werkhöfe / Gebäude Forst 0.00 0.00 0.00
161210 Werkhöfe Braunwald+Matt 0.00 0.00 0.00
161300 Notschlachthaus Nidfurn 4'074.27 3'900.00 4'279.10
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62 Immob. VV Schulliegenschaften 2'603'022.67 2'634'810.00 2'481'047.27
162000 Schulliegenschaften 152'432.20 171'690.00 107'573.05
162010 Kindergarten Linthal 51'716.84 75'170.00 35'579.30
162011 Primarschule Linthal 165'063.81 184'880.00 158'881.05
162012 Sekundarschulhaus Grosstal 59'753.49 80'670.00 106'732.25
162015 Turnhalle Linthal 107'889.73 117'890.00 116'477.15
162020 Schulliegenschaften Braunwald 45'019.41 67'360.00 77'200.35
162021 Kindergarten Luchsingen 50'914.04 31'350.00 18'546.10
162022 Schulliegenschaften Hätzingen 109'854.69 125'810.00 129'476.50
162025 Schulhaus Rüti 0.00 0.00 1.00
162030 Schulliegenschaften Haslen 107'449.15 108'200.00 103'847.30
162031 Buchenschulhaus / Turnhallen 770'810.38 720'140.00 805'717.70
162032 Kindergarten Schwanden 42'966.91 77'800.00 90'666.50
162033 Hort Schwanden (Gebäude) 77'373.29 65'080.00 59'212.45
162034 Chinderburg Schwanden (Gebäude) 68'020.30 62'740.00 71'302.40
162035 Schulliegenschaften Schwändi 49'921.67 34'900.00 50'462.07
162037 Kindergarten Mitlödi 68'700.29 62'350.00 54'487.10
162038 Schulhaus Mitlödi 220'737.55 226'390.00 147'699.75
162040 Schulliegenschaften Engi 257'787.53 256'030.00 141'393.20
162041 Schulliegenschaften Matt 115'168.62 93'620.00 137'632.90
162045 Kindergarten Elm 40'584.43 35'150.00 38'225.05
162050 Therapiezentrum Schule Glarus Süd 40'858.34 37'590.00 29'934.10

63 Immobilien FV -2'147'234.12 -69'580.00 -1'029'169.20
163500 Immobilien Finanzvermögen -2'033'635.45 42'000.00 -863'162.55
163510 Liegenschaften FV Linthal -17'354.15 -24'450.00 -25'316.20
163511 Mehrfamilienhaus Seggen, Linthal -15'152.79 -14'550.00 -23'041.05
163520 Liegenschaften FV mittl. Grosstal -52'922.14 -27'450.00 -80'818.30
163521 Schulhaus Diesbach, Spitex -32'681.42 -24'690.00 -25'802.65
163522 Grosshaus Rüti, Dorfstrasse 66 -29'232.57 2'250.00 -7'363.85
163530 Liegenschaften FV Schwanden -22'259.07 -8'240.00 -31'846.10
163531 Liegenschaft alte Schule, Sool -6'197.76 -8'900.00 -12'712.10
163532 Liegenschaft Haus Bären, Sool 3'089.41 -6'600.00 8'678.55
163533 Schulhaus Sool 63'834.76 10'900.00 17'950.65
163534 Drehscheibe Bahnhof Schwanden -6'725.77 -3'600.00 2'345.50
163535 MFH Hauptstrasse 38 FV, Mitlödi -1'543.91 0.00 0.00
163540 Liegenschaften FV Sernftal 1'525.94 -12'750.00 9'980.30
163590 Verkauf Liegenschaften FV 2'020.80 6'500.00 1'938.60

64 Bahnhöfe / Bushaltestellen 51'258.77 59'850.00 74'383.50
164000 Bahnhöfe / Bushaltestellen 51'258.77 59'850.00 74'383.50

65 Umweltschutz 1'324.68 5'960.00 954.05
165000 Umweltschutz 1'324.68 5'960.00 954.05

66 Denkmalpflege / Heimatschutz 63'103.00 0.00 39'641.00
166000 Denkmalpflege / Heimatschutz 63'103.00 0.00 39'641.00

7 Wald und Landwirtschaft 4'301'578.94 4'565'410.00 4'289'906.65
70 Forstwirtschaft 1'908'455.96 1'653'110.00 1'359'249.98
170000 Forstwirtschaft 1'968'187.85 1'677'110.00 1'370'319.62
170200 Schnitzelholz -59'731.89 -24'000.00 -11'069.64
170300 Fahrzeuge Forstwirtschaft 0.00 0.00 0.00
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71 Waldstrassen 664'201.28 849'850.00 999'399.23
171000 Waldstrassen 664'201.28 849'850.00 999'399.23

72 Naturgefahren 166'332.25 332'810.00 301'974.60
172000 Lawinenverbauungen 32'449.80 29'810.00 31'795.75
172500 Naturgefahren 133'882.45 303'000.00 270'178.85
172510 Wagenrunse Schwanden 0.00 0.00 0.00

73 Wanderwege 609'300.26 594'290.00 548'640.93
173000 Wanderwege 609'300.26 594'290.00 548'640.93

74 Gewässer 223'448.31 301'720.00 153'177.40
174000 Bäche und Runsen 213'948.31 292'220.00 143'680.30
174100 Gewässerverbauung 9'500.00 9'500.00 9'497.10

75 Übriger Naturschutz 103'755.17 147'820.00 116'830.90
175000 Arten- und Landschaftsschutz 103'755.17 147'820.00 116'830.90

77 Alpwirtschaft 628'767.38 606'560.00 795'444.93
1770xx Alpen (diverse Kostenstellen) 628'767.38 606'560.00 795'444.93

78 Landwirtschaft -2'681.67 79'250.00 15'188.68
178500 Landwirtschaft 9'540.00 3'410.00 3'757.60
178510 Landw. Liegenschaften -12'221.67 75'840.00 11'431.08

Gesamtergebnis -253'146.88 0.00 1'227'747.68

Gemeinde Glarus Süd
2.5. Jahresrechnung 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen / Zusammenzug

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ZUSAMMENZUG

ERFOLGSRECHNUNG
66'074'084 -66'327'231 58'962'950 -58'962'950 59'606'911 -58'379'164

Nettoaufwand / Nettoertrag (-) -253'147 1'227'748

1 PRÄSIDIALES 2'523'228 -71'041 2'591'490 -39'250 2'496'202 -88'477
Nettoaufwand 2'452'186 2'552'240 2'407'725

2 WIRTSCHAFT UND FINANZEN 11'990'175 -39'232'340 3'504'880 -34'945'610 7'262'949 -34'250'014
Nettoertrag (-) -27'242'165 -31'440'730 -26'987'066

3 SCHULE UND FAMILIE 16'463'272 -1'761'714 16'849'700 -1'392'700 16'131'216 -1'806'031
Nettoaufwand 14'701'558 15'457'000 14'325'185

4 GESELLSCHAFT UND SICHERHEIT 4'633'110 -3'084'264 4'031'460 -2'178'440 4'164'129 -2'544'886
Nettoaufwand 1'548'846 1'853'020 1'619'243

5 TIEFBAU UND WERKE 12'142'307 -9'996'863 12'781'970 -10'046'100 11'560'031 -9'167'846
Nettoaufwand 2'145'443 2'735'870 2'392'185

6 HOCHBAU UND LIEGENSCHAFTEN 7'027'244 -5'187'840 7'058'520 -2'781'330 7'138'157 -3'957'588
Nettoaufwand 1'839'405 4'277'190 3'180'569

7 WALD UND LANDWIRTSCHAFT 11'294'749 -6'993'170 12'144'930 -7'579'520 10'854'229 -6'564'322
Nettoaufwand 4'301'579 4'565'410 4'289'907

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023
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2.5. Jahresrechnung 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen / Zusammenzug

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ZUSAMMENZUG

ERFOLGSRECHNUNG
66'074'084 -66'327'231 58'962'950 -58'962'950 59'606'911 -58'379'164

Nettoaufwand / Nettoertrag (-) -253'147 1'227'748

1 PRÄSIDIALES 2'523'228 -71'041 2'591'490 -39'250 2'496'202 -88'477
Nettoaufwand 2'452'186 2'552'240 2'407'725

2 WIRTSCHAFT UND FINANZEN 11'990'175 -39'232'340 3'504'880 -34'945'610 7'262'949 -34'250'014
Nettoertrag (-) -27'242'165 -31'440'730 -26'987'066

3 SCHULE UND FAMILIE 16'463'272 -1'761'714 16'849'700 -1'392'700 16'131'216 -1'806'031
Nettoaufwand 14'701'558 15'457'000 14'325'185

4 GESELLSCHAFT UND SICHERHEIT 4'633'110 -3'084'264 4'031'460 -2'178'440 4'164'129 -2'544'886
Nettoaufwand 1'548'846 1'853'020 1'619'243

5 TIEFBAU UND WERKE 12'142'307 -9'996'863 12'781'970 -10'046'100 11'560'031 -9'167'846
Nettoaufwand 2'145'443 2'735'870 2'392'185

6 HOCHBAU UND LIEGENSCHAFTEN 7'027'244 -5'187'840 7'058'520 -2'781'330 7'138'157 -3'957'588
Nettoaufwand 1'839'405 4'277'190 3'180'569

7 WALD UND LANDWIRTSCHAFT 11'294'749 -6'993'170 12'144'930 -7'579'520 10'854'229 -6'564'322
Nettoaufwand 4'301'579 4'565'410 4'289'907

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023
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2.6.1 Jahresrechnung 2024: Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

(- = Ertrag)

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung

2 Wirtschaft und Finanzen 52'340.00 430'000.00 377'660.00

122000 Tourismus 52'340.00 430'000.00 377'660.00

Finanzinfra, Mitfin. Tourist. Kerninfrastr. (Rahmenkredit 2020-2028) 36'340.00 0.00 -36'340.00

Finanzinfra-Gesellschaft, Aktienkapital 16'000.00 430'000.00 414'000.00

3 Schule und Familie 540'136.20 221'000.00 -319'136.20

133031 Primarschule Schwanden 10'000.00 10'000.00 0.00

Schwanden, Anschaffung 2 Smartboards PS 10'000.00 10'000.00 0.00

133040 Primarschule Engi 142'392.55 161'000.00 18'607.45

Engi, Anschaffung 8 Smartboards PS 80'251.00 80'000.00 -251.00

Engi, Mobiliar & Einrichtungen PS 62'141.55 81'000.00 18'858.45

134030 Oberstufenschulkreis Schwanden 17'232.90 20'000.00 2'767.10

Schwanden, Anschaffung 1 Tagesbeamer Singsaal OS 7'079.30 10'000.00 2'920.70

Schwanden, Anschaffung 2 Smartboards OS 10'153.60 10'000.00 -153.60

135000 Volksschule sonstiges 4'490.00 30'000.00 25'510.00

EDV Schulen, Ersatz iPads (alle) 4'490.00 0.00 -4'490.00

EDV Schulen, Ersatz Schüler/Lehrer-Laptops 2024 0.00 30'000.00 30'000.00

139100 Jugendarbeit 366'020.75 0.00 -366'020.75

Nidfurn, Sanierung Jugendraum Bahnhof 366'020.75 0.00 -366'020.75

4 Gesellschaft und Sicherheit 216'540.89 281'000.00 64'459.11

144400 Sport- und Freizeitanlagen 150'905.35 261'000.00 110'094.65

Rüti, Spielfeldsanierung 150'905.35 261'000.00 110'094.65

144500 Schwimmbäder 0.00 20'000.00 20'000.00

Schwanden, Schwimmbad Kinderbecken, 2025 0.00 20'000.00 20'000.00

147100 Ziviler Führungsstab 65'635.54 0.00 -65'635.54

Elm, Raminerbach, 4 GuS, GFO Intervention 799.80 0.00 -799.80

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 4 GuS Intervention 115'301.44 0.00 -115'301.44

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 4 GuS Sofortmassnahmen -75'204.80 0.00 75'204.80

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 4 GuS Überwachung 24'739.10 0.00 -24'739.10

5 Tiefbau und Werke 5'525'249.82 6'943'000.00 1'417'750.18

151100 Dorfstrassen 2'321'558.56 2'158'000.00 -163'558.56

Diesbach, Kantonsstrasse 5-32, Sanierung (18) 39'480.00 10'000.00 -29'480.00

Engi, Dorfstrasse, Sanierung 271'917.75 0.00 -271'917.75

Engi, Mühlebachbrücke 25'959.75 0.00 -25'959.75

Hätzingen, Sanierung Strasse und Werkleitungen 32'327.55 450'000.00 417'672.45

Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, Sanierung in Kantonsstrasse 4'003.15 0.00 -4'003.15

Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung 226'992.92 0.00 -226'992.92

Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung 350.00 0.00 -350.00

Matt, Brücke Gädmeren, Sanierung 176'724.50 180'000.00 3'275.50

Matt, Sanierung Brücke Obere Allmeind 189'655.85 150'000.00 -39'655.85

Matt, Sanierung Stützmauer Weissenbergstrasse 5'374.30 0.00 -5'374.30

Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen ST (179) 329.55 0.00 -329.55

Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 452'939.80 375'000.00 -77'939.80

Schwanden, Mühlestrasse, Sanierung 256'164.40 130'000.00 -126'164.40

Schwanden, Niderentalstrasse neue Strassenführung 79'578.50 100'000.00 20'421.50

Schwanden, Pulverturm Sanierung 130'022.25 50'000.00 -80'022.25

Schwanden, Sanierung Rüteli-/Clariden-/Güetlistrasse 24'051.50 20'000.00 -4'051.50

Schwanden, Sernftalstrasse Bahnhof-Föhnenstrasse Sanierung in Kantonsstrasse 0.00 100'000.00 100'000.00

Schwanden, Umfahrung Niderentalstrasse Rutschung-Wagenrunse 104'096.44 200'000.00 95'903.56

Schwanden, Wagenrunse, M8, 5 TuW, Anpassungen Werkleitungen Strasse 22'486.60 0.00 -22'486.60

Schwändi, Schüpfen Leitungsbau 279'103.75 388'000.00 108'896.25
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Sool, Untersool-Obersool Sanierung 0.00 5'000.00 5'000.00

151300 Fahrzeuge Werkbetrieb 30'180.00 0.00 -30'180.00

WH Schwanden Schneepflug ZAUGG (Ladog) 10'800.00 0.00 -10'800.00

WH Sernftal Salzstreuer Aufbau Pick-Up 19'380.00 0.00 -19'380.00

153100 Wasserwerk SF 2'504'737.15 3'891'000.00 1'386'262.85

Allgemein, Wasser, Anschlussgebühren -186'169.68 -100'000.00 86'169.68

Braunwald, QWPW Briestloch, Neubau Quellfassung 106'117.72 0.00 -106'117.72

Braunwald, Reservoir Mittelzone (bisher Schwändiberg), Neubau (120) 597'527.69 1'035'000.00 437'472.31

Braunwald, Schwettiberg, Leitungserneuerung (87) -23'530.15 0.00 23'530.15

Braunwald, Steuerung Wasser, Anpassung an neue Verhältnisse (124) 187.50 0.00 -187.50

Diesbach, Anpassung Reservoir Schluchen 420'765.78 640'000.00 219'234.22

Diesbach, Kantonsstrasse 5-32, Sanierung (18) 239'462.95 150'000.00 -89'462.95

Elm, Schacht Auen 46'008.01 0.00 -46'008.01

Engi, Dorfstrasse, Sanierung 8'155.28 0.00 -8'155.28

Hätzingen, Ableitung Quellen zu Reservoir Schluchen, Res. Schluchen bis Hätzinen 23'901.68 50'000.00 26'098.32

Hätzingen, Sanierung Strasse und Werkleitungen 57'251.57 515'000.00 457'748.43

Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, Sanierung in Kantonsstrasse -32'763.80 0.00 32'763.80

Luchsingen Verbindung mit Hätzingen 434'261.26 675'000.00 240'738.74

Luchsingen, Ableitung Nesslen, Sammelquellen, Bezugsschacht Bad 49'850.91 0.00 -49'850.91

Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung 69'803.98 0.00 -69'803.98

Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung -10'441.60 0.00 10'441.60

Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen WV -8'920.93 0.00 8'920.93

Rüti, Reservoir / Ableitung / Netzanschluss 40'500.00 0.00 -40'500.00

Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 128'038.67 135'000.00 6'961.33

Schwanden, Mühlestrasse, Sanierung 110'782.09 120'000.00 9'217.91

Schwanden, Pulverturm Sanierung 138'756.11 120'000.00 -18'756.11

Schwanden, Sanierung Rüteli-/Clariden-/Güetlistrasse 9'168.92 20'000.00 10'831.08

Schwanden, Sernftalstrasse Bahnhof-Föhnenstrasse Sanierung in Kantonsstrasse 0.00 45'000.00 45'000.00

Schwändi, Ableitung Guppen Reservoir Sitli, Sanierung 4'697.00 10'000.00 5'303.00

Schwändi, Schüpfen Leitungsbau 281'326.19 466'000.00 184'673.81

Sool, Untersool-Obersool Sanierung 0.00 10'000.00 10'000.00

154100 Abwasserbeseitigung SF 589'451.45 864'000.00 274'548.55

Allgemein, Abwasser, Anschlussgebühren -131'200.28 -100'000.00 31'200.28

Allgemein, GEP Glarus Süd, Überarbeitung (105) 41'249.09 0.00 -41'249.09

Braunwald, Abwasserleitungen, Sanierung 900.00 40'000.00 39'100.00

Braunwald, Rutschung Gysenegg 782.61 0.00 -782.61

Diesbach, Kantonsstrasse 5-32, Sanierung (18) 2'616.20 15'000.00 12'383.80

Engi, Dorfstrasse, Sanierung 28'947.97 0.00 -28'947.97

Hätzingen, Sanierung Strasse und Werkleitungen 2'127.29 100'000.00 97'872.71

Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung -2'031.89 0.00 2'031.89

Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen AB 1'783.44 0.00 -1'783.44

Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 235'042.78 260'000.00 24'957.22

Schwanden, Mühlestrasse, Sanierung 83'942.98 105'000.00 21'057.02

Schwanden, Pulverturm Sanierung 204'737.54 180'000.00 -24'737.54

Schwanden, Sanierung Rüteli-/Clariden-/Güetlistrasse 20'265.59 20'000.00 -265.59

Schwanden, Sernftalstrasse Bahnhof-Föhnenstrasse Sanierung in Kantonsstrasse 0.00 100'000.00 100'000.00

Schwanden, Wagenrunse, M9, 5 TuW, Anpassungen Werkleitungen Abwasser 3'042.58 0.00 -3'042.58

Schwändi, Schüpfen Leitungsbau 97'245.55 124'000.00 26'754.45

Sool, Untersool-Obersool Sanierung 0.00 20'000.00 20'000.00
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2 Wirtschaft und Finanzen 52'340.00 430'000.00 377'660.00

122000 Tourismus 52'340.00 430'000.00 377'660.00

Finanzinfra, Mitfin. Tourist. Kerninfrastr. (Rahmenkredit 2020-2028) 36'340.00 0.00 -36'340.00

Finanzinfra-Gesellschaft, Aktienkapital 16'000.00 430'000.00 414'000.00

3 Schule und Familie 540'136.20 221'000.00 -319'136.20

133031 Primarschule Schwanden 10'000.00 10'000.00 0.00

Schwanden, Anschaffung 2 Smartboards PS 10'000.00 10'000.00 0.00

133040 Primarschule Engi 142'392.55 161'000.00 18'607.45

Engi, Anschaffung 8 Smartboards PS 80'251.00 80'000.00 -251.00

Engi, Mobiliar & Einrichtungen PS 62'141.55 81'000.00 18'858.45

134030 Oberstufenschulkreis Schwanden 17'232.90 20'000.00 2'767.10

Schwanden, Anschaffung 1 Tagesbeamer Singsaal OS 7'079.30 10'000.00 2'920.70

Schwanden, Anschaffung 2 Smartboards OS 10'153.60 10'000.00 -153.60

135000 Volksschule sonstiges 4'490.00 30'000.00 25'510.00

EDV Schulen, Ersatz iPads (alle) 4'490.00 0.00 -4'490.00

EDV Schulen, Ersatz Schüler/Lehrer-Laptops 2024 0.00 30'000.00 30'000.00

139100 Jugendarbeit 366'020.75 0.00 -366'020.75

Nidfurn, Sanierung Jugendraum Bahnhof 366'020.75 0.00 -366'020.75

4 Gesellschaft und Sicherheit 216'540.89 281'000.00 64'459.11

144400 Sport- und Freizeitanlagen 150'905.35 261'000.00 110'094.65

Rüti, Spielfeldsanierung 150'905.35 261'000.00 110'094.65

144500 Schwimmbäder 0.00 20'000.00 20'000.00

Schwanden, Schwimmbad Kinderbecken, 2025 0.00 20'000.00 20'000.00

147100 Ziviler Führungsstab 65'635.54 0.00 -65'635.54

Elm, Raminerbach, 4 GuS, GFO Intervention 799.80 0.00 -799.80

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 4 GuS Intervention 115'301.44 0.00 -115'301.44

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 4 GuS Sofortmassnahmen -75'204.80 0.00 75'204.80

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 4 GuS Überwachung 24'739.10 0.00 -24'739.10

5 Tiefbau und Werke 5'525'249.82 6'943'000.00 1'417'750.18

151100 Dorfstrassen 2'321'558.56 2'158'000.00 -163'558.56

Diesbach, Kantonsstrasse 5-32, Sanierung (18) 39'480.00 10'000.00 -29'480.00

Engi, Dorfstrasse, Sanierung 271'917.75 0.00 -271'917.75

Engi, Mühlebachbrücke 25'959.75 0.00 -25'959.75

Hätzingen, Sanierung Strasse und Werkleitungen 32'327.55 450'000.00 417'672.45

Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, Sanierung in Kantonsstrasse 4'003.15 0.00 -4'003.15

Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung 226'992.92 0.00 -226'992.92

Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung 350.00 0.00 -350.00

Matt, Brücke Gädmeren, Sanierung 176'724.50 180'000.00 3'275.50

Matt, Sanierung Brücke Obere Allmeind 189'655.85 150'000.00 -39'655.85

Matt, Sanierung Stützmauer Weissenbergstrasse 5'374.30 0.00 -5'374.30

Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen ST (179) 329.55 0.00 -329.55

Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 452'939.80 375'000.00 -77'939.80

Schwanden, Mühlestrasse, Sanierung 256'164.40 130'000.00 -126'164.40

Schwanden, Niderentalstrasse neue Strassenführung 79'578.50 100'000.00 20'421.50

Schwanden, Pulverturm Sanierung 130'022.25 50'000.00 -80'022.25

Schwanden, Sanierung Rüteli-/Clariden-/Güetlistrasse 24'051.50 20'000.00 -4'051.50

Schwanden, Sernftalstrasse Bahnhof-Föhnenstrasse Sanierung in Kantonsstrasse 0.00 100'000.00 100'000.00

Schwanden, Umfahrung Niderentalstrasse Rutschung-Wagenrunse 104'096.44 200'000.00 95'903.56

Schwanden, Wagenrunse, M8, 5 TuW, Anpassungen Werkleitungen Strasse 22'486.60 0.00 -22'486.60

Schwändi, Schüpfen Leitungsbau 279'103.75 388'000.00 108'896.25
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Sool, Untersool-Obersool Sanierung 0.00 5'000.00 5'000.00

151300 Fahrzeuge Werkbetrieb 30'180.00 0.00 -30'180.00

WH Schwanden Schneepflug ZAUGG (Ladog) 10'800.00 0.00 -10'800.00

WH Sernftal Salzstreuer Aufbau Pick-Up 19'380.00 0.00 -19'380.00

153100 Wasserwerk SF 2'504'737.15 3'891'000.00 1'386'262.85

Allgemein, Wasser, Anschlussgebühren -186'169.68 -100'000.00 86'169.68

Braunwald, QWPW Briestloch, Neubau Quellfassung 106'117.72 0.00 -106'117.72

Braunwald, Reservoir Mittelzone (bisher Schwändiberg), Neubau (120) 597'527.69 1'035'000.00 437'472.31

Braunwald, Schwettiberg, Leitungserneuerung (87) -23'530.15 0.00 23'530.15

Braunwald, Steuerung Wasser, Anpassung an neue Verhältnisse (124) 187.50 0.00 -187.50

Diesbach, Anpassung Reservoir Schluchen 420'765.78 640'000.00 219'234.22

Diesbach, Kantonsstrasse 5-32, Sanierung (18) 239'462.95 150'000.00 -89'462.95

Elm, Schacht Auen 46'008.01 0.00 -46'008.01

Engi, Dorfstrasse, Sanierung 8'155.28 0.00 -8'155.28

Hätzingen, Ableitung Quellen zu Reservoir Schluchen, Res. Schluchen bis Hätzinen 23'901.68 50'000.00 26'098.32

Hätzingen, Sanierung Strasse und Werkleitungen 57'251.57 515'000.00 457'748.43

Linthal, Dorfstrasse bis Ennentl. Strasse, Sanierung in Kantonsstrasse -32'763.80 0.00 32'763.80

Luchsingen Verbindung mit Hätzingen 434'261.26 675'000.00 240'738.74

Luchsingen, Ableitung Nesslen, Sammelquellen, Bezugsschacht Bad 49'850.91 0.00 -49'850.91

Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung 69'803.98 0.00 -69'803.98

Luchsingen, Stadelstrasse Sanierung -10'441.60 0.00 10'441.60

Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen WV -8'920.93 0.00 8'920.93

Rüti, Reservoir / Ableitung / Netzanschluss 40'500.00 0.00 -40'500.00

Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 128'038.67 135'000.00 6'961.33

Schwanden, Mühlestrasse, Sanierung 110'782.09 120'000.00 9'217.91

Schwanden, Pulverturm Sanierung 138'756.11 120'000.00 -18'756.11

Schwanden, Sanierung Rüteli-/Clariden-/Güetlistrasse 9'168.92 20'000.00 10'831.08

Schwanden, Sernftalstrasse Bahnhof-Föhnenstrasse Sanierung in Kantonsstrasse 0.00 45'000.00 45'000.00

Schwändi, Ableitung Guppen Reservoir Sitli, Sanierung 4'697.00 10'000.00 5'303.00

Schwändi, Schüpfen Leitungsbau 281'326.19 466'000.00 184'673.81

Sool, Untersool-Obersool Sanierung 0.00 10'000.00 10'000.00

154100 Abwasserbeseitigung SF 589'451.45 864'000.00 274'548.55

Allgemein, Abwasser, Anschlussgebühren -131'200.28 -100'000.00 31'200.28

Allgemein, GEP Glarus Süd, Überarbeitung (105) 41'249.09 0.00 -41'249.09

Braunwald, Abwasserleitungen, Sanierung 900.00 40'000.00 39'100.00

Braunwald, Rutschung Gysenegg 782.61 0.00 -782.61

Diesbach, Kantonsstrasse 5-32, Sanierung (18) 2'616.20 15'000.00 12'383.80

Engi, Dorfstrasse, Sanierung 28'947.97 0.00 -28'947.97

Hätzingen, Sanierung Strasse und Werkleitungen 2'127.29 100'000.00 97'872.71

Luchsingen, Maschinenstrasse, Sanierung -2'031.89 0.00 2'031.89

Mitlödi, Park, Ersatz Leitungen AB 1'783.44 0.00 -1'783.44

Schwanden, Buchen, Sanierung (31) 235'042.78 260'000.00 24'957.22

Schwanden, Mühlestrasse, Sanierung 83'942.98 105'000.00 21'057.02

Schwanden, Pulverturm Sanierung 204'737.54 180'000.00 -24'737.54

Schwanden, Sanierung Rüteli-/Clariden-/Güetlistrasse 20'265.59 20'000.00 -265.59

Schwanden, Sernftalstrasse Bahnhof-Föhnenstrasse Sanierung in Kantonsstrasse 0.00 100'000.00 100'000.00

Schwanden, Wagenrunse, M9, 5 TuW, Anpassungen Werkleitungen Abwasser 3'042.58 0.00 -3'042.58

Schwändi, Schüpfen Leitungsbau 97'245.55 124'000.00 26'754.45

Sool, Untersool-Obersool Sanierung 0.00 20'000.00 20'000.00

73



Gemeinde Glarus Süd
2.6.1 Jahresrechnung 2024: Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

(- = Ertrag)

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung

155100 Abfallwirtschaft SF 26'900.00 30'000.00 3'100.00

Entsorgung Weissblech, Neue Container, Abfalleimer, Robi Dog, Kingshofer 26'900.00 30'000.00 3'100.00

156000 Deponien 52'422.66 0.00 -52'422.66

Elm, Sanierung Deponie Büel 52'422.66 0.00 -52'422.66

6 Hochbau und Liegenschaften 3'748'922.20 4'085'000.00 336'077.80

160000 Bauamt / Bauverwaltung 15'710.10 0.00 -15'710.10

PW Skoda/Fabia Selection 15'563.00 0.00 -15'563.00

Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Gefahrengrundlagen 147.10 0.00 -147.10

160050 Orts- und Raumplanung 308'815.10 140'000.00 -168'815.10

Glarus Süd, Raumplanung Totalrevision Nutzungsplanung 2. Teil 308'815.10 140'000.00 -168'815.10

161100 Immobilien Verwaltungsvermögen -46'428.45 0.00 46'428.45

Elm, Gemeindehaus, Dachsanierung -102'120.60 0.00 102'120.60
Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Erschliessung Umsiedlungsvorhaben (beim 
Ersatzstandort) 10'205.75 0.00 -10'205.75

Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Landerwerb 0.00 0.00 0.00

Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Raumplanung Umsiedlung 40'086.40 0.00 -40'086.40

Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Umzonung Ersatzstandort, Projektleitung 5'400.00 0.00 -5'400.00

161102 Gemeindehaus Schwanden 819'399.00 1'500'000.00 680'601.00

Schwanden, Gemeindehaus Totalsanierung 819'399.00 1'500'000.00 680'601.00

161107 Gemeindehaus Elm 107'076.60 110'000.00 2'923.40

Elm, Sanierung Warmwassererzeugung 107'076.60 110'000.00 2'923.40

161131 Gemeindezentrum Schwanden 54'141.35 0.00 -54'141.35

Schwanden, Gemeindezentrum, Sanierung Heizungsanlage 54'141.35 0.00 -54'141.35

162022 Schulliegenschaften Hätzingen 17'170.60 0.00 -17'170.60

Hätzingen, Schulanlage, Erneuerung Dacheindeckung/Planung 17'170.60 0.00 -17'170.60

162030 Schulliegenschaften Haslen 17'360.20 0.00 -17'360.20

Haslen, Kindergarten, (51) Erweitung Schulstandort/Planung 17'360.20 0.00 -17'360.20

162031 Buchenschulhaus/Turnhallen Schwanden 105'720.40 0.00 -105'720.40

Schwanden, Buchenschulhaus, Sanierung Heizungsanlage 105'720.40 0.00 -105'720.40

162032 Kindergarten Schwanden 137'866.60 0.00 -137'866.60

Schwanden, Dreifach-Kindergarten/Planung 137'866.60 0.00 -137'866.60

162035 Schulliegenschaften Schwändi 135.00 20'000.00 19'865.00

Schwanden, Primarschule, Umsetzung behindertengerechte Erschliessungen 135.00 20'000.00 19'865.00

162040 Schulliegenschaften Engi 1'916'217.65 1'830'000.00 -86'217.65

Engi, Schulhaus innen, Totalsanierung (46) 1'916'217.65 1'830'000.00 -86'217.65

162041 Schulliegenschaften Matt -36'835.55 0.00 36'835.55

Matt, Altes Schulhaus, Renovation (49) -36'835.55 0.00 36'835.55

164000 Bahnhöfe / Bushaltestellen 332'573.60 485'000.00 152'426.40

Schwanden, Erschliessung Bahnhofareal, 3. Bushaltestelle 332'573.60 485'000.00 152'426.40

7 Wald und Landwirtschaft -1'178'938.19 1'821'000.00 2'999'938.19

170000 Forstwirtschaft -1'290.10 0.00 1'290.10

Allgemein, Forstprojekt Weisstanne, Förderprogramm (56) -1'340.10 0.00 1'340.10

Erwerb Waldungen Forstwirtschaft 2025 50.00 0.00 -50.00

170300 Fahrzeuge Forstwirtschaft 618'481.50 270'000.00 -348'481.50

Ersatz Kleinraupenbagger, Kubato U 36-4 48'104.50 0.00 -48'104.50

Ersatz PW / Jeep 2, 2024 0.00 35'000.00 35'000.00

Ersatz PW / Jeep 3 2024 48'579.75 0.00 -48'579.75

Schwanden, Ersatz PM Systemschlepper 421'823.25 0.00 -421'823.25

Toyota Hilux 2.4, GL 13449 60'600.00 35'000.00 -25'600.00

Waldrapp, Kawasaki 4x4, 2024 39'374.00 200'000.00 160'626.00
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171000 Waldstrassen 2'006.05 0.00 -2'006.05

Engi, Zufahrt Landesplattenberg 2'006.05 0.00 -2'006.05

172000 Lawinenverbauungen 47'803.55 70'000.00 22'196.45

Allgemein, Lawinenverbauungen, Sanierung (65) 2023 -11'687.95 0.00 11'687.95

Allgemein, Lawinenverbauungen, Sanierung 2024 56'733.70 50'000.00 -6'733.70

Braunwald, Lawinenverbauungen Kneugrat, Erweiterung 2'757.80 20'000.00 17'242.20

172500 Naturgefahren -2'003'462.03 25'000.00 2'028'462.03

Elm, Raminerbach, 7 WuL, Sofortmassnahmen 6'170.00 0.00 -6'170.00

Elm, Schosslawine Warnsystem 7'719.25 0.00 -7'719.25

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 7 WuL Intervention 5'155.55 0.00 -5'155.55

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 7 WuL Sofortmassnahmen bis 31.03.24 -1'403'246.45 0.00 1'403'246.45

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 7 WuL Überwachung 734.85 0.00 -734.85

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, Zufahrt Niderental -373'300.00 0.00 373'300.00

Schwanden, Steinschlagschutz Bahnhofareal 6'066.70 25'000.00 18'933.30
Schwanden, Wagenrunse M1, 7 WuL Erstellung Geschiebeablagerungsplatz ab 
01.04.24 -4'034'535.35 0.00 4'034'535.35

Schwanden, Wagenrunse M10, 7 WuL Rückbau Noterschliessung 20'022.50 0.00 -20'022.50

Schwanden, Wagenrunse M12, 7 WuL Überwachung, Frühwarnung, Notfallplanung 76'970.15 0.00 -76'970.15
Schwanden, Wagenrunse M13, 7 WuL Allgemeinkosten (Experten, Kommunikation, 
Rechtskosten, Arealüb.) 302'829.77 0.00 -302'829.77

Schwanden, Wagenrunse M2, 7 WuL Abtrag Murgangmaterial 27'866.65 0.00 -27'866.65

Schwanden, Wagenrunse M3, 7 WuL Triage Murgangmaterial 95'878.60 0.00 -95'878.60

Schwanden, Wagenrunse M4a, 7 WuL Rückbau Plattenau -206'672.80 0.00 206'672.80

Schwanden, Wagenrunse M4b, 7 WuL Rückbau Berg 8'132.95 0.00 -8'132.95
Schwanden, Wagenrunse M5, 7 WuL Murgangablagerungsplatz Plattenau, bauliche 
Massnahmen 2'701'777.20 0.00 -2'701'777.20

Schwanden, Wagenrunse M6, 7 WuL Rückbau und Rekultivierung M3 und M4a 20'562.55 0.00 -20'562.55

Schwanden, Wagenrunse M7, 7 WuL Rekultivierung M4b 7'079.00 0.00 -7'079.00

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Ablagerung 154'566.40 0.00 -154'566.40

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Erschliessung 12'775.40 0.00 -12'775.40

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Hydrogeologie 9'701.90 0.00 -9'701.90

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Planung Schutzbauten 84'513.85 0.00 -84'513.85

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Räumung Gebäude innen -184'088.00 0.00 184'088.00

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Räumung Infrastruktur Gemeinde 398'494.50 0.00 -398'494.50

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Sanierung Niderenbach Brücke 4'426.70 0.00 -4'426.70

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Sofortmassnahem allgemein 131'808.40 0.00 -131'808.40

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Sortierung/Entsorgung 14'132.60 0.00 -14'132.60

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Überwachung, Frühwarnung, Notfallplanung 100'995.10 0.00 -100'995.10

173000 Wanderwege 68'209.60 200'000.00 131'790.40

Allgemein, Wanderwege, Projekt 2024 68'209.60 200'000.00 131'790.40

174000 Bäche und Runsen 63'611.50 685'000.00 621'388.50

Bäche und Runsen; Planung Geschiebeablagerungsstandorte 540.30 0.00 -540.30

Braunwald, Entwässerung (Korporation), Projekt (72) 1'860.00 500'000.00 498'140.00

Luchsingen, Projekt Weiherwand, Ruko Luchsingen 89'995.40 175'000.00 85'004.60

Luchsingen, Sofortmassnahmen Bächibach -28'851.70 0.00 28'851.70

Mitlödi, Linth, Revitalisierung Längrüti (236) 67.50 0.00 -67.50

Rüti, Erlenrunse, Überwachung 0.00 10'000.00 10'000.00

174100 Gewässerverbauung 1'120.00 0.00 -1'120.00

Linthal, Hochwasserschutz, Erst./San. (160) Brummbach-Chieligenrunse 1'120.00 0.00 -1'120.00

177010 Alp Altenoren-Wangen -17'716.07 0.00 17'716.07

Linthal, Alp Altenoren-Wangen, Wasserversorgung -17'716.07 0.00 17'716.07
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Gemeinde Glarus Süd
2.6.1 Jahresrechnung 2024: Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

(- = Ertrag)

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung

155100 Abfallwirtschaft SF 26'900.00 30'000.00 3'100.00

Entsorgung Weissblech, Neue Container, Abfalleimer, Robi Dog, Kingshofer 26'900.00 30'000.00 3'100.00

156000 Deponien 52'422.66 0.00 -52'422.66

Elm, Sanierung Deponie Büel 52'422.66 0.00 -52'422.66

6 Hochbau und Liegenschaften 3'748'922.20 4'085'000.00 336'077.80

160000 Bauamt / Bauverwaltung 15'710.10 0.00 -15'710.10

PW Skoda/Fabia Selection 15'563.00 0.00 -15'563.00

Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Gefahrengrundlagen 147.10 0.00 -147.10

160050 Orts- und Raumplanung 308'815.10 140'000.00 -168'815.10

Glarus Süd, Raumplanung Totalrevision Nutzungsplanung 2. Teil 308'815.10 140'000.00 -168'815.10

161100 Immobilien Verwaltungsvermögen -46'428.45 0.00 46'428.45

Elm, Gemeindehaus, Dachsanierung -102'120.60 0.00 102'120.60
Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Erschliessung Umsiedlungsvorhaben (beim 
Ersatzstandort) 10'205.75 0.00 -10'205.75

Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Landerwerb 0.00 0.00 0.00

Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Raumplanung Umsiedlung 40'086.40 0.00 -40'086.40

Schwanden, Wagenrunse, M11, 6 HuL Umzonung Ersatzstandort, Projektleitung 5'400.00 0.00 -5'400.00

161102 Gemeindehaus Schwanden 819'399.00 1'500'000.00 680'601.00

Schwanden, Gemeindehaus Totalsanierung 819'399.00 1'500'000.00 680'601.00

161107 Gemeindehaus Elm 107'076.60 110'000.00 2'923.40

Elm, Sanierung Warmwassererzeugung 107'076.60 110'000.00 2'923.40

161131 Gemeindezentrum Schwanden 54'141.35 0.00 -54'141.35

Schwanden, Gemeindezentrum, Sanierung Heizungsanlage 54'141.35 0.00 -54'141.35

162022 Schulliegenschaften Hätzingen 17'170.60 0.00 -17'170.60

Hätzingen, Schulanlage, Erneuerung Dacheindeckung/Planung 17'170.60 0.00 -17'170.60

162030 Schulliegenschaften Haslen 17'360.20 0.00 -17'360.20

Haslen, Kindergarten, (51) Erweitung Schulstandort/Planung 17'360.20 0.00 -17'360.20

162031 Buchenschulhaus/Turnhallen Schwanden 105'720.40 0.00 -105'720.40

Schwanden, Buchenschulhaus, Sanierung Heizungsanlage 105'720.40 0.00 -105'720.40

162032 Kindergarten Schwanden 137'866.60 0.00 -137'866.60

Schwanden, Dreifach-Kindergarten/Planung 137'866.60 0.00 -137'866.60

162035 Schulliegenschaften Schwändi 135.00 20'000.00 19'865.00

Schwanden, Primarschule, Umsetzung behindertengerechte Erschliessungen 135.00 20'000.00 19'865.00

162040 Schulliegenschaften Engi 1'916'217.65 1'830'000.00 -86'217.65

Engi, Schulhaus innen, Totalsanierung (46) 1'916'217.65 1'830'000.00 -86'217.65

162041 Schulliegenschaften Matt -36'835.55 0.00 36'835.55

Matt, Altes Schulhaus, Renovation (49) -36'835.55 0.00 36'835.55

164000 Bahnhöfe / Bushaltestellen 332'573.60 485'000.00 152'426.40

Schwanden, Erschliessung Bahnhofareal, 3. Bushaltestelle 332'573.60 485'000.00 152'426.40

7 Wald und Landwirtschaft -1'178'938.19 1'821'000.00 2'999'938.19

170000 Forstwirtschaft -1'290.10 0.00 1'290.10

Allgemein, Forstprojekt Weisstanne, Förderprogramm (56) -1'340.10 0.00 1'340.10

Erwerb Waldungen Forstwirtschaft 2025 50.00 0.00 -50.00

170300 Fahrzeuge Forstwirtschaft 618'481.50 270'000.00 -348'481.50

Ersatz Kleinraupenbagger, Kubato U 36-4 48'104.50 0.00 -48'104.50

Ersatz PW / Jeep 2, 2024 0.00 35'000.00 35'000.00

Ersatz PW / Jeep 3 2024 48'579.75 0.00 -48'579.75

Schwanden, Ersatz PM Systemschlepper 421'823.25 0.00 -421'823.25

Toyota Hilux 2.4, GL 13449 60'600.00 35'000.00 -25'600.00

Waldrapp, Kawasaki 4x4, 2024 39'374.00 200'000.00 160'626.00

Gemeinde Glarus Süd
2.6.1 Jahresrechnung 2024: Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

(- = Ertrag)

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung

171000 Waldstrassen 2'006.05 0.00 -2'006.05

Engi, Zufahrt Landesplattenberg 2'006.05 0.00 -2'006.05

172000 Lawinenverbauungen 47'803.55 70'000.00 22'196.45

Allgemein, Lawinenverbauungen, Sanierung (65) 2023 -11'687.95 0.00 11'687.95

Allgemein, Lawinenverbauungen, Sanierung 2024 56'733.70 50'000.00 -6'733.70

Braunwald, Lawinenverbauungen Kneugrat, Erweiterung 2'757.80 20'000.00 17'242.20

172500 Naturgefahren -2'003'462.03 25'000.00 2'028'462.03

Elm, Raminerbach, 7 WuL, Sofortmassnahmen 6'170.00 0.00 -6'170.00

Elm, Schosslawine Warnsystem 7'719.25 0.00 -7'719.25

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 7 WuL Intervention 5'155.55 0.00 -5'155.55

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 7 WuL Sofortmassnahmen bis 31.03.24 -1'403'246.45 0.00 1'403'246.45

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, 7 WuL Überwachung 734.85 0.00 -734.85

Schwanden, Rutschung Wagenrunse, Zufahrt Niderental -373'300.00 0.00 373'300.00

Schwanden, Steinschlagschutz Bahnhofareal 6'066.70 25'000.00 18'933.30
Schwanden, Wagenrunse M1, 7 WuL Erstellung Geschiebeablagerungsplatz ab 
01.04.24 -4'034'535.35 0.00 4'034'535.35

Schwanden, Wagenrunse M10, 7 WuL Rückbau Noterschliessung 20'022.50 0.00 -20'022.50

Schwanden, Wagenrunse M12, 7 WuL Überwachung, Frühwarnung, Notfallplanung 76'970.15 0.00 -76'970.15
Schwanden, Wagenrunse M13, 7 WuL Allgemeinkosten (Experten, Kommunikation, 
Rechtskosten, Arealüb.) 302'829.77 0.00 -302'829.77

Schwanden, Wagenrunse M2, 7 WuL Abtrag Murgangmaterial 27'866.65 0.00 -27'866.65

Schwanden, Wagenrunse M3, 7 WuL Triage Murgangmaterial 95'878.60 0.00 -95'878.60

Schwanden, Wagenrunse M4a, 7 WuL Rückbau Plattenau -206'672.80 0.00 206'672.80

Schwanden, Wagenrunse M4b, 7 WuL Rückbau Berg 8'132.95 0.00 -8'132.95
Schwanden, Wagenrunse M5, 7 WuL Murgangablagerungsplatz Plattenau, bauliche 
Massnahmen 2'701'777.20 0.00 -2'701'777.20

Schwanden, Wagenrunse M6, 7 WuL Rückbau und Rekultivierung M3 und M4a 20'562.55 0.00 -20'562.55

Schwanden, Wagenrunse M7, 7 WuL Rekultivierung M4b 7'079.00 0.00 -7'079.00

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Ablagerung 154'566.40 0.00 -154'566.40

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Erschliessung 12'775.40 0.00 -12'775.40

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Hydrogeologie 9'701.90 0.00 -9'701.90

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Planung Schutzbauten 84'513.85 0.00 -84'513.85

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Räumung Gebäude innen -184'088.00 0.00 184'088.00

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Räumung Infrastruktur Gemeinde 398'494.50 0.00 -398'494.50

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Sanierung Niderenbach Brücke 4'426.70 0.00 -4'426.70

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Sofortmassnahem allgemein 131'808.40 0.00 -131'808.40

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Sortierung/Entsorgung 14'132.60 0.00 -14'132.60

Schwanden, Wagenrunse, 7 WuL Überwachung, Frühwarnung, Notfallplanung 100'995.10 0.00 -100'995.10

173000 Wanderwege 68'209.60 200'000.00 131'790.40

Allgemein, Wanderwege, Projekt 2024 68'209.60 200'000.00 131'790.40

174000 Bäche und Runsen 63'611.50 685'000.00 621'388.50

Bäche und Runsen; Planung Geschiebeablagerungsstandorte 540.30 0.00 -540.30

Braunwald, Entwässerung (Korporation), Projekt (72) 1'860.00 500'000.00 498'140.00

Luchsingen, Projekt Weiherwand, Ruko Luchsingen 89'995.40 175'000.00 85'004.60

Luchsingen, Sofortmassnahmen Bächibach -28'851.70 0.00 28'851.70

Mitlödi, Linth, Revitalisierung Längrüti (236) 67.50 0.00 -67.50

Rüti, Erlenrunse, Überwachung 0.00 10'000.00 10'000.00

174100 Gewässerverbauung 1'120.00 0.00 -1'120.00

Linthal, Hochwasserschutz, Erst./San. (160) Brummbach-Chieligenrunse 1'120.00 0.00 -1'120.00

177010 Alp Altenoren-Wangen -17'716.07 0.00 17'716.07

Linthal, Alp Altenoren-Wangen, Wasserversorgung -17'716.07 0.00 17'716.07
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177012 Alp Hinterdurnachtal 132'438.51 0.00 -132'438.51

Linthal, Hinterdurnachtal OS, Lebensmittelhyg., Dusche 132'438.51 0.00 -132'438.51

177017 Vordersandalp 212'162.50 0.00 -212'162.50

Linthal, Alp Obersand, Transportseilbahn 212'162.50 0.00 -212'162.50

177018 Chameralp -265'784.48 148'000.00 413'784.48

Linthal, Chameralp, Masch.weg Oberstafel, Sanierung/Erstellung (10) -190'424.23 37'000.00 227'424.23

Linthal, Chameralp, Mittel- und Oberstafel, Wasserversorgung -75'360.25 111'000.00 186'360.25

177021 Alp Diestal Diesbach 44'570.85 55'000.00 10'429.15

Diesbach, Alp Diestal, Altstafel, Wasserversorgung 44'570.85 55'000.00 10'429.15

177024 Alp Bösbächi 149'587.29 95'000.00 -54'587.29

Luchsingen, Alp Bösbächi, Sanierungen Brücken und Stege 145'507.94 0.00 -145'507.94

Luchsingen, Alp Bösbächi, Wasserversorgung Oberstafel 4'079.35 95'000.00 90'920.65
177031 Alp Änetseeben 135'962.48 125'000.00 -10'962.48

Haslen, Alp Änetseeben, Sanierung Güllenkasten und Milchzimmer 135'962.48 125'000.00 -10'962.48
177032 Niderenalp -102'744.00 0.00 102'744.00

Schwanden, Niederenalp Oberstafel, Wasserversorgung -102'744.00 0.00 102'744.00
177035 Alp Fessis 92'901.36 0.00 -92'901.36

Sool, Fessis Lebensmittelhygiene US/OS 92'901.36 0.00 -92'901.36
177040 Alp Mühlebach -12'624.47 55'000.00 67'624.47

Engi, Alp Mühlebach Oberstafel Lüser Wasserversorgung -100'002.00 0.00 100'002.00

Engi, Alp Mühlebach, Mittel- und Oberstafel, Erschliessung (81) 16'220.88 0.00 -16'220.88

Engi, Alp Mühlebach, Mittelstafel, Hanen-Plättli, Wasserversorgung 6'938.00 55'000.00 48'062.00

Engi, Alp Mühlebach, Unwetterschäden 2024 64'218.65 0.00 -64'218.65
177044 Alp Krauchtal -383'636.78 0.00 383'636.78

Matt, Alp Krauchtal, Erschliessung (79) -640'690.55 0.00 640'690.55

Matt, Alp Krauchtal, Oberstafel, Wasserversorgung 109'981.22 0.00 -109'981.22

Matt, Alp Krauchtal, Unwetterschäden 2024 167'218.55 0.00 -167'218.55

Matt, Krauchtalstrasse, Sofort- und Folgemassnahme Sanierung Rutschung -20'146.00 0.00 20'146.00
177045 Alp Riseten -29'255.00 0.00 29'255.00

Matt, Alp Riseten, Sanierung Alpstrasse 6'403.00 0.00 -6'403.00

Matt, Alp Riseten, Wasserversorgung (80) -35'658.00 0.00 35'658.00
177046 Alp Hinteregg 3'242.15 0.00 -3'242.15

Matt, Alp Hinteregg, Wasserversorgung 3'242.15 0.00 -3'242.15
177047 Alp Vorderegg 6'484.25 0.00 -6'484.25

Matt, Alp Vorderegg, Oberstafel Wasserversorgung 3'242.15 0.00 -3'242.15

Matt, Alp Vorderegg, Unterstafel Wasserversorgung 3'242.10 0.00 -3'242.10
177049 Alp Empächli 56'812.20 0.00 -56'812.20

Elm, Alp Empächli, Sanierung Wohnraum 56'812.20 0.00 -56'812.20
177050 Alp Erbs 2'180.95 93'000.00 90'819.05

Elm, Alp Erbs, Sanierung Güllenkasten 2'180.95 93'000.00 90'819.05
Total Investitionen Verwaltungsvermögen 8'904'250.92 13'781'000.00 4'876'749.08

Gemeinde Glarus Süd
2.6.2 Jahresrechnung 2024: Investitionsrechnung Finanzvermögen

(- = Ertrag)

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung

6 Hochbau und Liegenschaften 490'947.66 20'000.00 -470'947.66
163520 Liegenschaften FV mittl. Grosstal -18'284.10 20'000.00 38'284.10

FV Luchsingen, Realschulhaus, Sanierung Leitungen und Belag -18'284.10 20'000.00 38'284.10

163533 Schulhaus Sool 113'350.85 0.00 -113'350.85
FV Sool, ehem. Schulhaus, Ersatz Ölheizung 113'350.85 0.00 -113'350.85

163534 Drehscheibe Bahnhof Schwanden 395'880.91 0.00 -395'880.91
FV Schwanden, Gäste-Empfang und Drehscheibe Bahnhof 395'880.91 0.00 -395'880.91

7 Wald und Landwirtschaft 16'960.10 120'000.00 103'039.90
178510 Landw. Liegenschaften 16'960.10 120'000.00 103'039.90

FV Linthal, Fätschlibrücke, Sanierung (118) 16'960.10 120'000.00 103'039.90

Total Investitionen Finanzvermögen 507'907.76 140'000.00 -367'907.76
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177012 Alp Hinterdurnachtal 132'438.51 0.00 -132'438.51

Linthal, Hinterdurnachtal OS, Lebensmittelhyg., Dusche 132'438.51 0.00 -132'438.51

177017 Vordersandalp 212'162.50 0.00 -212'162.50

Linthal, Alp Obersand, Transportseilbahn 212'162.50 0.00 -212'162.50

177018 Chameralp -265'784.48 148'000.00 413'784.48

Linthal, Chameralp, Masch.weg Oberstafel, Sanierung/Erstellung (10) -190'424.23 37'000.00 227'424.23

Linthal, Chameralp, Mittel- und Oberstafel, Wasserversorgung -75'360.25 111'000.00 186'360.25

177021 Alp Diestal Diesbach 44'570.85 55'000.00 10'429.15

Diesbach, Alp Diestal, Altstafel, Wasserversorgung 44'570.85 55'000.00 10'429.15

177024 Alp Bösbächi 149'587.29 95'000.00 -54'587.29

Luchsingen, Alp Bösbächi, Sanierungen Brücken und Stege 145'507.94 0.00 -145'507.94

Luchsingen, Alp Bösbächi, Wasserversorgung Oberstafel 4'079.35 95'000.00 90'920.65
177031 Alp Änetseeben 135'962.48 125'000.00 -10'962.48

Haslen, Alp Änetseeben, Sanierung Güllenkasten und Milchzimmer 135'962.48 125'000.00 -10'962.48
177032 Niderenalp -102'744.00 0.00 102'744.00

Schwanden, Niederenalp Oberstafel, Wasserversorgung -102'744.00 0.00 102'744.00
177035 Alp Fessis 92'901.36 0.00 -92'901.36

Sool, Fessis Lebensmittelhygiene US/OS 92'901.36 0.00 -92'901.36
177040 Alp Mühlebach -12'624.47 55'000.00 67'624.47

Engi, Alp Mühlebach Oberstafel Lüser Wasserversorgung -100'002.00 0.00 100'002.00

Engi, Alp Mühlebach, Mittel- und Oberstafel, Erschliessung (81) 16'220.88 0.00 -16'220.88

Engi, Alp Mühlebach, Mittelstafel, Hanen-Plättli, Wasserversorgung 6'938.00 55'000.00 48'062.00

Engi, Alp Mühlebach, Unwetterschäden 2024 64'218.65 0.00 -64'218.65
177044 Alp Krauchtal -383'636.78 0.00 383'636.78

Matt, Alp Krauchtal, Erschliessung (79) -640'690.55 0.00 640'690.55

Matt, Alp Krauchtal, Oberstafel, Wasserversorgung 109'981.22 0.00 -109'981.22

Matt, Alp Krauchtal, Unwetterschäden 2024 167'218.55 0.00 -167'218.55

Matt, Krauchtalstrasse, Sofort- und Folgemassnahme Sanierung Rutschung -20'146.00 0.00 20'146.00
177045 Alp Riseten -29'255.00 0.00 29'255.00

Matt, Alp Riseten, Sanierung Alpstrasse 6'403.00 0.00 -6'403.00

Matt, Alp Riseten, Wasserversorgung (80) -35'658.00 0.00 35'658.00
177046 Alp Hinteregg 3'242.15 0.00 -3'242.15

Matt, Alp Hinteregg, Wasserversorgung 3'242.15 0.00 -3'242.15
177047 Alp Vorderegg 6'484.25 0.00 -6'484.25

Matt, Alp Vorderegg, Oberstafel Wasserversorgung 3'242.15 0.00 -3'242.15

Matt, Alp Vorderegg, Unterstafel Wasserversorgung 3'242.10 0.00 -3'242.10
177049 Alp Empächli 56'812.20 0.00 -56'812.20

Elm, Alp Empächli, Sanierung Wohnraum 56'812.20 0.00 -56'812.20
177050 Alp Erbs 2'180.95 93'000.00 90'819.05

Elm, Alp Erbs, Sanierung Güllenkasten 2'180.95 93'000.00 90'819.05
Total Investitionen Verwaltungsvermögen 8'904'250.92 13'781'000.00 4'876'749.08

Gemeinde Glarus Süd
2.6.2 Jahresrechnung 2024: Investitionsrechnung Finanzvermögen

(- = Ertrag)

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung

6 Hochbau und Liegenschaften 490'947.66 20'000.00 -470'947.66
163520 Liegenschaften FV mittl. Grosstal -18'284.10 20'000.00 38'284.10

FV Luchsingen, Realschulhaus, Sanierung Leitungen und Belag -18'284.10 20'000.00 38'284.10

163533 Schulhaus Sool 113'350.85 0.00 -113'350.85
FV Sool, ehem. Schulhaus, Ersatz Ölheizung 113'350.85 0.00 -113'350.85

163534 Drehscheibe Bahnhof Schwanden 395'880.91 0.00 -395'880.91
FV Schwanden, Gäste-Empfang und Drehscheibe Bahnhof 395'880.91 0.00 -395'880.91

7 Wald und Landwirtschaft 16'960.10 120'000.00 103'039.90
178510 Landw. Liegenschaften 16'960.10 120'000.00 103'039.90

FV Linthal, Fätschlibrücke, Sanierung (118) 16'960.10 120'000.00 103'039.90

Total Investitionen Finanzvermögen 507'907.76 140'000.00 -367'907.76
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Gemeinde Glarus Süd
2.7. Jahresrechnung 2024: Bewegungs-Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Nr. Bezeichnung Saldo 01.01. Saldo Periode Saldo 31.12.

1 Aktiven 165'089'990.47 6'706'841.23 171'796'831.70

10 Finanzvermögen 79'043'998.19 -272'289.59 78'771'708.60

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 3'678'529.84 292'118.82 3'970'648.66
1000 Kasse 20'054.05 2'993.77 23'047.82
1001 Post 95'848.46 91'505.90 187'354.36
1002 Bank 957'977.33 198'619.15 1'156'596.48
1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 2'600'000.00 0.00 2'600'000.00
1009 Übrige flüssige Mittel 4'650.00 -1'000.00 3'650.00

101 Forderungen 26'853'936.23 2'650'571.49 29'504'507.72
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21'288'487.50 2'460'708.73 23'749'196.23
1011 Kontokorrente mit Dritten 478'078.04 -35'021.65 443'056.39
1012 Steuerforderungen 4'735'674.00 292'430.80 5'028'104.80
1015 Interne Kontokorrente 130'771.90 0.00 130'771.90
1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 0.00 50'000.00 50'000.00
1019 Übrige Forderungen 220'924.79 -117'546.39 103'378.40

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 270'646.31 -198'120.20 72'526.11
1040 Personalaufwand 865.00 4'857.35 5'722.35
1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 237'500.00 -215'888.94 21'611.06
1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 32'281.31 12'911.39 45'192.70

107 Finanzanlagen 19'608'018.61 -4'990'750.36 14'617'268.25
1070 Aktien und Anteilscheine 9'914'730.36 -4'830'750.36 5'083'980.00
1071 Verzinsliche Anlagen 9'714'084.25 -160'000.00 9'554'084.25
1072 Langfr. Forderungen -20'796.00 0.00 -20'796.00

108 Sachanlagen Finanzvermögen 28'632'867.20 1'973'890.66 30'606'757.86
1080 Grundstücke Finanzvermögen 15'336'849.00 -108'902.50 15'227'946.50
1084 Gebäude Finanzvermögen 11'493'155.50 3'332'305.01 14'825'460.51
1087 Anlagen im Bau FV 1'362'862.70 -1'249'511.85 113'350.85
1089 Übrige Sachanlagen FV 440'000.00 0.00 440'000.00

14 Verwaltungsvermögen 86'045'992.28 6'979'130.82 93'025'123.10

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 66'819'418.28 7'017'893.73 73'837'312.01
1400 Grundstücke Verwaltungsvermögen 17'001.00 0.00 17'001.00
1401 Strassen / Verkehrswege 9'582'747.39 -231'433.65 9'351'313.74
1402 Wasserbau 485'714.55 122'271.20 607'985.75
1403 Übrige Tiefbauten 16'572'543.57 549'013.46 17'121'557.03
1404 Hochbauten 13'657'697.76 47'647.50 13'705'345.26
1405 Waldungen 5'521.55 4'688.45 10'210.00
1406 Mobilien Verwaltungsvermögen 1'615'752.86 494'598.30 2'110'351.16
1407 Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen 24'709'892.75 6'042'608.47 30'752'501.22
1409 Übrige Sachanlagen VV 172'546.85 -11'500.00 161'046.85

142 Immaterielle Anlagen 172'315.55 19'329.09 191'644.64
1420 Software 0.00 0.00 0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen 172'315.55 19'329.09 191'644.64

144 Darlehen 5.00 -1.00 4.00
1445 Darlehen an private Unternehmungen 5.00 -1.00 4.00

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 18'089'595.00 15'999.00 18'105'594.00
1452 Beteiligungen an Gemeinden u. Zweckverbänden 18'089'579.00 0.00 18'089'579.00
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 1.00 16'000.00 16'001.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 15.00 -1.00 14.00

146 Investitionsbeiträge 964'658.45 -74'090.00 890'568.45

148 Kum. zusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00 0.00
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Gemeinde Glarus Süd
2.7. Jahresrechnung 2024: Bewegungs-Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Nr. Bezeichnung Saldo 01.01. Saldo Periode Saldo 31.12.

Passiven -165'089'990.47 -6'706'841.23 -171'796'831.70

20 Fremdkapital -87'376'427.85 -4'586'158.64 -91'962'586.49

200 Laufende Verbindlichkeiten -11'783'254.74 -2'100'981.69 -13'884'236.43
2000 Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten -9'367'517.00 2'395'436.00 -6'972'081.00
2001 Kontokorrente mit Dritten -73'808.29 -28'359.45 -102'167.74
2002 Steuern -2'070'880.30 -1'606'789.60 -3'677'669.90
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -46'342.75 -2'658'431.94 -2'704'774.69
2004 Transfer-Verbindlichkeiten 0.00 -200'000.00 -200'000.00
2006 Depotgelder und Kautionen -224'706.40 -2'836.70 -227'543.10

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00

204 Passive Rechnungsabgrenzung -956'847.98 569'515.16 -387'332.82
2040 Personalaufwand -321'087.15 138'334.00 -182'753.15
2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand -490'000.00 481'758.00 -8'242.00
2044 Finanzaufwand / Finanzertrag -145'760.83 -50'576.84 -196'337.67
2045 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 0.00
2046 RA Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

205 Kurzfristige Rückstellungen -616'422.08 -155'406.25 -771'828.33
2050 Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals -616'422.08 -155'406.25 -771'828.33

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -72'144'708.25 -2'654'947.95 -74'799'656.20
2064 Darlehen -72'144'708.25 -2'654'947.95 -74'799'656.20

209 Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK -1'875'194.80 -244'337.91 -2'119'532.71
2091 Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK -789'491.99 789'491.99 0.00
2092 Legate und Stiftungen im Fremkapital 1 -1'085'702.81 28'951.15 -1'056'751.66
2093 Legate und Stiftungen im Fremkapital 2 0.00 -1'062'781.05 -1'062'781.05

29 Eigenkapital -77'713'562.62 -2'120'682.59 -79'834'245.21

290 Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü.Spezialfinanz -2'460'581.16 -556'922.06 -3'017'503.22
2900 Spezialfinanzierungen im EK -2'460'581.16 -556'922.06 -3'017'503.22

291 Fonds -13'578'073.14 689'386.35 -12'888'686.79
2910 Fonds im Eigenkapital -13'578'073.14 689'386.35 -12'888'686.79

294 Finanzpolitische Reserve -45'241'933.18 -2'000'000.00 -47'241'933.18
2940 Finanzpolitische Reserve -45'241'933.18 -2'000'000.00 -47'241'933.18

295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00
2950 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00
2960 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag -16'432'975.14 -253'146.88 -16'686'122.02
2990 Jahresergebnis 1'227'747.68 -1'480'894.56 -253'146.88
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -17'660'722.82 1'227'747.68 -16'432'975.14
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Gemeinde Glarus Süd
2.8. Jahresrechnung 2024: Kennzahlen nach HRM2

2024 2023 2022

 BRUTTOVERSCHULDUNGSANTEIL  < 50% = sehr gut
 50%-100% = gut

  Bruttoschulden * 100 / Laufender Ertrag 150.0% 160.2% 129.9%  über 100%-150% = mittel
 über 150%-200% = schlecht
 > 200% = kritisch

 NETTOSCHULD I (-) PRO EINWOHNER
 Verschuldung

  Nettoschuld I / Einwohner                      (+ = Vermögen) -1'366 -875 203  > 0 = Nettovermögen
 0 bis -1000 = gering

 NETTOSCHULD II (-) PRO EINWOHNER  über -1000 bis -2500 = mittel
 über -2500 bis -5000 = hoch

  Nettoschuld II / Einwohner                     (+ = Vermögen) 509 1'024 2'133  über -5000 = sehr hoch

 NETTOVERSCHULDUNGSQUOTIENT (-)  < 100% = gut
 über 100-150% = genügend

  Nettoschuld I / Fiskalertrag x 100           (- = Vermögen) 48.1% 32.1% -7.6%  > 150% = schlecht
 > 200% = Schuldenbremse!

 EIGENKAPITALDECKUNGSGRAD

  Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Laufender Aufwand * 100 28.3% 30.7% 33.5%  Ziel = 12% und mehr

 SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL
 > 20% = gut

 Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag * 100 7.0% 3.9% 8.1%  10%-20% = mittel
 < 10% = schlecht

 SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

  Nettoinvestitionen 8'904'251 12'141'751 8'185'200
 > 100% = gut

  Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen * 100  46.6% 16.7% 52.5%  80% - 100% = genügend
 < 80% = schlecht

 KAPITALDIENSTANTEIL
 bis 5% = gering

  Nettozinsaufwand+Abschreibungen VV / Laufender Ertrag * 100 4.7% 4.6% 9.0%  über 5% bis 15% = tragbar
 über 15% = hoch

 BRUTTORENDITE DES FINANZVERMÖGENS

  Ertrag Finanzvermögen / Finanzvermögen * 100 5.1% 3.7% 5.4%

 ZINSBELASTUNGSANTEIL
 < 0% - 4% = gut

  (Zinsaufwand - Zinsertrag * 100) / Laufender Ertrag 1.5% 0.9% 0.0%  über 4 -10% = genügend
 > 10% und mehr = schlecht

 INVESTITIONSANTEIL  unter 10% = schwach
 10% - 20% = mittel

  Bruttoinvestitionen / konsolierter Gesamtaufwand * 100 29.8% 25.1% 21.9%  über 20% bis 40% = stark
 über 40% = sehr stark

2.9. Anhang zur Jahresrechnung  
 
2.9.1. Rechnungslegungsgrundsätze  
 
Angewandtes Regelwerk (Art. 28 FHG)  
Die Jahresrechnung der Gemeinde Glarus Süd wurde nach den Vorschriften des Gesetzes 
über den Finanzhaushalt des Kantons Glarus und seiner Gemeinden vom 3. Mai 2009 
(Finanzhaushaltgesetz; FHG), der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Glarus 
und seiner Gemeinden vom 21. April 2010 (Finanzhaushaltverordnung; FHV) und den 
Vorschriften des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) erstellt.  
 
Rechnungslegungsgrundsätze (Art. 58 FHG) 
Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der 
Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der 
Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegung zeigt ein Bild 
des Finanzhaushaltes, welches den tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
entspricht.  
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Art. 59 bis 61 FHG)  
Sofern nichts anderes aufgeführt wird, erfolgt die Bewertung der Bilanzpositionen nach 
dem Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell HRM2 für die Kantone und 
Gemeinden, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.  
Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen 
erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden bei erstmaliger 
Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum 
Substanzwert, wenn dieser Wert tiefer liegt als der Anschaffungswert, oder zum 
Verkehrswert am Bilanzstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der 
Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch, d. h. mindestens alle 5 bis 8 Jahre 
stattfindet (die bisher angewendete Praktiker-Methode zur Bewertung der Finanzanlagen 
hatte ohne eigentlichen Nutzen enorme Auf- und Abwertungen zur Folge, weshalb dies 
per Rechnung 2024 auf die Anschaffungs-/Substanzwert-Methode geändert wurde). 
Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen 
wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden zum 
Anschaffungs- bzw. zu Herstellkosten bilanziert und nach der angenommenen Nutzungs-
dauer linear abgeschrieben.  
 
Abschreibungsmethode und Abschreibungssätze (Art. 61 FHG; Art. 4 FHV)  
Die planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens erfolgen linear über die 
festgelegte Nutzungsdauer. Die Abschreibungen beginnen mit der Nutzung. 
Ausgenommen sind Grundstücke, Waldungen, Darlehen und Beteiligungen. Anlagen im 
Bau werden im Verwaltungsvermögen aktiviert, aber nicht abgeschrieben. Mit 
Nutzungsbeginn werden diese auf die entsprechenden Bilanzkonten umgebucht und 
abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte 
Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.  
 
Zusätzliche Abschreibungen  
Zusätzliche Abschreibungen sind nicht mehr zulässig. Die zusätzlichen verbuchten 
Abschreibungen wurden per 31.12.2023 in der Bilanz in die planmässigen Abschreibungen 
umgegliedert. 
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2.9 Anhang zur Jahresrechnung
2.9.2.2. Geldflussrechnung - indirekte Methode

Geldfluss 2024 Geldfluss 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)

+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-,Gewinn+) 253'146.88 -1'227'747.68
+   Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'925'118.10 1'908'984.01
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen -2'685'593.14 -3'009'733.58
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 198'120.20 -91'353.21
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten 0.00 0.00
+/- WB Darlehen u. Beteiligungen VV 1.00 -44'999.00
-    Nicht liquiditätsw. Ewerbs- und Verkaufsk. FV 0.00 0.00
+/- WB Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen 4'830'750.36 2'407'041.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen -50'999.00 -225'000.00
+/- WB / Wertaufholungen Sachanlagen FV -1'591'352.90 -867'962.90
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV -485'231.00 -130'950.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 2'072'622.24 2'327'125.37
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung -569'515.16 770'194.41
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER 155'406.25 160'404.53
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/SF FK und EK 111'873.62 1'143'240.57
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 2'000'000.00 97'613.00
-    Aktivierung Eigenleistungen -1'295'109.04 -1'115'414.28
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 4'869'238.41 2'101'442.24

Investitionstätigkeit ins VV

-    Investitionsausgaben VV -20'126'743.56 -15'751'034.70
+   Investitionseinnahmen VV 11'222'492.64 3'609'283.91
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition) -8'904'250.92 -12'141'750.79
-    Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 -274'570.00
+   Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive RA IR 0.00 0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive RA IR 0.00 -20'360.10
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR 0.00 0.00
+   Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00
+   Aktivierung Eigenleistungen 1'295'109.04 1'115'414.28
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV -7'609'141.88 -11'321'266.61

Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen

+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV 4'990'750.36 2'527'041.00
+/- Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen -4'830'749.36 -2'407'041.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen 50'999.00 225'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -1'973'890.66 -2'312'822.70
+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV 1'591'352.90 867'962.90
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV 485'231.00 130'950.00
+    Nicht liquiditätsw. Ewerbs- und Verkaufsk. FV 0.00 0.00
+   Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 274'570.00
-    Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 313'693.24 -694'339.80

Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit -7'295'448.64 -12'015'606.41

Finanzierungstätigkeit

+/- Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl. 0.00 -1'400'000.00
+/- Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl. 2'654'947.95 14'039'558.25
+/- Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben) 35'021.65 125'600.65
+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden) 28'359.45 18'742.95
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 2'718'329.05 12'783'901.85

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 4'869'238.41 2'101'442.24
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -7'295'448.64 -12'015'606.41
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 2'718'329.05 12'783'901.85
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) 292'118.82 2'869'737.68

Veränderung Flüssige Mittel + kurzfr. Geldanlagen 292'118.82 2'869'737.68
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2.9. Anhang zur Jahresrechnung
2.9.9. Spezialfinanzierungen SF

KST 153100 Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024
14031 Tiefbauten Wasserversorgung 8'926'471 8'924'882 9'298'808 9'922'382
14041 Hochbauten Wasserwerk 1'068'240 940'050 1'266'213 1'225'723
14061 Mobilien Wasserwerke 376'040 183'952 319'910 256'077
14071 Anlagen im Bau Wasserversorgung 3'247'377 5'671'496 7'475'679 9'099'705
14291 Wasserversorgung imm. Anlagen 7'863 4 0 0
29001 Spezialfinanzierung Wasserversorgung -479'117 79'265 -153'479 -764'158

13'146'874 15'799'649 18'207'131 19'739'729

30 Personalaufwand 485'600 546'052 507'090 556'416
31 Sachaufwand 1'244'199 1'304'545 1'285'652 1'079'067
33 Planmässige Abschreibungen 1'177'075 1'088'007 424'589 361'460
36 Trinkwasseruntersuchungen 11'822 11'582 17'629 14'674
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 174 0 0

390 Int. Verr. von Material- und Warenbezüge 235 105 0 0
391 Int. Verr. von Dienstl. u. Personalkosten 72'145 155'604 82'194 103'150
392 Int. Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk. 53'600 59'785 32'368 34'375
394 Int. Verr. von kalk. Zinsen 93'184 136'984 125'590 189'676

Gesamtaufwand 3'137'860 3'302'839 2'475'113 2'338'818

424 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen -2'338'337 -2'339'241 -2'179'985 -2'273'264
425 Verkäufe -343'940 -252'806 -322'689 -416'657
426 Rückerstattungen -1'880 -33'736 -17'358 -44'183
431 Übrige Erträge -45'613 -83'560 -135'486 -91'248
46 Beiträge von öffl. Unternehmungen 0 0 -24'236 -10'469
49 Int. Verr. von kalk. Zinsen, Personal -51'714 -35'114 -19'308 -113'675

Gesamtertrag -2'781'483 -2'744'457 -2'699'062 -2'949'497

35/45 - Entnahmen / + Einlage in Spez. -356'377 -558'383 223'949 610'679

Nettoinvestitionen 2'372'340 3'211'441 2'985'748 2'504'737

KST 154100 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024

14032 Anlagen Abwasserbeseitigung 4'434'774 5'055'701 4'957'729 4'808'944
14072 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung 2'438'657 2'103'885 2'984'537 3'564'074
14292 Immaterielle Anlagen Abwasserbes. 5'141 2 0 41'249
29002 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitig. -1'638'462 -1'494'672 -1'496'411 -1'438'433

5'240'110 5'664'916 6'445'854 6'975'834
30 Personalaufwand 600 40 40 0
31 Sachaufwand 258'918 307'267 283'118 293'177
33 Planmässige Abschreibungen 388'506 469'981 117'999 116'360
36 Beiträge an Gde und Zweckverbände 1'489'342 1'662'409 1'875'252 1'858'133
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'193 0 0

391 Int. Verr. von Dienstl. u. Personalkosten 84'615 68'971 47'400 85'243
392 Int. Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk. 88 64 0 548
394 Int. Verr. von kalk. Zinsen 44'333 69'130 57'157 82'044

Gesamtaufwand 2'266'401 2'579'055 2'380'966 2'435'504
424 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen -2'457'964 -2'380'604 -2'368'273 -2'357'352
426 Rückerstattung Dritter -1'647 -624 -2'500 -4'715
463 Beiträge von Dritten 0 -37'571 0 0
49 Int. Verr. von kalk. Zinsen, Personal -14'451 -16'467 -11'933 -15'458

Gesamtertrag -2'474'062 -2'435'265 -2'382'706 -2'377'525

35/45 - Entnahmen / + Einlage in Spez. 207'660 -143'790 1'739 -57'978

Nettoinvestitionen 949'378 694'819 1'046'190 589'451

Guthaben / -Verpflichtung ggü. Gemeinde

Guthaben / -Verpflichtung ggü. Gemeinde
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2.9. Anhang zur Jahresrechnung
2.9.9. Spezialfinanzierungen SF

KST 153100 Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024
14031 Tiefbauten Wasserversorgung 8'926'471 8'924'882 9'298'808 9'922'382
14041 Hochbauten Wasserwerk 1'068'240 940'050 1'266'213 1'225'723
14061 Mobilien Wasserwerke 376'040 183'952 319'910 256'077
14071 Anlagen im Bau Wasserversorgung 3'247'377 5'671'496 7'475'679 9'099'705
14291 Wasserversorgung imm. Anlagen 7'863 4 0 0
29001 Spezialfinanzierung Wasserversorgung -479'117 79'265 -153'479 -764'158

13'146'874 15'799'649 18'207'131 19'739'729

30 Personalaufwand 485'600 546'052 507'090 556'416
31 Sachaufwand 1'244'199 1'304'545 1'285'652 1'079'067
33 Planmässige Abschreibungen 1'177'075 1'088'007 424'589 361'460
36 Trinkwasseruntersuchungen 11'822 11'582 17'629 14'674
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 174 0 0

390 Int. Verr. von Material- und Warenbezüge 235 105 0 0
391 Int. Verr. von Dienstl. u. Personalkosten 72'145 155'604 82'194 103'150
392 Int. Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk. 53'600 59'785 32'368 34'375
394 Int. Verr. von kalk. Zinsen 93'184 136'984 125'590 189'676

Gesamtaufwand 3'137'860 3'302'839 2'475'113 2'338'818

424 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen -2'338'337 -2'339'241 -2'179'985 -2'273'264
425 Verkäufe -343'940 -252'806 -322'689 -416'657
426 Rückerstattungen -1'880 -33'736 -17'358 -44'183
431 Übrige Erträge -45'613 -83'560 -135'486 -91'248
46 Beiträge von öffl. Unternehmungen 0 0 -24'236 -10'469
49 Int. Verr. von kalk. Zinsen, Personal -51'714 -35'114 -19'308 -113'675

Gesamtertrag -2'781'483 -2'744'457 -2'699'062 -2'949'497

35/45 - Entnahmen / + Einlage in Spez. -356'377 -558'383 223'949 610'679

Nettoinvestitionen 2'372'340 3'211'441 2'985'748 2'504'737

KST 154100 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Rechnung 2021 Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024

14032 Anlagen Abwasserbeseitigung 4'434'774 5'055'701 4'957'729 4'808'944
14072 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung 2'438'657 2'103'885 2'984'537 3'564'074
14292 Immaterielle Anlagen Abwasserbes. 5'141 2 0 41'249
29002 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitig. -1'638'462 -1'494'672 -1'496'411 -1'438'433

5'240'110 5'664'916 6'445'854 6'975'834
30 Personalaufwand 600 40 40 0
31 Sachaufwand 258'918 307'267 283'118 293'177
33 Planmässige Abschreibungen 388'506 469'981 117'999 116'360
36 Beiträge an Gde und Zweckverbände 1'489'342 1'662'409 1'875'252 1'858'133
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'193 0 0

391 Int. Verr. von Dienstl. u. Personalkosten 84'615 68'971 47'400 85'243
392 Int. Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk. 88 64 0 548
394 Int. Verr. von kalk. Zinsen 44'333 69'130 57'157 82'044

Gesamtaufwand 2'266'401 2'579'055 2'380'966 2'435'504
424 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen -2'457'964 -2'380'604 -2'368'273 -2'357'352
426 Rückerstattung Dritter -1'647 -624 -2'500 -4'715
463 Beiträge von Dritten 0 -37'571 0 0
49 Int. Verr. von kalk. Zinsen, Personal -14'451 -16'467 -11'933 -15'458

Gesamtertrag -2'474'062 -2'435'265 -2'382'706 -2'377'525

35/45 - Entnahmen / + Einlage in Spez. 207'660 -143'790 1'739 -57'978

Nettoinvestitionen 949'378 694'819 1'046'190 589'451

Guthaben / -Verpflichtung ggü. Gemeinde

Guthaben / -Verpflichtung ggü. Gemeinde
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2.9. Anhang zur Jahresrechnung

Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024

20910.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 789'491.99
Entnahme: Ersatzbeitrag Schutzräume 789'491.99

789'491.99 -
Abnahme (-) / Zunahme (+) -789'491.99
Vermögen am 31.12.2024 -

2091 Total Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK -

20920.06 Figi-Widmer Stipendienlegat Luchsingen 101'951.30
1.05% Zins pro 2024 1'070.50

- 1'070.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) 1'070.50
Vermögen am 31.12.2024 103'021.80

20920.08 Figi-Widmer Kulturlegat Luchsingen 50'619.36
Entnahme: Beitrag Fahnen Näfelser Fahrt 102.25
Entnahme: Beitrag Guggenmusik Hunghäfä Lismerball 500.00
Entnahme: Beitrag HV Verband Alpwirtschaft 1'800.00
1.05% Zins pro 2024 531.50

2'402.25 531.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) -1'870.75
Vermögen am 31.12.2024 48'748.61

20920.17 Hilfsfonds Jacques Ruch-Müller Mitlödi 86'790.10
1.05% Zins pro 2024 911.30

- 911.30
Abnahme (-) / Zunahme (+) 911.30
Vermögen am 31.12.2024 87'701.40

20920.20 Fonds Zimmermeister Gabriel Stüssi 1836-1880 33'393.65
1.125% Zins pro 2024 375.70

- 375.70
Abnahme (-) / Zunahme (+) 375.70
Vermögen am 31.12.2024 33'769.35

20920.27 Reimann Linthal 76'998.70
1.05% Zins pro 2024 808.50

- 808.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) 808.50
Vermögen am 31.12.2024 77'807.20

20920.29 Magd. Stüssi-Gyger Fonds Engi 25'837.10
1.125% Zins pro 2024 290.65

- 290.65
Abnahme (-) / Zunahme (+) 290.65
Vermögen am 31.12.2024 26'127.75

20920.32 Förderpreis Schule Glarus Süd 5'081.25
1.125% Zins pro 2024 57.15

- 57.15
Abnahme (-) / Zunahme (+) 57.15
Vermögen am 31.12.2024 5'138.40

Vermögensrechnung
2.9.9.1. Verbindlichkeiten ggü. Fonds, Legate und Stiftungen im Fremdkapital
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2.9. Anhang zur Jahresrechnung

Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024

20910.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 789'491.99
Entnahme: Ersatzbeitrag Schutzräume 789'491.99

789'491.99 -
Abnahme (-) / Zunahme (+) -789'491.99
Vermögen am 31.12.2024 -

2091 Total Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK -

20920.06 Figi-Widmer Stipendienlegat Luchsingen 101'951.30
1.05% Zins pro 2024 1'070.50

- 1'070.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) 1'070.50
Vermögen am 31.12.2024 103'021.80

20920.08 Figi-Widmer Kulturlegat Luchsingen 50'619.36
Entnahme: Beitrag Fahnen Näfelser Fahrt 102.25
Entnahme: Beitrag Guggenmusik Hunghäfä Lismerball 500.00
Entnahme: Beitrag HV Verband Alpwirtschaft 1'800.00
1.05% Zins pro 2024 531.50

2'402.25 531.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) -1'870.75
Vermögen am 31.12.2024 48'748.61

20920.17 Hilfsfonds Jacques Ruch-Müller Mitlödi 86'790.10
1.05% Zins pro 2024 911.30

- 911.30
Abnahme (-) / Zunahme (+) 911.30
Vermögen am 31.12.2024 87'701.40

20920.20 Fonds Zimmermeister Gabriel Stüssi 1836-1880 33'393.65
1.125% Zins pro 2024 375.70

- 375.70
Abnahme (-) / Zunahme (+) 375.70
Vermögen am 31.12.2024 33'769.35

20920.27 Reimann Linthal 76'998.70
1.05% Zins pro 2024 808.50

- 808.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) 808.50
Vermögen am 31.12.2024 77'807.20

20920.29 Magd. Stüssi-Gyger Fonds Engi 25'837.10
1.125% Zins pro 2024 290.65

- 290.65
Abnahme (-) / Zunahme (+) 290.65
Vermögen am 31.12.2024 26'127.75

20920.32 Förderpreis Schule Glarus Süd 5'081.25
1.125% Zins pro 2024 57.15

- 57.15
Abnahme (-) / Zunahme (+) 57.15
Vermögen am 31.12.2024 5'138.40

Vermögensrechnung
2.9.9.1. Verbindlichkeiten ggü. Fonds, Legate und Stiftungen im Fremdkapital

1

Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024

Vermögensrechnung
2.9.9.1. Verbindlichkeiten ggü. Fonds, Legate und Stiftungen im Fremdkapital

20920.34 Fonds AXPO Gemeindestrassen 244'674.15
Entnahme: Sanierung Strasse Rösslistutz-Oberdorf Hätzingen 34'020.00
1.05% Zins pro 2024 2'569.10

34'020.00 2'569.10
Abnahme (-) / Zunahme (+) -31'450.90
Vermögen am 31.12.2024 213'223.25

20920.35 Fonds AXPO Waldstrassen 89'533.10
1.05% Zins pro 2024 940.10

- 940.10
Abnahme (-) / Zunahme (+) 940.10
Vermögen am 31.12.2024 90'473.20

20920.36 Fonds AXPO Furbach 221'996.20
1.05% Zins pro 2024 2'330.95

- 2'330.95
Abnahme (-) / Zunahme (+) 2'330.95
Vermögen am 31.12.2024 224'327.15

20920.37 Fonds Nussbühlweg 16'544.30
1.125% Zins pro 2024 186.10

- 186.10
Abnahme (-) / Zunahme (+) 186.10
Vermögen am 31.12.2024 16'730.40

20920.50 Grabfonds FK Dritte 132'283.60
Entnahme: Grabunterhalt 2024 3'989.45
1.05% Zins pro 2024 1'389.00

3'989.45 1'389.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) -2'600.45
Vermögen am 31.12.2024 129'683.15

20930.01 Spendenfonds Rutschung Wagenrunse Schwanden -
Einlage: Umgliederung von Eingenkapital in Fremdkapital 965'190.82

- 965'190.82
Abnahme (-) / Zunahme (+) 965'190.82
Vermögen am 31.12.2024 965'190.82

20930.02 Fonds Jacqueline & Jacob Marti Trust -
Einlage: Spende 97'590.23

- 97'590.23
Abnahme (-) / Zunahme (+) 97'590.23
Vermögen am 31.12.2024 97'590.23

2092/2093 Total Legate und Stiftungen im Fremdkapital 2'119'532.71  

209 Total Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK 2'119'532.71  
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2.9. Anhang zur Jahresrechnung

Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024

29100.01 Grabfonds allgemein GL Süd 24'345.35
Entnahme: eGovCenter Grabverwaltung 4'972.60
Entnahme: Allgemeiner Grabunterhalt 2024 6'914.65
1.125% Zins pro 2024 273.90

11'887.25 273.90
Abnahme (-) / Zunahme (+) -11'613.35
Vermögen am 31.12.2024 12'732.00

29100.02 Schulfonds allgemein 51'802.29
1.05% Zins pro 2024 543.90

- 543.90
Abnahme (-) / Zunahme (+) 543.90
Vermögen am 31.12.2024 52'346.19

29100.04 Fonds Schulprojekte (Ex-Legler-Stiftung) 55'615.81
1.05% Zins pro 2024 583.95

- 583.95
Abnahme (-) / Zunahme (+) 583.95
Vermögen am 31.12.2024 56'199.76

29100.05 Stoldenfonds Ing. Frid. Zweifel-Fonds 31'772.85
1.125% Zins pro 2024 357.45

- 357.45
Abnahme (-) / Zunahme (+) 357.45
Vermögen am 31.12.2024 32'130.30

29100.06 dipl. Heinrich Blumer-Fonds 65'416.40
1.05% Zins pro 2024 686.85

- 686.85
Abnahme (-) / Zunahme (+) 686.85
Vermögen am 31.12.2024 66'103.25

29100.07 Reisefonds der Primar- und Oberschule Linthal 21'487.80
1.125% Zins pro 2024 241.75

- 241.75
Abnahme (-) / Zunahme (+) 241.75
Vermögen am 31.12.2024 21'729.55

29100.08 Reisefonds der Primarschule Linthal 44'813.10
1.125% Zins pro 2024 504.15

- 504.15
Abnahme (-) / Zunahme (+) 504.15
Vermögen am 31.12.2024 45'317.25

29100.09 Familie Glarner-Fonds 44'992.35
1.125% Zins pro 2024 506.15

- 506.15
Abnahme (-) / Zunahme (+) 506.15
Vermögen am 31.12.2024 45'498.50

29100.10 Jean Schiesser Unterstützungsfonds Linthal 7'881.70
1.125% Zins pro 2024 88.65

- 88.65
Abnahme (-) / Zunahme (+) 88.65
Vermögen am 31.12.2024 7'970.35

Vermögensrechnung
2.9.9.2. Fonds im Eigenkapital
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2.9. Anhang zur Jahresrechnung

Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024
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Entnahme: eGovCenter Grabverwaltung 4'972.60
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1.125% Zins pro 2024 273.90
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1.125% Zins pro 2024 357.45

- 357.45
Abnahme (-) / Zunahme (+) 357.45
Vermögen am 31.12.2024 32'130.30

29100.06 dipl. Heinrich Blumer-Fonds 65'416.40
1.05% Zins pro 2024 686.85

- 686.85
Abnahme (-) / Zunahme (+) 686.85
Vermögen am 31.12.2024 66'103.25

29100.07 Reisefonds der Primar- und Oberschule Linthal 21'487.80
1.125% Zins pro 2024 241.75

- 241.75
Abnahme (-) / Zunahme (+) 241.75
Vermögen am 31.12.2024 21'729.55

29100.08 Reisefonds der Primarschule Linthal 44'813.10
1.125% Zins pro 2024 504.15

- 504.15
Abnahme (-) / Zunahme (+) 504.15
Vermögen am 31.12.2024 45'317.25

29100.09 Familie Glarner-Fonds 44'992.35
1.125% Zins pro 2024 506.15

- 506.15
Abnahme (-) / Zunahme (+) 506.15
Vermögen am 31.12.2024 45'498.50

29100.10 Jean Schiesser Unterstützungsfonds Linthal 7'881.70
1.125% Zins pro 2024 88.65

- 88.65
Abnahme (-) / Zunahme (+) 88.65
Vermögen am 31.12.2024 7'970.35

Vermögensrechnung
2.9.9.2. Fonds im Eigenkapital

1

Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024

Vermögensrechnung
2.9.9.2. Fonds im Eigenkapital

29100.26 Tourismusfonds Glarus Süd 262'236.82
Entnahme: Beitrag Sportbus Elm Winter 7'000.00
Entnahme: Beitrag Braunwald Willkommen Gästebetreuung 7'500.00
Entnahme: Beitrag Therma Schaulager 20'000.00
Entnahme: Beitrag Audiowalk Landesplattenberg Engi 10'000.00
Entnahme: Beitrag UNESCO Plattformen Übernachtung 5'000.00
Entnahme: Beitrag Spielplatz Elm Citro Quellenweg 20'000.00
Entnahme: Beitrag Langlauf Loipen Glarnerland 20'000.00
Einlage: Kurtaxen 38'235.53
1.033% Zins pro 2024 2'708.90

89'500.00 40'944.43
Abnahme (-) / Zunahme (+) -48'555.57
Vermögen am 31.12.2024 213'681.25

29100.28 Nothilfefonds Linthal 183'183.65
1.05% Zins pro 2024 1'923.45

- 1'923.45
Abnahme (-) / Zunahme (+) 1'923.45
Vermögen am 31.12.2024 185'107.10

29100.29 Schenkungsfonds Linthal 231'948.55
1.05% Zins pro 2024 2'435.45

- 2'435.45
Abnahme (-) / Zunahme (+) 2'435.45
Vermögen am 31.12.2024 234'384.00

29100.30 Fonds Jugendersparniskasse Linthal 39'165.15
1.125% Zins pro 2024 440.60

- 440.60
Abnahme (-) / Zunahme (+) 440.60
Vermögen am 31.12.2024 39'605.75

29100.31 Stachelbergbad-Fonds Linthal 26'125.20
1.125% Zins pro 2024 293.90

- 293.90
Abnahme (-) / Zunahme (+) 293.90
Vermögen am 31.12.2024 26'419.10

29100.32 Lehrlingsfonds Linthal 36'986.35
1.125% Zins pro 2024 416.10

- 416.10
Abnahme (-) / Zunahme (+) 416.10
Vermögen am 31.12.2024 37'402.45

29100.33 Dorf Fonds Rüti 97'146.55
Entnahme: Beitrag Sanierung Spielfeld FC Rüti 5'000.00
1.05% Zins pro 2024 1'020.05

5'000.00 1'020.05
Abnahme (-) / Zunahme (+) -3'979.95
Vermögen am 31.12.2024 93'166.60

29100.39 Vermächtnis B. Legler-Blumer 149'553.57
1.05% Zins pro 2024 1'570.30

- 1'570.30
Abnahme (-) / Zunahme (+) 1'570.30
Vermögen am 31.12.2024 151'123.87
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Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024

Vermögensrechnung
2.9.9.2. Fonds im Eigenkapital

29100.41 Härtefallfonds Personalvorsorge 60'077.45
1.05% Zins pro 2024 630.80

- 630.80
Abnahme (-) / Zunahme (+) 630.80
Vermögen am 31.12.2024 60'708.25

29100.43 Spendefonds Chinderburg Schwanden 74'946.50
1.05% Zins pro 2024 786.95

- 786.95
Abnahme (-) / Zunahme (+) 786.95
Vermögen am 31.12.2024 75'733.45

29100.44 Kinderkrippen und Jugendfonds Schwanden 384'275.90
1.033% Zins pro 2024 3'969.55

- 3'969.55
Abnahme (-) / Zunahme (+) 3'969.55
Vermögen am 31.12.2024 388'245.45

29100.47 Projekt "Glarus Süd sind wir" 35'112.70
Entnahme: Beitrag Helferanlass Wagenrunse 23'579.00
Einlage: Beitrag Helferanlass Wagenrunse 7'000.00
1.125% Zins pro 2024 395.00

23'579.00 7'395.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) -16'184.00
Vermögen am 31.12.2024 18'928.70

29100.48 Unterstützungsfonds Dorf Sool 51'379.75
1.05% Zins pro 2024 539.50

- 539.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) 539.50
Vermögen am 31.12.2024 51'919.25

29100.49 Unterstützungsfonds Engi 204'333.10

Entnahme: Erlass Darlehen, Auflösung Dorfgenossenschaft Engi 50'000.00
1.05% Zins pro 2024 2'145.50

50'000.00 2'145.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) -47'854.50
Vermögen am 31.12.2024 156'478.60

29100.51 Fonds für wirtschaftliche Unterstützungen I 734'178.09
Einlage: Vorzugsenergie 250'000.00
Einlage: Korrektur aus 2023, Sprinklergebühren Kiener Properties 
2017-2018 8'795.35
Entnahme: Beitrag Hallenbad Märchenhotel 10'000.00
Entnahme: E-Fahrzeug Braunwald 31'015.00
1.033% Zins pro 2024 7'584.05

41'015.00 266'379.40
Abnahme (-) / Zunahme (+) 225'364.40
Vermögen am 31.12.2024 959'542.49

29100.53 Fonds für wirtschaftliche Unterstützungen II 534'405.90
Entnahme: Korrektur aus 2023, Sprinklergebühren Kiener 
Properties 2017-2018 8'795.35
Entnahme: Beitrag Schwimmbadgenossen Schwändi 1'500.00
1.033% Zins pro 2024 5'520.40

10'295.35 5'520.40
Abnahme (-) / Zunahme (+) -4'774.95
Vermögen am 31.12.2024 529'630.95
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Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024

Vermögensrechnung
2.9.9.2. Fonds im Eigenkapital

29100.41 Härtefallfonds Personalvorsorge 60'077.45
1.05% Zins pro 2024 630.80

- 630.80
Abnahme (-) / Zunahme (+) 630.80
Vermögen am 31.12.2024 60'708.25

29100.43 Spendefonds Chinderburg Schwanden 74'946.50
1.05% Zins pro 2024 786.95

- 786.95
Abnahme (-) / Zunahme (+) 786.95
Vermögen am 31.12.2024 75'733.45

29100.44 Kinderkrippen und Jugendfonds Schwanden 384'275.90
1.033% Zins pro 2024 3'969.55

- 3'969.55
Abnahme (-) / Zunahme (+) 3'969.55
Vermögen am 31.12.2024 388'245.45

29100.47 Projekt "Glarus Süd sind wir" 35'112.70
Entnahme: Beitrag Helferanlass Wagenrunse 23'579.00
Einlage: Beitrag Helferanlass Wagenrunse 7'000.00
1.125% Zins pro 2024 395.00
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- 539.50
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Entnahme: Erlass Darlehen, Auflösung Dorfgenossenschaft Engi 50'000.00
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50'000.00 2'145.50
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3

Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024

Vermögensrechnung
2.9.9.2. Fonds im Eigenkapital

29100.54 Fonds Kneugrat Braunwald 335'431.15
1.033% Zins pro 2024 3'465.00
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Geschäftsprüfungskommission  
 

 
 
Bericht der Geschäftsprüfungskommission an die Gemeindever-
sammlung der Gemeinde Glarus Süd zur Jahresrechnung der Ge-
meinde und den öffentlich-rechtlichen Anstalten 
 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen hat die Geschäftsprüfungskommission (GPK) die 
Jahresrechnung der Gemeinde Glarus Süd, bestehend aus Erfolgs- und Investitionsrechnung, 
sowie der Amtsführung der Gemeinde, ihrer Betriebe und Anstalten für das am 31. Dezember 
2024 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 
 
Verantwortung des Gemeinderats 
Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstim-
mung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gesetz über den Finanzhaushalt des Kan-
tons Glarus und seiner Gemeinden, VI A/1/2) und für die internen Kontrollen, die der Gemein-
derat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist. 
 
Verantwortung der GPK 
Die GPK hat aufgrund eigener sowie Prüfungen der externen Revisionsstelle ein Prüfungsurteil 
über die Gemeinderechnung abzugeben. Die Prüfungen wurden so durchgeführt, dass hinrei-
chende Sicherheit erlangt wurde, dass die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen An-
gaben ist. 
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prü-
fungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Anga-
ben. Die im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers getroffene Auswahl der Prüfungshandlun-
gen schliesst eine Beurteilung der Risiken über wesentliche falsche Angaben in der Gemeinde-
rechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern mit ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken 
berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Rech-
nung von Bedeutung ist. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der 
angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzun-
gen und Bewertungen sowie die Würdigung der Gemeinderechnung als Gesamtes. 
 
Die GPK ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und an-
gemessene Grundlage für ein Prüfungsurteil bilden. Die Prüfung der Amtsführung beurteilt, ob 
die Voraussetzungen für eine gesetzeskonforme Amtsführung gegeben sind. 
 
Prüfungsurteil 
Die Aufgabe der externen Rechnungsprüfung hat die GPK gemäss Art. 45 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung an die Firma BDO Glarus übertragen. 
Die fachkundige und unabhängige externe Revisionsgesellschaft hat der GPK am 05. Mai 2025 
folgendes Prüfergebnis mitgeteilt:  
 
 
 

Konto Bezeichnung Ausgaben - Einnahmen +
Fr. Fr. 01.01.2024 31.12.2024

Vermögensrechnung
2.9.9.2. Fonds im Eigenkapital

29100.64 Vermächtnis B. Legler-Blumer für Soziale Zwecke 149'596.92
Entnahme: Mütter- und Väterberatung 2024 9'656.00
Entnahme: Beitrag Schuldenberatung Glarnerland 1'000.00
Entnahme: Weihnachtsspende Trauerfamilien, Halbweisen 5'000.00
1.05% Zins pro 2024 1'570.75

15'656.00 1'570.75
Abnahme (-) / Zunahme (+) -14'085.25
Vermögen am 31.12.2024 135'511.67

29100.66 Fonds Rutschung Wagenrunse Schwanden 893'301.13
Einlage: Spenden Rutschung Wagenrunse Schwanden 270'698.72
Entnahme: Auszahlungen laut Anträge 142'309.03

Entnahme: Beitrag Wagenrunse Umgebung Plattenau Schwanden 56'500.00
Entnahme: Umgliederung von Eingenkapital in Fremdkapital 965'190.82

1'163'999.85 270'698.72
Abnahme (-) / Zunahme (+) -893'301.13
Vermögen am 31.12.2024 -

29101.01 Forstreservefonds 6'060'693.30
Entnahme: Holz für Holzvision MAX + Stall ESAF 2025 16'089.00
1.033% Zins pro 2024 62'606.95

16'089.00 62'606.95
Abnahme (-) / Zunahme (+) 46'517.95
Vermögen am 31.12.2024 6'107'211.25

29101.04 Bauentwicklung Glarus Süd 957'957.76
1.033% Zins pro 2024 9'895.70

- 9'895.70
Abnahme (-) / Zunahme (+) 9'895.70
Vermögen am 31.12.2024 967'853.46

29101.09 Fonds ehem. Stiftung Pro Adlenbach 29'931.45
Entnahme: Beitrag HolzArt Woche mit Talföhn 500.00
Entnahme: Beitrag Verein Klöntal Triennale 500.00
Entnahme: Beitrag Dorfchilbi Linthal 3'000.00
Entnahme: Beitrag Chilbi Elm 1'500.00

Entnahme: Beitrag Stiftung pro Schwanden Benützung Trauungen 500.00
Entnahme: Beitrag Stiftung pro Schwanden Bilderverwaltung 500.00
Entnahme: Beitrag Stiftung pro Schwanden Pulverturm 500.00
Entnahme: Beitrag Tambouren Näfels TT Trophy Schwanden 1'500.00
1.125% Zins pro 2024 336.75

8'500.00 336.75
Abnahme (-) / Zunahme (+) -8'163.25
Vermögen am 31.12.2024 21'768.20

29101.10 Fonds Landesplattenberg (Rückstellung) 37'642.05
1.125% Zins pro 2024 423.45

- 423.45
Abnahme (-) / Zunahme (+) 423.45
Vermögen am 31.12.2024 38'065.50

29100 Total Fonds im Eigenkapital 12'888'686.79  
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«Wir haben die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Glarus Süd - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung 
für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang - geprüft. Nach unserer Beurteilung 
entspricht die beigefügte Jahresrechnung den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gesetz 
über den Finanzhaushalt des Kantons Glarus und seiner Gemeinden, VI A/1/2).» 
 
Aufgrund der Prüfungsresultate der externen Revisionsstelle sowie der eigenen Beurteilung 
durch die GPK entspricht die Jahresrechnung sowie die Amtsführung von Gemeinderat und 
Verwaltung den gesetzlichen Bestimmungen und erfüllen die Rechtmässigkeit.  
Übereinstimmend mit der externen Revisionsstelle attestiert die GPK den verantwortlichen Per-
sonen der Gemeinde eine hohe Qualität der vorliegenden Jahresrechnung. 
 
Nachfolgend hält die GPK weiter fest: 
 
Mit dem guten Jahresabschluss 2024 verbessert sich die angespannte Finanzlage der Gemeinde 
unwesentlich, bedeutet aber immerhin einen Lichtblick für Gemeinderat und Verwaltung.  
Das Finanzhaushaltgesetz (FHG) sieht seit dem 1. Januar 2023 die finanzpolitische Reserve vor. 
Diese Reserve entstand aus der bestehenden Aufwertungs- und Neubewertungsreserve, dient 
der finanzpolitischen Steuerung und weist per 31. Dezember 2024 einen Bestand von CHF 
47'241'933.18 aus. Anstelle der früher angewandten zusätzlichen Abschreibungen macht der 
Gemeinderat mit der Einlage von CHF 2 Mio. in die finanzpolitische Reserve von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch. Die finanzpolitische Reserve kann künftig zur Glättung von negativen Jah-
resergebnissen verwendet werden, dürfte aber aus Sicht der GPK nicht zur Regel werden. Die 
GPK hat Kenntnis darüber, dass die bisher angewandte Bilanzierungsmethode für gewisse An-
lagen im Finanzvermögen in Absprache mit der Revisionsstelle einmalig angepasst wurde. Die 
bisherige Bewertung nach Ertragswerten führte immer wieder zu grossen Unstetigkeiten in der 
Bilanz und Erfolgsrechnung. So wäre es im abgelaufenen Rechnungsjahr zu einer überdurch-
schnittlich hohen Aufwertung gekommen, welche die wahren finanziellen Verhältnisse total 
verfälscht hätte. Somit bedienen sich nun alle drei Gemeinden und der Kanton derselben Me-
thode.  
 
Das Jahresergebnis 2024 der Glarus Süd Care weist einen besorgniserregend hohen Verlust aus.  
Die GPK ist beunruhigt über die angespannte Lage im gesamten Bereich der Altersvorsorge und 
unterstützt den Verwaltungsrat in den allgemeinen sowie den laufenden Anstrengungen zur 
Angebotsentwicklung. 
 
Antrag 
Aufgrund ihrer Prüfungstätigkeit beantragt die GPK, die Jahresrechnungen 2024 zu genehmi-
gen. 
 
Dank 
Die GPK dankt dem Gemeinderat, allen Mitarbeitenden der Verwaltung sowie den angeschlos-
senen Betrieben und Anstalten für die pflichtbewusste Erfüllung ihrer Aufgaben. 
 
Haslen, 07. Mai 2025 
 
Die Geschäftsprüfungskommission 
Jakob Wohlwend (Präsident) 
Fritz Marti (Vizepräsident) 
Jakob Marti 
Koni Müller 
Louis Nievergelt 
Gabriel Weber (Ersatzmitglied) 
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Entwicklungsstiftung für Glarus Süd
Bilanz per 31. Dezember 2024
(vor Bilanzgewinnverwendung)

31.12.2024 31.12.2023
CHF CHF

Aktiven
Konto Glarner Regionalbank 274'681.02 97'893.42

Festgeld GRB - 100'000.00

Total Flüssige Mittel 274'681.02 197'893.42

Debitoren, FLL 26'666.65 9'400.00

Guthaben Verrechnungssteuer + TA 1'870.77 1'548.74

Total Umlaufvermögen 303'218.44 208'842.16

Anlagevermögen FJVV 2'026'890.98 1'883'481.96

Anlagevermögen GRB 1'977'780.11 1'800'916.84

freies Aktiendepot 112'320.00 146'265.00

Schwankungsreserve Anlagen 250'000.00-        250'000.00-        

Total Finanzanlagen 3'866'991.09 3'580'663.80

Ausleihungen 999'918.40 1'071'618.40

Beteiligungen 194'800.00 194'800.00

Wertberichtigung auf Darlehen & Beteiligungen 339'800.00-        339'800.00-        

Total Anlagevermögen 4'721'909.49 4'507'282.20

Total Aktiven 5'025'127.93 4'716'124.36

Passiven
Kreditoren, VLL 6'030.20 6'981.00

Abgenzungen, TP 20'650.53

Total Fremdkapital 26'680.73 6'981.00

Stiftungskapital 4'000'000.00 4'000'000.00

Gewinn- bzw. Verlustvortrag vom Vorjahr 709'143.36 495'201.20

Jahresgewinn (bzw. -Verlust) Berichtsjahr 289'303.84 213'942.16

Total Eigenkapital 4'998'447.20 4'709'143.36

Total Passiven 5'025'127.93 4'716'124.36
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Entwicklungsstiftung
Stiftung zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Glarus Süd

mit Sitz in Glarus Süd
Jahresbericht für das Jahr 2024

Stiftungskapital: Fr. 4 Mio.

Stiftungszweck: Mitwirkung bei der Finanzierung von Vorhaben, von welchen 
eine im öffentlichen Interesse liegende nachhaltige
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Glarus Süd
zu erwarten ist.

Stiftungsrat: Mathias Vögeli, Rüti Präsident
Kaspar Luchsinger-Zentner, Schwanden Vizepräsident
Ruth Oeschger, Schwanden Mitglied
Marianne Dürst Benedetti, Schwanden Mitglied
Stefan Maduz, Elm Mitglied

Rechnungsführer & Sekretär:Bruno Hunziker, Departementsleiter Wirtschaft und Finanzen,
Gemeinde Glarus Süd

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2024
Das Jahr 2024 weist einen Vorschlag von Fr. 289'303.84 aus. Der gute Börsengang ist 
hauptverantwortlich für das gute Ergebnis. Dazu zählt aber auch nach wie vor die gute 
Zahlungsmoral der Darlehensnehmenden, welche ihren Verpflichtungen nachkommen. 

Erläuterungen zu den Beteiligungen und Ausleihungen
Im Jahr 2024 konnten keine neuen Darlehen an Interessierte ausbezahlt werden. Einen
bisherigen Firmeninhaber hätten wir gerne bei einem weiteren Projekt unterstützt. Er wählte 
schlussendlich eine andere Finanzierungsform. Ein weiteres Projekt konnte leider aufgrund 
mangelnden, weiteren Unterstützern nicht realisiert werden. Auf weitere Anfragen konnten 
aufgrund unseren Statuten (z.B. Vergabe von Beiträgen a fonds perdu) nicht eingegangen 
werden. 

Tätigkeit im Rechnungsjahr und Ausblick
Der Stiftungsrat tagte an drei Sitzungen und besuchte im Zuge der Projekte verschiedene 
Firmen. Die Zusammenarbeit mit den Unterstützten gestaltet sich äusserst angenehm.  

Haslen, 04.04.2025

Namens des Stiftungsrates:

Mathias Vögeli, Präsident
Bruno Hunziker, Rechnungsführer und Sekretär

Entwicklungsstiftung für Glarus Süd

Erfolgsrechnung vom 1.1.2024 bis 31.12.2024

2024 2023
CHF CHF

Ertrag
Zinsen auf Ausleihungen 7'239.60 6'144.75

Anlageertrag Verwaltungsdepot FJVV 143'409.02 129'068.47

Anlageertrag Verwaltungsdepot Glarner Regionalbank 176'863.27 98'799.64

übriger Anlageertrag/Ertrag 5'345.10 10'019.90-         

Wertberichtigung Aktien/Beteiligung/Darlehen 33'945.00-         -

Total Ertrag 298'911.99 223'992.96

Aufwand
Kosten freies Aktiendepot 431.20 490.15

Stiftungsrat 2'886.00 2'570.25

Sekretariat 1'487.50 1'763.75

Verwaltung 2'061.25 2'146.25

Kontrollstelle 1'177.20 1'133.00

Aufsichtsbehörde, Handelsregister 500.00 820.00

Porti, Bank- und übrige Spesen/Verwaltungskosten 1'065.00 1'127.40

Total Personal- und Sachaufwand Stiftung 9'176.95 9'560.65

Total Aufwand 9'608.15 10'050.80

Jahresergebnis 289'303.84 213'942.16

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.
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